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Vorwort

Und wieder liegt ein Jahr hinter uns. Wir blicken zu-
rück und fragen uns, woran wir uns in einigen Jah-
ren erinnern werden. Das Geschäftsjahr 2013/2014 
hielt viele höhepunkte und gute Nachrichten für 
das Deutsche bäckerhandwerk bereit, aber wie je-
des Jahr brachte es auch herausforderungen mit 
sich. begleiten sie uns auf einen rückblick.

Das Jahr 2013 endete für uns mit einem großartigen 
rekord: Mit rund 1 Mrd. besuchern sicherte sich 
das bäckerhandwerk erstmalig im subsegment der 
Quick-service-restaurants den spitzenplatz im 
Außer-haus-Verkauf. Kein anderes snack-Konzept 
lockte so viele Kunden an die theke wie frisch-
gebackenes. „to go“ ist damit zu einem wichtigen 
Wachstumsmotor für uns bäcker geworden. infol-
gedessen stieg auch der Umsatz im bäckerhand-
werk in 2013 von 13,15 Mrd. € auf 13,18 Mrd. €. ein 
Wehmutstropfen bleibt dennoch bestehen: auch 
in diesem Geschäftsjahr musste das bäckerhand-
werk sinkende beschäftigtenzahlen und eine weite-
re Konzentration der betriebe in Kauf nehmen. 

Dieser entwicklung begegnen wir ab sofort mit 
der Marketing-Offensive „Meisterbäcker“. „Wir 
bilden aus!“ lautet die deutliche botschaft des 

bäckerhandwerks. An unserem Ausbildungssiegel 
im schaufenster der Meisterbäckereien kann dies 
jeder sehen, der auf der suche nach einem Aus-
bildungsplatz mit Perspektive ist. Mit der initiative 
flankieren wir unsere Nachwuchskampagne „bAcK 
Dir DeiNe ZUKUNft“, die sich seit einigen tagen 
über den 100.000sten fan auf facebook freuen 
kann. Damit hat sie ihre stellung als erfolgreichs-
te Nachwuchskampagne, die jemals ein deut-
scher Verband lanciert hat, erneut eindrucksvoll 
unterstrichen. Das zurückliegende Geschäftsjahr 
war auch ein gutes Jahr für themen rund um das 
Deutsche brot. Zum ersten tag des Deutschen bro-
tes im Juni 2013 konnten wir  über 200 Gäste aus 
Politik, handwerk und Mittelstand begrüßen. Mit 
simon Gosejohann, schauspieler und comedian, 
und Michael Glos, ehemaliger Wirtschaftsminister 
und Mitglied des bundestages, konnten wir zwei 
würdige botschafter des Deutschen brotes gewin-
nen. seit Mai 2014, in dem wir den tag des Deut-
schen brotes zum zweiten Mal feierten, hat diese 
ehrenvolle Aufgabe der Koch und Gastronom tim 
Mälzer übernommen. Diesmal nahmen schon über 
300 Gäste am festakt teil. Wir sind schon jetzt ge-
spannt, wie viele es im kommenden Jahr werden. 
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Vorwort

Partnern aus der Versicherungsbranche sowie al-
len ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern in den 
Organisationen des Deutschen bäckerhandwerks. 
Wir blicken der Zusammenarbeit im kommenden 
Geschäftsjahr mit freude entgegen. 

PEtER BEcKER
Präsident

RA AmIN WERNER
hauptgeschäftsführer

Denn natürlich ist der tag des Deutschen brotes 
auch ein wichtiges instrument, um die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf unsere bewerbung zum im-
materiellen UNescO-Kulturerbe zu lenken. Die An-
tragsunterlagen für die Aufnahme der Deutschen 
brotkultur in das UNescO-register sind einge-
reicht. Das zweistufige Auswahlverfahren für die 
nationale und später für die internationale Liste der 
UNescO hat damit für uns begonnen. Vielleicht 
können wir ihnen im nächsten Jahr an dieser stelle 
schon erste erfolge verkünden. 

Dass wir bis dahin nicht untätig sein werden, ist 
sicher. 2015 freuen wir uns auf die nächste iba, 
und auch das thema eeG-Umlage wird uns weiter 
beschäftigen. Unserem Aufruf im Dezember 2013, 
eine Petition gegen die eeG-Umlage zu unterzeich-
nen, folgten bis heute über 60.000 innungsbäcker 
und Verbraucher. Der bundestag wird sich in einer 
öffentlichen sitzung mit der Petition befassen. Wir 
möchten allen betrieben, die sich dafür mit uns en-
gagiert haben, aufs herzlichste danken. 

Unser Dank gilt auch den Landesinnungsverbän-
den und innungen, den bäKO-Genossenschaften, 
den förderern der Nachwuchskampagne, unseren 





Erstklassige Rohstoffe, vorbildliche 
Hygiene, perfekte Verarbeitung

Unser anspruch: Qualität  
aus Meisterhand

KAPiteL 1
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Nach einem moderaten Jahr 2012 fiel das Wirt-
schaftswachstum 2013 eher mäßig aus. in Deutsch-
land nahm das bruttoinlandsprodukt (biP) 2013 
preis- und kalenderbereinigt um 0,4 % gegenüber 
dem Vorjahr zu. Dabei entfiel eine Zunahme von 
0,9 % auf die privaten Konsumausgaben und ein 
Plus von 0,7 % auf die Konsumausgaben des staa-
tes. Die bruttoanlageinvestitionen dagegen nahmen 
um 0,7 % ab. in 2013 stiegen sowohl die ex- wie 
auch die importe: Die Ausfuhr verzeichnete einen 
Zuwachs von 0,8 %, bei den importen lag die stei-
gerung bei 0,9 %. im eher schwachen Wachstum der 
exporte schlagen sich die folgen der europäischen 
staatsschuldenkrise nieder.

Das Jahr 2013 war insgesamt von einer fast stag-
nierenden entwicklung gekennzeichnet. eine Prog-
nose über die weitere entwicklung ist aufgrund der 
anhaltenden schwierigen rahmenbedingungen mit 
einiger Unsicherheit behaftet. Gleichwohl zeigt bei-
spielsweise der ifo-Geschäftsklimaindex seit dem 
2. halbjahr 2013 einen stabilen Aufwärtstrend. Al-
lerdings wird die aktuelle Geschäftslage durchweg 
positiver eingeschätzt als die Geschäftserwartun-
gen für die Zukunft. Weitere gesamtwirtschaftliche 
erwartungen deuten auf ein zunehmend positives 
wirtschaftliches Umfeld in 2014 hin. so wird sowohl 
weltweit als auch im euroraum von einem spürbar 
anziehenden Wirtschaftswachstum ausgegangen, 

das sich über die davon anziehenden deutschen  
exporte auch im biP niederschlagen dürfte.

Die Nominallöhne und -gehälter der beschäftig-
ten stiegen 2013 im Mittel um 3,1 %. Nach Abzug 
der inflationsrate verbleibt eine mittlere reallohn-
steigerung von 1,6 %. im Vergleich zu 2012 lag die 
durchschnittliche inflationsrate 2013 bei 1,5 % und 
damit unter dem von der europäischen Zentralbank 
(eZb) angepeilten Zielwert von 2 %. Die Nahrungs-
mittelpreise zogen im schnitt um 4,4 % an. Dage-
gen nahmen als folge des sinkenden Ölpreises die 
Preise für heizöl (-6 %) sowie für Kraftstoffe (-3,4 %) 
ab. Deutlich über dem Vorjahr lag der durchschnitt-
liche strompreis (+11,9 %). insgesamt ist für 2014 
weiterhin von einem nur mäßigen Preisanstieg aus-
zugehen. Vergleicht man die Verbraucherpreise des 
Monats März 2014 mit denen des gleichen Vorjah-
resmonats, so ergibt sich eine mittlere teuerung 
von 1,0 %. Die Zahl der erwerbstätigen stieg 2013 
um 233.000 auf 41,84 Mio. (+0,6 %). Davon waren 
29,27 Mio. (+348.000 bzw. +1,2 %) sozialversiche-
rungspflichtige beschäftigungsverhältnisse. Diese 
beschäftigungsform nahm damit überproportional 
zu. Die Zahl der erwerbslosen Personen nach Defi-
nition der bundesagentur für Arbeit nahm 2013 im 
Vergleich zum Vorjahr um 53.000 auf durchschnitt-
lich 2,9 Mio. Menschen zu. Die Arbeitslosenquote 
stieg leicht von 6,8 % auf 6,9 %.

Die volkswirtschaftliche Entwicklung  
in Deutschland 

KapItel 1

DIe VolkswIrtschaftlIche entwIcklUng In DeUtschlanD 
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KAPiteL 2

Zukunftssichere Lehrstellen für  
qualifizierten Nachwuchs

exzellenzen schaffen:  
vom lehrling bis zum Meister

Bäckermeister Alexander Unger und Bäckermeister Rene Krause 
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2.1 Die entwicklung 

im Deutschen 

Bäckerhandwerk

Das Jahr 2013 war für das bäckerhandwerk erneut 
ein turbulenter und herausfordernder Zeitraum, ge-
kennzeichnet von einem leichten Anstieg bei den 
Jahresumsätzen, aber auch einem rückgang bei 
der Zahl der betriebe sowie bei den Auszubilden-
den- und beschäftigtenzahlen insgesamt. Anstie-
ge gab es hingegen bei den Mitarbeiterzahlen und 
den Jahresumsätzen pro betrieb zu verzeichnen.  
Diese entwicklungen unterstreichen den anhalten-
den Konzentrationsprozess und den trend zur fi-
lialisierung im bäckerhandwerk. Der Wettbewerb 
bleibt unvermindert hart, trifft aber ebenso die ba-
ckende industrie. etwas entspannung ist auf dem 
Markt der backstationen zu erkennen, der laut der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gesättigt 
zu sein scheint.

UmSätZE

im Jahr 2013 konnte sich das bäckerhandwerk 
weiter trotz der schwierigen wirtschaftlichen rah-
menbedingungen behaupten. Die Jahresumsätze 

stiegen leicht auf 13,18 Mrd. € (+0,2 %) an. Der 
durchschnittliche Umsatz pro betrieb erhöhte sich 
von 962.000 € auf 1.001.000 €. Diese Zahlen doku-
mentieren den steigenden filialisierungsgrad im bä-
ckerhandwerk und dürfen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass vor allem kleine bäckereien dem harten 
Wettbewerb im vergangenen Jahr tribut zollten und 
erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mussten.

Der Konkurrenzdruck und die Kostenbelastung im 
bäckerhandwerk bleiben unvermindert hoch. Viele 
bäckereien versuchen dies mit der Verbesserung 
der internen Abläufe zu kompensieren. speziell 
das thema energiemanagement nimmt vor dem 
hintergrund der entwicklung der energiepreise, 
die zu einem großen teil auf die energiewende zu-
rückzuführen sind, einen immer größeren stellen-
wert ein.

es bilden sich aber auch immer mehr Nischen, die 
die situation des bäckerhandwerks verbessern  
können. Die Premium-strategie ist ein erfolgrei-
ches instrument, um die bedürfnisse der Kunden 
nach einer hohen Qualität zu befriedigen und sich 
gleichzeitig erfolgreich dem Preiswettbewerb mit 
den Discountern zu entziehen. Dabei ist zu erwäh-
nen, dass es vermehrt kleine, erfolgreiche bäcke-
reien gibt, die sich auf Qualität, regionalität und 
service spezialisiert haben, mit einem besonderen  

Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks e. V.

KapItel 2

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 



13
 

Geschäftsbericht 2013–2014

gab es deutschlandweit rund 6.200 beschäftigte 
weniger, als noch im Jahr 2012. betrachtet man 
die beschäftigtenzahlen der letzten zehn Jahre, ist 
zu erkennen, dass sich der Jahresdurchschnitt nur 
marginal verändert hat. Langfristig gesehen sind 
die beschäftigtenzahlen mit Ausnahme von kleinen 
natürlichen schwankungen stabil geblieben.

BEtRIEBSZAhLEN

Die Anzahl der in die handwerksrolle eingetragenen 
betriebe ist weiter rückläufig. sie sank um 3,6 % von 
13.666 im Jahre 2012 auf 13.171 im Jahre 2013. Der 
Konzentrationsprozess, dem der Markt seit Langem 
unterliegt, hielt damit an. bei sinkender Zahl der be-
triebe und nahezu unveränderter Zahl der Verkaufs-
stellen erhöhte sich die Zahl der filialen pro betrieb. 
Dadurch stieg die durchschnittliche betriebsgröße. 

Alleinstellungsmerkmal dem Druck des Wettbe-
werbs standhalten und teilweise sogar das Markt-
geschehen bestimmen.

Als weiteres Wachstumsfeld erwies sich auch 
2013 wieder das snack-segment, in dem die be-
triebe des bäckerhandwerks ihre Marktanteile im  
Gesamtmarkt nicht nur halten, sondern oft auch  
weit überdurchschnittlich vergrößern konnten.  
Das Marktsegment der Quick-service-restaurants 
(Qsr) führte das bäckerhandwerk dabei mit knapp 
1 Mrd. besuchen an (Quelle: Konsumentenpanel 
crest, npdgroup deutschland Gmbh).

BESchäFtIGtE

Die Anzahl der beschäftigten im bäckerhandwerk 
fiel 2013 im Jahresdurchschnitt auf 283.800. Damit 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 

Entwicklung des 
Deutschen Bäckerhandwerks

Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V., Berlin, 2013, 1ohne Mehrwertsteuer

BEtRIEBE

GESAmtUmSAtZ*

 



2008 2013

2008 2013

13.171

12,88

15.337

13,18





AUSZUBILDENDE

AUSSER-hAUS-mARKt*  

2008 2013

2008 2013

23.067

977,5

36.241

999,9

BESchäFtIGtE

Ø mItARBEItERZAhL/BEtRIEB

2008 2013

2008 2013

283.800

18,8

287.800

21,5

*DIE FOODSERVIcE-BESUchE IN BäcKEREIEN (mIO.)*IN mRD. € 1
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Die Mitarbeiteranzahl pro betrieb liegt mittlerweile 
bei 21,5.

BROtVERBRAUch

Auch für das Jahr 2013 hat die GfK wieder Marktda-
ten für den brotmarkt ermittelt. Danach kauften die 
privaten haushalte in Deutschland zwischen Januar 
und Dezember rund 1.906 tsd. tonnen brot. Dies 
entspricht einer Abnahme von 1,1 % gegenüber dem 
Vorjahr. Der erneute rückgang des brotverkaufs 
lässt sich zum teil mit den Preissteigerungen im Jahr 
2013 erklären. Auch die demografische entwicklung 
in Deutschland spielt dabei eine rolle. Wenn die 
Zahl der Konsumenten abnimmt, sinkt in der regel 
auch die abgesetzte Menge. Die Käuferreichweite 
für brot lag bei 98,8 %, das heißt von 1.000 haus-
halten in Deutschland kauften 988 im Jahre 2013 
mindestens einmal brot. Dieser Wert ist seit Jahren 
stabil. Die haushaltspanel-hochrechnung geht von 
39,85 Mio. haushalten in Deutschland aus, so dass 
die durchschnittliche einkaufsmenge von brot je 

Käuferhaushalt im Jahre 2013 bei 46,5 kg lag (2012: 
48,5 kg). Der Anstieg der Zahl der haushalte bei der 
grundsätzlich negativen tendenz der bevölkerungs-
entwicklung hängt mit dem gesellschaftlichen Wan-
del zusammen. es gibt immer mehr ein- oder Zwei-
personenhaushalte. Durchschnittlich fanden pro 
Käufer und Jahr 46,5 (2012: 48,5) einkäufe statt, bei 
denen jeweils rund 1,04 kg brot gekauft wurde.

PREISENtWIcKLUNG

Die folgende Grafik dokumentiert die deutsch-
landweiten Durchschnittspreise für Weizenmisch-
brot und für roggenbrot in den Jahren 2008 und 
2013. Der durchschnittliche brotpreis lag im 
Jahre 2013 bei 2,29 € pro Kilogramm und wur-
de von der GfK anhand eines haushaltspanels  
von 13.000 haushalten ermittelt. Damit ist das 
durchschnittliche Preisniveau gegenüber 2012  
erneut angestiegen. Die zahlreichen Kostenerhö-
hungen (rohstoffe, energie, Personal etc.), die sich 
auch 2013 fortgesetzt haben, konnten nur schwer 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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von den betrieben aufgefangen werden. in den meis-
ten fällen schmälerte der Anstieg der Kosten den 
Gewinn eines betriebes, da eine Kostenweitergabe 
an den Verbraucher auf dem angespannten back-
warenmarkt nur bedingt möglich war. fest steht 
aber, dass sich die Preise je nach Vertriebsform und 
einkaufsstätte unterschiedlich entwickeln. Die gro-
ße spanne zwischen den Preisen der unterschiedli-
chen einkaufsstätten bleibt bestehen. Die brotprei-
se in bäckereien liegen ungefähr doppelt so hoch 
wie die Preise der Lebensmitteldiscounter. in den 
Preiswettbewerb mit den Discountern einzustei-
gen, bleibt auch weiterhin keine Option für hand-
werksbäckereien, deren Kostenstruktur sich stark 
von der industriellen Produktion unterscheidet. Aus 
diesem Grunde sollten bäckereien den Wettbewerb 
über ihre stärken – Qualität, service, Verbraucher-
beratung, spezialangebote – austragen. Auch der 
Preisanstieg für brot entwickelte sich 2013 über 
den gesamten Markt gesehen unterschiedlich. Dies 
wird besonders beim Vergleich der verschiedenen 
Vertriebskanäle deutlich.

Während traditionelle bäckereien im Vergleich zum 
Vorjahr steigerungen von durchschnittlich 1,9 % ver-
zeichneten, zog der Preis pro Kilogramm bei ALDi-
Nord um ca. 10,9 %, bei ALDi-süd um 1,5 % und bei 
Lidl um durchschnittlich 5,4 % an.

2.2 Berufsausbildung und

lehrlingszahlen

DIE ARBEIt DES BERUFSBILDUNGS-
AUSSchUSSES

Der berufsbildungsausschuss aus gewählten Vertre-
tern der Landesinnungsverbände trifft sich zweimal 
im Jahr. er ist gemeinsam mit den fachschulen des 
ADb-Verbundes Ansprechpartner des Zentralver-
bandes des Deutschen bäckerhandwerks e. V. bei 
fragen zur berufsbildung. Der Ausschuss diskutiert 
und erarbeitet empfehlungen und berät das Präsidi-
um zu aktuellen themen – z. b. zur Meisterprüfung, 
zu fragen der Aus-, fort- und Weiterbildung und zu 
nationalen und internationalen Leistungswettbe-
werben.

im Zeitraum 2013/2014 lag der Arbeitsschwer-
punkt des Ausschusses auf fragen der fortbildung 
und des Leistungswettbewerbes auf bundesebene. 

Da die Deutsche Meisterschaft der bäckerjugend 
(DMbJ) in der bundesakademie ausgetragen wird 
und einige der Ausschussmitglieder zugleich Mit-
glieder der Jury sind, fand die herbstsitzung vor be-
ginn der DMbJ in Weinheim statt. Die frühjahrssit-
zung wurde im März 2014 in München abgehalten.

LEhRLINGSZAhLEN Im DEUtSchEN 
BäcKERhANDWERK 2013

Die Ausbildungsstatistik des Deutschen hand-
werkskammertages (DhKt) meldet für das bä-
ckerhandwerk im Jahr 2013 3.468 Auszubildende  
weniger als im Vorjahr (-13,1 %). Damit zeigten sich 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 

2008

2008

2,18

1,96

2013

2013

2,67

2,02

PREISENtWIcKLUNG WEIZENmISchBROt 
(Einkaufspreis pro Kilogramm in €)

PREISENtWIcKLUNG ROGGENBROt 
(Einkaufspreis pro Kilogramm in €)
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der demografische Wandel und der damit verbun-
dene rückgang der Nachwuchszahlen im bäcker-
handwerk im letzten Jahr erneut in aller Deutlich-
keit. Aber auch der von regierungsseite geförderte, 
allgemeine trend zum Abitur, der außer Acht lässt, 
dass auch andere schulabschlüsse gute Karrieren 
in zahlreichen branchen ermöglichen, schmälert 
die Anzahl der potenziellen Nachwuchskräfte für 
das bäckerhandwerk und macht die rekrutierung 
von qualifizierten Nachwuchskräften schwieriger. 
insgesamt bot das bäckerhandwerk 23.067 jungen 
Menschen einen Ausbildungsplatz.

BäcKER/-INNEN

im Ausbildungsberuf bäcker/-in nahm die Zahl der 
Lehrlinge über alle Lehrjahre um 1.241 (-13,8 %) im 
Vergleich zum Vorjahr ab und sank auf 7.721. Die 
Anzahl der weiblichen Auszubildenden ließ dabei 
etwas weniger nach, als die der männlichen: im 
Jahr 2013 absolvierten noch 1.754 (-10,1 %) weib-
liche und 5.967 (-14,9 %) männliche Auszubildende 
eine Lehre zum bäcker oder zur bäckerin. in den  
alten bundesländern sanken die Lehrlingszahlen 
um 13,4 %, während sie in den neuen bundeslän-
dern sogar um 16,9 % zurückgingen.

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 



AUFtEILUNG DER BROtSPEZIALItätEN 
NAch BROtFORm

28,9 %

runde Brote,  
frei gebacken

12,8 %

ovale Brote,  
frei gebacken

30,0 %

Kasten- und  
toastbrote

12,8 %

längliche Brote,  
frei gebacken

Anzahl Brote mit anderen 
Formen insgesamt: 15,6 %
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FAchVERKäUFER/-INNEN

Zum vierten Mal in folge sank auch die An-
zahl der Ausbildungsverhältnisse für den beruf 
bäckereifachverkäufer/-in um insgesamt 2.224 auf 
15.192 (-12,8 %). Die Zahl der männlichen Lehrlin-
ge nahm um 41 (-3,8 %) ab, die der weiblichen um 
2.183 (-13,4 %).

AUSBILDUNGSStättEN

Die Zahl der Ausbildungsstätten im beruf bäcker/ 
-in betrug zum 31. Dezember 2013 insgesamt 4.273 
(Vorjahr: 4.783). Davon befinden sich 3.728 in den 
alten und 545 betriebe in den neuen bundeslän-
dern. Dadurch errechnet sich eine Quote von 32,4 % 
(Vorjahr: 35,0 %) ausbildender betriebe. in West-
deutschland betrug sie 35,8 % und in Ostdeutsch-
land 19,8 %.

Zum/zur bäckereifachverkäufer/in bildeten 2013 
insgesamt 4.735 betriebe aus (Vorjahr: 5.204), was 
einer Abnahme von 469 betrieben bzw. -9,0 % (Vor-
jahr: -5,1 %) entspricht. Davon befinden sich 4.359 
betriebe in den alten und 376 in den neuen bun-
desländern. Die Ausbildungsquote lag bei insge-
samt 36,0 % (Vorjahr: 38,1 %), im Westen bei 41,8 % 
(Vorjahr: 43,8 %) und im Osten bei 13,7 % (Vorjahr: 
16,3 %).

2.3 Initiativen

2.3.1 Die Deutsche brotkultur
(brotregister)

Am 10. April 2013 trat Deutschland dem UNescO-
Übereinkommen zur erhaltung des immateriellen 
Kulturerbes bei, das damit drei Monate nach hinter-
legung, am 9. Juli 2013, in Kraft trat. Um die Aufnah-
me der Deutschen brotkultur in die repräsentative 
Liste der immateriellen Kulturgüter der UNescO 
schnell realität werden zu lassen, führte der Zen-
tralverband des Deutschen bäckerhandwerks e. V. 

bereits im Vorfeld konkrete und umfangreiche  
Arbeiten und recherchen durch.

ende November 2013 reichte der Zentralverband 
seine Antragsunterlagen „Die Deutsche brot- 
kultur“ fristgerecht zur Aufnahme in das nationale 
Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter ein. bei 
einem Kulturgut von bundesweiter bedeutung, wie 
der brotkultur, musste der Antrag im bundesland 
des sitzes der antragenden Organisation eingehen: 
in diesem fall bei der senatskanzlei für Kulturelle 
Angelegenheiten in berlin.

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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Die bewerbung umfasste neben dem formel-
len Antragsformular zwei empfehlungsschreiben 
von Dr. Andreas fadani (brotmuseum Ulm) und  
Prof. Dr. frank Goettmann (Uni Paderborn, histori-
sches institut) sowie zahlreiche bilddokumente. Da-
rüber hinaus wurde ein bewerbungsfilm produziert 
und eingereicht, der auf eindrucksvolle Weise die 
inhalte des Antrags in bild und ton unterstreicht. 
Die bewerbung wurde damit auf den Weg gebracht 
und befindet sich zum ende des berichtszeitraumes 
im offiziellen nationalen Auswahlverfahren. Auch 
die Landesinnungsverbände erhielten die Antrags-
unterlagen nebst Dokumentationsfilm, um sie an 
die zuständigen Länderministerien weiterzuleiten. 
Das versetzt diese in die Lage – insbesondere im 
rahmen der Kultusministerkonferenz – den Antrag 
der „Deutschen brotkultur“ zu unterstützen.

Aus informationen der Deutschen UNescO-Kom-
mission an den Zentralverband geht hervor, dass 
voraussichtlich im herbst 2014 mit der Veröffent-
lichung des nationalen registers zu rechnen ist. 
ist dieser schritt erst geschafft, rückt ein Platz auf 
der internationalen Liste der UNescO in greifbare 
Nähe. Aus dem bundesweiten Verzeichnis werden 
in mehreren runden jeweils zwei kulturelle Aus-
drucksformen für eine der drei internationalen Lis-
ten des immateriellen Kulturerbes nominiert. Dafür 
ist ein Zeitraum von weiteren zwei Jahren vorgese-
hen, so dass frühestens ende 2016 mit einer Auf-
nahme zu rechnen ist.

seit 2011 können innungsbäcker ihre selbstkreier-
ten brotspezialitäten in das weltweit erste brotre-
gister eintragen und den Zentralverband bei der 
Dokumentation dieser Vielfalt unterstützen. Um die  
Verschiedenheit der spezialitäten festzustellen,  
reichen Angaben über Zutaten, Gewicht, brotform 
und backverfahren aus. 

Jeder innungsbäcker, der seine brotspezialität ein-
gibt, bekommt die einmaligkeit in form einer Urkun-
de bestätigt. Das eingabeformular des brotregisters 

wurde gemeinsam mit dem wissenschaftlichen bei-
rat des institutes für die Qualitätssicherung von 
backwaren (iQback) entwickelt.

Detaillierte informationen finden sie auf der inter-
netseite www.brotregister.de

2.3.2 Die bäckerwalz

Gesellenwanderschaft ist eine alte tradition, die 
es seit dem Mittelalter gibt. Junge handwerker ver-
lassen nach ihrer Gesellenprüfung ihre heimat und 
gehen für mehrere Jahre auf Wanderschaft. Drei 
Jahre und einen tag dauert die Wanderschaft übli-
cherweise. in dieser Zeit dürfen die Gesellen nicht 
zu hause arbeiten. Und auch sonst gibt es zahlrei-
che Voraussetzungen: keine Vorstrafe, unverheira-
tet, kinderlos, schuldenfrei und jünger als 30 Jahre 
– so lauten die traditionellen regeln. Gesellinnen 
und Gesellen der Lebensmittelhandwerke, wie die 
bäcker, sind übrigens an ihrer Kluft im karierten  
Pepitamuster zu erkennen.

Ursprünglich musste jeder Geselle, der Meister 
werden wollte, auf die Walz gehen. heute kann man 
sich im Prinzip gleich nach der Lehre zur Meister-
prüfung anmelden. Allerdings haben Gesellen, die 
auf der Walz waren, besonders gute Voraussetzun-
gen für die Prüfung: in der Zeit der Wanderschaft 
erwerben sie Wissen, das über Ausbildung und 
berufsschule weit hinausgeht. sie arbeiten in ver-
schiedenen betrieben und lernen neue handwerks-
techniken und andere traditionen kennen. Die Ge-
sellenwanderschaft erweitert den horizont und den 
erfahrungsschatz.

Während der Walz hat der Geselle zwar keinen 
festen Wohnsitz, findet aber in jeder stadt hand-
werksbetriebe, die sich über Unterstützung freuen. 
selbstverständlich erhält er den üblichen Gesellen-
lohn und in der regel bietet ihm der Meister auch 
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Kursgebühr für Gesellinnen und Gesellen, die min-
destens drei Jahre und einen tag auf der Walz wa-
ren und dabei insgesamt mindestens 18 Monate in 
einem backenden betrieb gearbeitet haben.

ende 2010 starteten zwei bäcker, im frühjahr 2011 
waren es schon fünf. Zuletzt waren 15 bäckerin-
nen und bäcker auf der Walz, darunter auch die 
beiden bäcker-europameister felix remmele und  
Marc Mundri. 

Die reise der beiden 24-Jährigen führte sie unter 
anderem nach Neuseeland, indien und in die UsA. 
im Land der unbegrenzten Möglichkeiten besuch-
ten sie die Johnson & Wales Universität, die renom-
mierteste bildungsstätte für bäcker, Konditoren 

essen und eine Übernachtungsmöglichkeit – auch 
wenn es manchmal nur ein schlafplatz in einem La-
gerraum ist. Gut 600 junge deutsche handwerker 
sind derzeit auf der straße unterwegs. Alle Gewerke 
sind vertreten: steinmetze, installateure, Gold- und 
silberschmiede, schneider, fleischer, Konditoren 
und bäcker.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. gab 2010 den startschuss zur neu-
en „initiative bäckerwalz“. Ziel ist es, die Walz  
wiederzubeleben und junge Leute für das  
bäckerhandwerk zu begeistern. 

für zusätzlichen Anreiz sorgen die ADb-fachschu-
len. sie gewähren einen rabatt von 10 % auf die 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 

Auf der Walz: Marc Mundri und Felix Remmele



•	 teamchef Wolfgang schäfer, rodgau
•	 teamkapitän siegfried brenneis, Mudau- 
 schloßau
•	 teammanager bernd Kütscher, Weinheim
•	 teammanager heino scharfscheer,  
 Weinheim
•	 eva-Maria Kientz, heubach-Lautern
•	 théresé Lehnart, Dresden
•	 Alexander schellenberger, Aue
•	 Gerhard Gröber, Aalen
•	 Georg schneider, Neusäß
•	 Jochen baier, herrenberg
•	 rené Krause, Dresden
•	 Jörg schmid, Gomaringen
•	 Johannes hirth, bad friedrichshall
•	 Mark Mundri, everswinkel
•	 felix remmele, Ludwigsburg

Die Bäckernationalmannschaft beim Training in Weinheim.  
Es fehlen Alexander Schellenberger, Heino Scharfscheer und Johannes Hirth.
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und Köche in Amerika. international renommierte 
fachlehrer unterrichten hier mehr als 3.000 stu-
denten. Anschließend stellten sie ihre backkünste 
bei einem deutschen Konditormeister unter beweis, 
der eine Garagenbäckerei in florida betreibt. 

Marc Mundri hat mittlerweile seine Walz nach 3,5 
Jahren traditionell beendet. Zu seinen schönsten 
erlebnissen, so berichtet er, gehört auch das Vik-
tualientreffen in Worms, bei dem 35 Wandergesel-
len eine Woche lang in einem berufsbildungswerk 
mit jungen schwer vermittelbaren Jugendlichen die 
backstube teilten. sein Lob gilt auch der Werbung 
des Zentralverbandes für die bäckerwalz, durch 
die diese schöne tradition wieder neu zum Leben  
erweckt wurde. 

Detaillierte informationen finden sie auf der  inter-
netseite www.baeckerwalz.de

2.4 Bäcker-

nationalmannschaft

seit 2008 repräsentiert die bäcker-Nationalmann-
schaft das Deutsche bäckerhandwerk auf nationa-
len und internationalen Wettkämpfen und Veran-
staltungen.

im berichtsjahr nahmen Nationalmannschaftsmit-
glied felix remmele und Maximilian raisch, der 
sieger der Deutschen Meisterschaft der bäckerju-
gend 2012, am cup „Mondial du Pain“ in frankreich 
teil. trotz sehr starker Konkurrenz errang das team 
einen achtungsvollen 4. Platz. Wie schon im Vorjahr 
gab es Anfang 2014 eine Präsentation mit backvor-
führung auf der Grünen Woche in berlin. théresé 
Lehnart und Gerhard Gröber demonstrierten den 
zahlreichen besuchern am stand der ADb berlin-

brandenburg künstlerische Gebäcke und schaustü-
cke. Zur begeisterung des Publikums zeigten rené 
Krause und Alexander schellenberger ihre Kunst 
anlässlich eines großen events im freilichtmuseum 
hamburg. Darüber hinaus trafen sich die Mitglieder 
der bäckernationalmannschaft zu einem gemeinsa-
men training in Weinheim und traten auf dem tag 
des Deutschen brotes in berlin auf. Außerdem be-
reiteten sie die sieger der deutschen Meisterschaft 
der bäckerjugend auf die bäckerjugend-europa-
meisterschaft vor. 

Die Bäckernationalmannschaft setzt sich 
aktuell wie folgt zusammen:

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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für 2015 steht eine Neubesetzung der bäcker- 
nationalmannschaft an. Neu aufgenommen werden 
die beiden bäckermeister/-innen, die als sieger aus 
der Deutschen Meisterschaft der bäckermeister auf 
der iba 2015 in München hervorgehen. teams, die 
hier teilnehmen wollen, müssen sich im Vorfeld für 
das finale in München qualifizieren. Die Ausschrei-
bungen dazu werden Anfang 2015 in der fachpres-
se bekannt gegeben. Die aktuellen Mitglieder der 
bäckernationalmannschaft fungieren als Jury der 
Deutschen Meisterschaft und treten parallel dazu 
auch beim iba 2015-UIBC-Cup „bakers" gegen die 
teams anderer Nationen an.

2.5 iba 2012/2015

2.5.1 Die weltleitmesse des backens

Mit rund 70.000 fachbesuchern aus dem in- und 
Ausland und einem deutlichen Zuwachs an fläche 
und Ausstellern stellte die zurückliegende iba 2012 
neue rekorde auf. Vom 12. bis zum 17. september 
2015 verwandelt sich München erneut in die welt-
weite hauptstadt der backbranche. im Anschluss 
an die Auftaktveranstaltung iba-summit ist die Zu-
kunft des backens auf der iba 2015 live zu erleben. 
Aussteller aus allen Kontinenten zeigen einem inter-
nationalen fachpublikum aktuelle entwicklungen 
bei Produkten und Dienstleistungen für bäcker und 
Konditoren – zum beispiel im snackbereich. sie 
präsentieren trends und entwicklungen, die für die 
Zukunft des backenden Gewerbes maßgeblich sind. 
Das Angebotsspektrum in den Messehallen reicht 
von backöfen und -zubehör, bäckerei- und Kondito-
renmaschinen, Kälte-, Gär- und Klimatechnik, über 
Ladeneinrichtungen und Verpackungsmaschinen 
bis zu Neuheiten bei backmitteln, Zutaten, eDV, 
hard- und software. 

Die iba bietet einen weltweit einmaligen, lückenlo-
sen Überblick über das internationale Angebot im 
gesamten investitionsgüterbereich für das backen-
de Gewerbe. hier werden investitionsentscheidun-

gen für die kommenden Jahre vorbereitet und ge-
troffen. Deshalb ist die iba 2015 auch ein Muss für 
jeden Aussteller, der auf diesem Markt erfolgreich 
und auf dem neuesten stand sein will. 

Neben dem investitionsgüterbereich sprechen die 
Aussteller Marketingfragen an und vermitteln in-
formationen, die für jeden betrieb, unabhängig von 
der Größe, von Nutzen sind – zum beispiel wenn es 
um kostengünstige Produktionsprozesse geht, die 
es ermöglichen, eine gleichbleibende hohe Qualität 
des endproduktes zu gewährleisten. so wird die iba 
2015 zum weltweiten forum vom bäcker für den 
bäcker.

Die Vorbereitungen auf die Weltleitmesse für bä-
cker und Konditoren laufen bereits auf hochtou-
ren. Die Nachfrage nach den Plätzen in den zwölf 
Messehallen ist hoch, während sich die großen, 
namhaften Aussteller bereits einen Platz gesichert 
haben. Auch die Werbung für die iba 2015 ist längst 
in vollem Gange: insbesondere im osteuropäischen, 
vorder- und südasiatischen sowie im mittel- und 
südamerikanischen raum wird gezielt um besucher 
geworben. so veranstaltete der Zentralverband des 
Deutschen bäckerhandwerks e. V. gemeinsam mit 
der Gesellschaft für handwerksmessen mbh (GhM) 
erste Pressekonferenzen und Präsentationen im 
Ausland. Zahlreiche fach- und Wirtschaftsjourna-
listen, interessierte Aussteller und repräsentanten 
der ansässigen bäckerorganisation sorgten für ein 
hervorragendes echo. Durch die bedeutung die iba 
als „Weltmarkt des backens“ steigen die teilneh-
merzahlen der internationalen Aussteller von Jahr 
zu Jahr. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der iba wird durch  
den internetauftritt unterstützt. informationsan-
gebot und handhabung dieser Webseite wurden 
aktualisiert, die benutzerfreundlichkeit optimiert. 
Aussteller, besucher und Journalisten aus aller 
Welt finden informationen und Antworten auf ihre 
fragen auf Deutsch, englisch, französisch, italie-
nisch und spanisch. termine, Anmeldeunterlagen, 
Presseinformationen, Verzeichnisse, hoteladres-
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sen und Anreisebeschreibungen stehen mit einem 
Klick zur Verfügung. Zur reibungslosen Vorberei-
tung der iba-teilnahme gibt es unter anderem di-
rekten Zugriff auf folgende Anwendungsbereiche:  

FAZIt UND AUSBLIcK 

schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Gesellschaft 
für handwerksmessen mbh (GhM) und der Zent-
ralverband des Deutschen bäckerhandwerks e. V. 
erneut eine Weltmesse organisieren, die ihresglei-
chen sucht. Die international unangefochten größte 
investitionsgütermesse für die backbranche bietet 
das Komplettprogramm für das fachpublikum und 
dokumentiert den technischen fortschritt der back-
ausrüstungen auf der höhe der Zeit. Die iba 2015 
wird ihrer rolle als Konjunkturbarometer, Absatz-
medium und Marketinginstrument der Aussteller 
und als informationsbörse, Weiterbildungszentrum 
und Orderbasis für bäcker- und Konditoreibetriebe 
jeder Größe alle ehre machen. Die besucher erwar-
tet einmal mehr eine iba mit innovativen und indi-
viduellen Lösungen sowie mit maßgeschneiderten 
Konzepten und Anlagen.

www.iba.de

2.5.2 iba-summit

Nach einer sehr erfolgreichen Auftaktveranstaltung 
2012 findet der internationale Kongress iba-summit 
für bäcker und Konditoren 2015 zum zweiten Mal 

statt. Am tag vor Messebeginn treffen sich fach-
leute aus aller Welt zum Dialog, beziehen zu aktu-
ellen themen der branche stellung und beleuchten 
und diskutieren interessante schwerpunkte. Die 
Gestaltung der rednerliste ist bereits in vollem 
Gange und verspricht spannende Vorträge.

Der iba-summit ist als starker baustein im rahmen-
programm und als treffpunkt der branche gedacht 
und bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit des 
informationsaustausches unter Kollegen. Die Kon-
ferenzsprachen sind englisch und Deutsch. Alle 
Vorträge werden simultan übersetzt. im Anschluss 
an den iba-summit sind alle Kongressteilnehmer 
zum eröffnungsabend eingeladen.

2.5.3 informations- und beratungsstand

Wie in der Vergangenheit hält der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. auch auf der 
iba  2015 ein riesiges informationsangebot für die 
besucher bereit. es findet sich wie gewohnt in hal-
le b3. Auch die Akademien des Deutschen bäcker-
handwerks präsentieren sich auf dieser fläche mit 
neuesten Weiterbildungsangeboten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentral-
verbandes wie auch der Landesinnungsverbände 
und der schulen des ADb-Verbundes begrüßen die 
besucher am informations- und beratungsstand zu 
informativen Gesprächen. 

Außerdem erwarten sie im iba-forum interessante 
beiträge rund um das bäcker- und Konditorenhand-
werk mit vielfältigen Produktvorstellungen durch 
fachlehrer, die Mitglieder der bäckernationalmann-
schaft und andere experten der branche. 

Abgerundet wird das Angebot durch die Präsenta-
tionen der Wettbewerbe und die Verlosung eines 
Autos unter den innungsmitgliedern. Auch für das 
fachpublikum auf  der iba gibt es hier täglich attrak-
tive Preise zu gewinnen. 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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2.5.4 iba-wettbewerbe

Die spannenden Darbietungen der nationalen und 
internationalen iba-Wettbewerbe zählten 2006, 
2009 und 2012 zu den großen highlights für die 
besucher und versprechen auch auf der iba 2015 
für erhöhte Aufmerksamkeit zu sorgen. in vier ne-
beneinander angeordneten, modernen backstuben 
am stand des Zentralverbandes des Deutschen 
bäckerhandwerks e. V. stellen jeweils zwei bäcker 
oder Konditoren ihre handwerklichen fähigkeiten 
unter beweis.

An den sechs Messetagen finden drei verschiedene 
Wettbewerbe statt: 

Zuerst wird der dreitägige iba 2015-UIBc-cup  
„bakers" ausgetragen. Voraussichtlich treten hier  
die UsA, russland, frankreich, die Niederlande,  
Japan, Polen, Ungarn, china, Dänemark, Australien, 
Peru und Deutschland gegeneinander an.

Am folgenden tag werden Deutschlands beste  
bäcker gesucht. bei der iba 2015-UIBc-cup „Deut-
sche meisterschaft" beweisen vier teams, die 
sich im Vorfeld qualifizieren müssen, ihre fachlichen  
fähigkeiten. 

enden werden die Wettbewerbe am 16. und  
17. september mit dem iba 2015-UIBc-cup  
„confectioners".internationale teams von Kondi-
toren zeigen dem fachpublikum ihr Können.

2.6 Betriebsberatung

und -unterstützung

2.6.1 betriebswirtschaft

ALLGEmEINE AUFGABEN

Die informationsstelle betriebswirtschaft beantwor-
tet jedes Jahr zahlreiche fachspezifische Anfragen 

von Mitgliedsverbänden, innungen und betrieben 
zu finanziellen, betriebs- und volkswirtschaftlichen 
oder organisatorischen themen. sie gibt Journalis-
ten, Unternehmensberatungen, wissenschaftlichen 
institutionen, aber auch Privatpersonen Auskunft 
über Zahlen und fakten zum bäckerhandwerk. Die 
intensive Kooperation mit den betriebsberatern der 
Landesinnungsverbände steigert die Leistungsfä-
higkeit der bäckerhandwerksorganisation.

Neben dem regelmäßig stattfindenden, allgemeinen 
und fachspezifischen Austausch steht die wechsel-
seitige konkrete Unterstützung im Mittelpunkt. Um 
die bedürfnisse der betriebe, berater und regiona-
len Verbände besser abschätzen zu können, initiiert 
die informationsstelle außerdem betriebsberatun-
gen und besucht innungsversammlungen. semi-
nar- und Diplomarbeiten, die von angehenden Wis-
senschaftlern zur förderung des Wissenstransfers 
eingereicht werden, prüft die informationsstelle auf 
ihre Verwertbarkeit und setzt sie, wann immer mög-
lich, sinnvoll ein.

BEtRIEBSWIRtSchAFtLIchER 
AUSSchUSS

Der betriebswirtschaftliche Ausschuss des Zen-
tralverbandes des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. tagt zweimal im Jahr unter Leitung eines Aus-
schussvorsitzenden. Das Gremium aus gewählten 
ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern 
beschäftigt sich mit aktuellen trends, thematisiert 
Probleme und erarbeitet Lösungsansätze für das 
bäckerhandwerk. Die schwerpunkte im letzten Jahr 
lagen im bereich energiemanagement, Kalkulation 
und bäckersoftware.

ONLINE-BERAtUNGSDIENSt

seit Anfang 1999 bietet der Zentralverband den 
betrieben den service, fachliche fragen jeder Art 
per e-Mail an eine zentrale stelle zu richten. Die-
ses Angebot wurde auch im betriebszeitraum gern 
und häufig in Anspruch genommen. Neben den  
betrieben nutzen Verbraucher, studenten, Wissen-
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schaftler, banken und die Presse die Gelegenheit, 
sich über das Deutsche bäckerhandwerk zu infor-
mieren. 

Der Zentralverband legt Wert darauf, möglichst viele 
fragen selbst zu beantworten, greift aber – abhän-
gig vom inhalt der fragen – auch auf das spezielle 
fachwissen der berater der Landesinnungsverbän-
de zurück. Mitunter werden Anfragen aus formalen 
Gründen an deren Geschäftsführung weitergeleitet.

BEtRIEBSBÖRSE

Die betriebsbörse ist ein Projekt des Zentralver-
bandes in Zusammenarbeit mit den Landesinnungs-
verbänden und deren betriebsberatern. sie leistet 
wertvolle Unterstützung, die wachsende Zahl an 
Übergaben und Nachfolgeregelungen, die für die 
nächsten Jahre zu erwarten ist, mit professioneller 
hilfe der betriebsberater zu meistern. Dazu bie-
tet die betriebsbörse vorrangig innungsbetrieben 
die Möglichkeit, kostenlos Verkaufsangebote oder 
Kaufgesuche zu veröffentlichen.

Detaillierte informationen zur betriebsbörse finden 
sie auf der internetseite www.baeckerhandwerk.de

mARKtBEOBAchtUNG UND KENNZAhLEN

Die Marktforschungsgemeinschaft brot erhält von 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) aktu-
elle Zahlen zum brot- und backwarenmarkt. Diese 
werden für den Zentralverband, einen teilnehmer 
der Marktforschungsgemeinschaft brot, aufbereitet 
und als fertige Präsentation zur Verfügung gestellt. 
Die jeweils zum Quartal gelieferten Datensätze 
vermitteln einen umfassenden Überblick über den 
Markt. Darüber hinaus erstellt die GfK monatliche 
reportings über den brot- und backwarenmarkt, 
die vom Zentralverband für die Landesinnungsver-
bände aufgearbeitet werden, sowie seit 2011 detail-
lierte Daten über den Außer-haus-Markt. Aus den 
umfangreichen rohdaten der GfK entstehen je nach 
bedarf auch individuelle statistiken – zum beispiel 
über Marktanteile, Warenkörbe oder das einkaufs-
verhalten.

Gängige statistiken der branche, wie die be-
triebsstatistik, Ausbildungsstatistik, Gesellenprü-
fungsstatistik, Meisterprüfungsstatistik, Umsatz-
steuerstatistik und die statistik über Umsatz und 
beschäftigte im bäckerhandwerk, erstellt die infor-
mationsstelle des Zentralverbandes vor allem aus 
Daten des statistischen bundesamtes oder des 
Deutschen handwerkskammertages (DhKt). Diese 
Aufarbeitung von Daten legt das fundament für die 
Auskunftsfähigkeit des informationsdienstes. 

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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•	  1. LEIDENSchAFt: Marktveränderungen bergen risiken, doch immer auch chancen. haben sie 
die Leidenschaft, diese zu suchen und für sich zu nutzen? hat auch ihr team sichtlich freude an der 
Arbeit? Der Kunde spürt und honoriert das.

•	  2. VERtRAUEN: Kunden sehnen sich nach gesunden Lebensmitteln von bäckern, die „noch richtig 
backen". bedienen sie diese sehnsucht. Leben sie echte handwerkskunst. Machen sie diese auch 
für den Kunden erlebbar.

•	  3. QUALItät: Vergleichen sie sich www.brot-test.de und arbeiten sie hart daran, die beste Qualität 
zu bieten. Mit allerbesten Zutaten und maximaler frische zum Zeitpunkt des Verkaufs. Die beste 
Ware macht das beste Geschäft.

•	  4. KONZENtRIEREN: sie können es nicht allen recht machen. Prüfen sie, welche Produkte für ihren 
erfolg verantwortlich sind und konzentrieren sie sich auf diese. Verzetteln sie sich nicht. Weniger 
Auswahl bringt meist mehr Gewinn.

•	  5. EmOtIONEN: Menschen kaufen keine Produkte, sondern ein gutes Gefühl. erzählen sie ihnen die 
Geschichte zu ihren spezialitäten. bieten sie ein tolles einkaufserlebnis – von der Ladengestaltung 
bis zum Lächeln der Verkäuferin.

•	  6. REchNEN: Wer nicht genau weiß, wo er wie viel Geld verdient, macht seinen erfolg zum Zufalls-
produkt. errechnen, prüfen, kontrollieren sie, wo Geld verdient wird. stärken sie in der Präsentation 
jene Produkte, die Gewinn bringen.

•	  7. EINZIGARtIGKEIt: suchen sie ihren Weg aus dem standard. Nur wer anders als alle anderen ist, 
entkommt dem Preiskampf. Was ist bei ihnen anders? bieten sie z. b. schon Produkte nur aus Zuta-
ten ihrer region? heimat verkauft sich gut.

•	  8. StANDORtE: Wer verkaufen will, braucht Kunden. Die machen keine Umwege mehr. schon ein 
Verkaufsstand an guter stelle bringt oft mehr Umsatz als ein Laden am alten standort. suchen und 
pflegen sie neue Vertriebswege.

•	  9. AKtIONEN: Nichts ist für den Kunden langweiliger, als wenn sich nichts tut. er will  kein großes 
sortiment, jedoch Abwechslung. Pfiffige Aktionen beleben das Geschäft. bringen sie sich „in aller 
Munde“, jedoch ohne Preisabschläge.

•	  10. tRAINING: erfolg braucht Menschen, die das, was sie tun, auch bestens können. Dies ist ihre 
wichtigste Aufgabe als chef/-in. trainieren sie. seminare machen spaß, sind Ansporn für ihr team 
und bringen den betrieb weiter.

•	  11. AKtIV WERDEN: Wenn Umsätze zurückgehen, hilft kein Jammern. „es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es“ (erich Kästner). Warten sie nicht auf bessere Zeiten, sondern schaffen sie diese. fangen 
sie jetzt gleich damit an. Viel erfolg!

11 GOLDENE REGELN FüR NAchhALtIGEN ERFOLG Im BäcKERhANDWERK:

in den gegebenen Zeiten eines harten Wettbewerbs 
kommuniziert der Zentralverband 11 goldene re-

geln, die den betrieben bei den täglichen heraus-
forderungen helfen sollen:
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2.6.2 betriebstechnik

BEtRIEBSBERAtUNG

Die betriebstechnische informationsstelle für Unter-
nehmensführung des Zentralverbandes des Deut-
schen bäckerhandwerks e. V. unterstützt die bera-
ter der Landesinnungsverbände bei der betreuung 
der Mitgliedsbetriebe und bearbeitet Anfragen der 
innungen. Da das umfangreiche Dienstleistungsan-
gebot oft und gern genutzt wird, ist die Auslastung 
gleichbleibend hoch.

Zu den Aufgaben der informationsstelle gehören 
außerdem die beobachtung der backtechnik und 
des backwarenmarktes sowie die Aufbereitung 
wichtiger informationen für betriebsberater, Mit-
gliedsbetriebe und die Verbandsorganisation im All-
gemeinen. Verändert sich durch die Gesetzgebung 
die Marktsituation, erarbeitet die informationsstelle 
schon im Vorfeld stellungnahmen, die in die Argu-
mentation der politischen interessenvertretung ge-
genüber dem jeweiligen Landes- und bundesminis-
terium einfließen.

Direkt von den Mitgliedsbetrieben an die informati-
onsstelle betriebstechnik gerichtete fragen beant-
worten die Mitarbeiter je nach Problemfall schrift-
lich oder telefonisch. Die beratung umfasste die 
bereiche allgemeine betriebsführung, Umwelt- und 
Qualitätsmanagement, hygiene, energie sowie fra-
gen zum Maschineneinsatz im bäckerhandwerk.

UmWELtSchUtZ

im Jahr 2013 konzentrierten sich die Anfragen der 
Mitgliedsbetriebe auf steigende Kosten für Abfall-
entsorgung, Wasser und Abwasser sowie energie 
und Verpackungsmaterial.

ENERGIE

Die stark steigenden energiekosten der Mitglieds-
betriebe führen dazu, dass sich die informations-
stelle technik zunehmend mit diesem thema aus-
einandersetzen muss. seit geraumer Zeit arbeitet 
sie verstärkt an Maßnahmen mit technischen  
und wirtschaftlichen energieeinsparungspotenzia-
len und stellt die gewonnenen informationen den 
Landesinnungsverbänden, den innungen und den 
betrieben zur Verfügung.

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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QUALItätSmANAGEmENt-SyStEmE

Das vom Zentralverband des Deutschen bäcker-
handwerks e. V. herausgegebene Musterhand-
buch zum Qualitätsmanagement nach DiN eN isO 
9001:2008 erfreut sich nach wie vor großer beliebt-
heit. es liefert Anregungen zur Verbesserung von 
struktur, Organisation und Qualität jedes Unterneh-
mens von der Produktion über die expedition bis hin 
zum Verkauf. Darüber hinaus zeigt die Norm inter-
essante Wege zur steigerung der betrieblichen Leis-
tung und zur erhöhung der Kundenzufriedenheit auf.
Neben der DiN eN isO 9001:2008 gibt es zwei wei-
tere Möglichkeiten, nach denen die Mitgliedsbetrie-
be Qualitätsmanagement-systeme aufbauen kön-
nen. Die isO 22000 ist ein Managementsystem für 
die Lebensmittelsicherheit. eine weitere Alternati-
ve stellt der international featured standard food 
(ifs), der vom handelsverband Deutschland (hDe) 
entwickelt wurde, dar. Wie die bei der informations-
stelle betriebstechnik eingegangenen Anfragen zei-
gen, sind die Mitgliedsbetriebe an allen systemen 
interessiert.

NORmUNG

Die informationsstelle technik beteiligt sich an der 
erarbeitung und Überarbeitung verschiedener DiN-
Normen. Die Mitarbeiter überprüfen die richtlinien 
im bereich bäckereimaschinen und -anlagen und 
arbeiten in folgenden Normenausschüssen mit:

ARBEItSKREISE

in diesen Arbeitskreisen ist die informationsstelle 
technik tätig:

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 

•	 DIN 10514 Lebensmittelhygiene –  
 hygieneschulung
•	 DIN 10500 Lebensmittelhygiene –  
 Verkaufsfahrzeuge und ortsveränderliche,  
 nichtständige Verkaufseinrichtungen für  
 leicht verderbliche Lebensmittel
•	 DIN 10516 Lebensmittelhygiene – reinigung  
 und Desinfektion
•	 DIN 10535 Lebensmittelhygiene –  
 backstationen im einzelhandel –  
 hygieneanforderungen

•	 Normung, Qualitätsmanagement und  
 Zertifizierung
•	 Lüftung, bGr 121
•	 spiegelgremien bäckereimaschinen
•	 sachgebiet backbetriebe im DGUV -  
 fachbereich Nahrungsmittel
•	 branchenleitfaden backbetriebe
•	 Netzwerk eNeff, bremerhaven

•	 CarFleet24 rabatte bis 36 % auf 37  
 fahrzeugmarken
•	 Citroën rabatte von 12–36 %
•	 Nissan rabatte von 10–32 %
•	 Opel rabatte von 15–28 %
•	 Peugeot rabatte von 22–39 %
•	 Renault rabatte von 19–29,5 %
•	 VW Nutzfahrzeuge herstellerprämien für  
 innungsmitglieder

2.6.3 rahmenverträge

innungsmitglieder des bäckerhandwerks profitieren 
beim Kauf, Leasing und bei der finanzierung eines 
Autos sowie beim Mieten eines Leihwagens von 
Preisnachlässen von bis zu 39 %. Mit diesen Auto-
herstellern und Dienstleistern hat der Zentralver-
band des Deutschen bäckerhandwerks e. V. inter-
essante Vergünstigungen vereinbart:
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2.7 sach- und

rechtsthemen

2.7.1 arbeitsrecht

EINFühRUNG EINES tARIFLIchEN
mINDEStLOhNS

Die bundesregierung hat mit dem Gesetzentwurf 
zur einführung eines allgemein gesetzlichen Min-
destlohns ein zentrales Vorhaben des Koalitions-
vertrages auf den Weg gebracht. Der Gesetzent-
wurf sieht zum 1. Januar 2015 die einführung eines 
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns von 
brutto 8,50 € für das gesamte bundesgebiet vor. 
Den tarifpartnern soll durch tarifvertrag für ma-
ximal zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2016, er-
möglicht werden, vom gesetzlichen Mindestlohn 
abzuweichen. Dem Gesetzentwurf nach muss es 
sich dabei allerdings um einen tarifvertrag mit bun-
desweitem Geltungsbereich handeln, der nach dem 
Arbeitnehmer-entsendegesetz (AentG) für allge-
meinverbindlich erklärt wird. regionale und selbst 
nach dem tarifvertragsgesetz für allgemeinverbind-
lich erklärte tarifverträge sollen dagegen – entge-
gen den Ausführungen im Koalitionsvertrag – nicht 
ausreichen.

Ab dem 1. Januar 2017 soll der bundesweite ge-
setzliche Mindestlohn uneingeschränkt gelten. Die 
höhe des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
soll in regelmäßigen Abständen – erstmals zum  
10. Juni 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 –  
von einer Kommission der sozialpartner überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. Die ta-
rifkommission soll mit jeweils drei, von den spit-
zenorganisationen der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite benannten Mitgliedern sowie einem 
Vorsitzenden besetzt werden.

Der gesetzliche Mindestlohn soll nur für Arbeitneh-
mer und damit nicht für ehrenamtlich tätige, nicht 
für Auszubildende und nicht für Pflichtpraktikan-

ten gelten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass 
Praktikanten, die zur berufsorientierung ein bis zu 
sechswöchiges Praktikum ableisten, ebenfalls nicht 
erfasst werden. Gleiches gilt für Jugendliche bis  
18 Jahren ohne eine abgeschlossene Ausbildung.

Der Gesetzentwurf wurde am 2. April 2014 vom 
bundeskabinett beschlossen. Am 5. Juni 2014 be-
riet der bundestag in erster Lesung das Gesetz. Die 
zweite und dritte Lesung soll im Juli stattfinden. Der 
bundesrat befasst sich abschließend im september 
mit dem Gesetzentwurf. inkrafttreten soll das Ge-
setz am 1. Januar 2015.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. ist gegen die einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns. Auch die bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Zentral-
verband des Deutschen handwerks und andere Ver-
bände lehnen den Gesetzentwurf in dieser form ab. 

Das personalintensive bäckerhandwerk steht in 
einem besonderen Wettbewerb mit backshops, 
tankstellen und dem Lebensmitteleinzelhandel. Ge-
genüber diesen Wettbewerbern ist das bäckerhand-
werk in jeder hinsicht (Produktion, Logistik und Ver-
kauf) besonders personalintensiv. im Durchschnitt 
machen bei handwerklichen bäckereien die Perso-
nalkosten einen Anteil an den Gesamtkosten von 
mindestens 40 % aus. Die einführung eines flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohns in höhe von 
8,50 € „auf einen schlag“ und ohne Differenzierung 
zum 1. Januar 2015 würde erhebliche zusätzliche 
und von vielen handwerksbetrieben nicht mehr zu 
tragende Kosten verursachen. in der folge sind ins-
besondere in den ländlichen regionen der östlichen 
bundesländer betriebsschließungen zu erwarten.

sollte die Politik trotzdem an der einführung ei-
nes gesetzlichen Mindestlohns festhalten, fordert 
der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. sicherzustellen, dass dieser keine ar-
beitsmarktschädliche Wirkung hat. Dies gilt ins-
besondere für die Ausbildung und beschäftigung 
Jugendlicher. Junge Menschen dürfen nicht dazu ver-
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leitet werden, helferjobs für einen stundenlohn von  
8,50 € auszuüben, anstatt eine berufsausbildung 
zu absolvieren. Um diese fehlanreize zu begren-
zen, sollten bis zu einer Altersgrenze von 25 Jah-
ren nur die einen Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn haben, die über eine abgeschlossene 
berufsausbildung bzw. einen ersten akademischen 
Abschluss verfügen.

Darüber hinaus hält der Zentralverband des Deut-
schen bäckerhandwerks e. V. folgende weitere än-
derungen des Gesetzentwurfs für erforderlich:

NEUABSchLUSS DER VEREINBARUNG
üBER AUSBILDUNGSVERGütUNGEN

Am 28. Mai 2013 einigten sich der Zentralver-
band des Deutschen bäckerhandwerks e. V. und 
die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) über einen Neuabschluss des tarifvertra-
ges über Ausbildungsvergütungen für Auszubil-
dende (Lehrlinge) des bäckerhandwerks in der 
bundesrepublik Deutschland. Die Ausbildungs-
vergütung beträgt danach ab 1. september 2013 
monatlich brutto:

Am 16. september 2013 verhandelte der tarifaus-
schuss im bundesministerium für Arbeit und so-
ziales (bMAs) öffentlich über den Antrag beider 
tarifvertragsparteien auf Allgemeinverbindlicher-
klärung des tarifvertrages (AVe) und stimmte der 
AVe einstimmig zu. Die AVe wurde am 15. Oktober 
2013 im bundesanzeiger veröffentlicht. Mit dieser 
Veröffentlichung erlangte die AVe rückwirkend zum 
1. september 2013 rechtskraft.

2.7.2 lebensmittelrecht

VERBRAUchERSchUtZPOLItIK

Information der Öffentlichkeit nach dem 
neuen § 40 LFGB
Durch das ende 2011 beschlossene Gesetz zur 
änderung des rechts der Verbraucherinformati-
on wurde auch die regelung des § 40 Lebensmit-
tel- und futtermittelgesetzbuch (LfGb) reformiert.  
erneut wurden die forderungen des Zentralver-
bandes des Deutschen bäckerhandwerks e. V. wie 
auch der gesamten Lebensmittelwirtschaft nicht 
berücksichtigt. Am 1. september 2012 trat die Neu-
fassung des § 40 LfGb in Kraft. Dieser Paragraf bil-
dete durch seinen neuen Absatz 1a die Grundlage  

•	 eine festschreibung des tarifvorrangs für  
 tarifliche entlohnungen auch für regionale  
 Lohn- bzw. nach dem tarifvertragsgesetz für  
 allgemein verbindlich erklärte tarifverträge
•	 eine Verlängerung der Abweichungsmöglich- 
 keit durch tarifverträge bis mindestens  
 31. Dezember 2017
•	 eine Verlängerung der Dauer von berufs- 
 orientierungspraktika von jetzt sechs auf  
 mindestens acht Wochen
•	 eine Ausnahme von schülern, studenten  
 und geringfügig beschäftigten vom gesetzli- 
 chen Mindestlohn
•	 einen Verzicht auf die vorgesehene, aber  
 wegen der Publizitätswirkung eines allge- 
 mein bekannten gesetzlichen Mindestlohns  
 unnötige Generalunternehmerhaftung,  
 betriebs- und tarifvertragliche Öffnungsklau- 
 seln für Arbeitszeitkonten
•	 eine deutliche reduzierung der Dokumenta- 
 tionspflichten
•	 eine streichung der bereithaltungspflichten  
 gemäß § 17 Abs.2 MiLoG-e
•	 eine streichung der erweiterungsmöglich- 
 keit gemäß § 17 Abs.3 MiLoG-e sowie
•	 eine beibehaltung der gesetzlichen regelun- 
 gen im tVG zur Abgrenzung von tarifverträ- 
 gen mit fachlich überlappenden Geltungs- 
 bereichen.

•	 Im 1. Ausbildungsjahr 430 €
•	 Im 2. Ausbildungsjahr 550 €
•	 Im 3. Ausbildungsjahr 670 €

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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dafür, zahlreiche neue internetportale auf der  
ebene der bundesländer zu errichten und stand 
damit im Mittelpunkt der berichterstattung. bei 
Grenzwertüberschreitungen, bei Verdachtsfällen 
von lebensmittelrechtlichen Verstößen und wenn 
bußgelder von mindestens 350 € zu erwarten sind, 
statuiert die Norm eine Pflicht für die behörden, 
die entsprechenden Kontrollergebnisse zwingend 
zu veröffentlichen. Damit gilt die Veröffentlichungs-
pflicht sogar bei Verstößen gegen hygienevorschrif-
ten oder den täuschungsschutz.

Der Zentralverband trat im Zusammenschluss mit 
anderen betroffenen branchen mit aller Kraft für 
eine Außervollzugsetzung der neuen Norm ein. ers-
te Abstimmungsgespräche wurden bereits im Juni 
2012 in Gang gesetzt. Die Kritik der Lebensmittel-
wirtschaft wurde zumeist mit Verweis auf den wich-
tigen Verbraucherschutz zurückgewiesen.

erst die zahlreichen verwaltungsgerichtlichen be-
schlüsse in eilverfahren, in denen sich betroffene 
Unternehmer gegen eine Veröffentlichung durch 
die behörden wehrten, sorgten für eine veränder-
te Wahrnehmung der neuen Vorschrift. Neben dem 
Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe äußerten zahl-
reiche weitere Gerichte (z. b. berlin, regensburg, 
trier, München, Würzburg) ihre Zweifel an der Ver-
einbarkeit des § 40 Abs. 1a LfGb mit dem Verfas-
sungsrecht.

Nachdem auch einige Verwaltungsgerichtshöfe 
der Länder – vom VGh baden-Württemberg über 
rheinland-Pfalz bis nach bayern – die Auffassung 
der erstinstanzlichen richter bestätigten, began-
nen die Ministerien, den Vollzug des § 40 Abs. 1a 
LfGb faktisch auszusetzen. Diese Praxis hat sich 
mittlerweile bundesweit bis zur Klärung der offenen 
rechtsfragen in den hauptsacheverfahren durchge-
setzt. Die bisherigen einträge in den internetporta-
len wurden ebenfalls entfernt.

Deutliche Worte findet vor allem das baden-würt-
tembergische Ministerium, wenn es schreibt: „Das 
große engagement der Länder, aus einem handwerk-

lich schlecht gemachten bundesgesetz einen guten 
Vollzug zu machen, wurde auch von mehreren Ver-
waltungsgerichten im Land leider nicht akzeptiert.“

Die europarechtlichen Zweifel an der Norm beste-
hen auch nach dem Urteil des europäischen Ge-
richtshofes (euGh) in der rechtssache c-636/11 
– berger Wild fort. Danach steht das Unionsrecht 
einer nationalen regelung nicht entgegen, bei der 
es darum geht, die Öffentlichkeit unter Namens-
nennung des herstellers über Lebensmittel zu in-
formieren, die lediglich für den Verzehr durch den 
Menschen ungeeignet sind. Allerdings musste sich 
der euGh dabei nicht mit der Norm des § 40 Abs. 1a 
LfGb befassen, die es zum Zeitpunkt der Vorlage-
frage noch nicht gab.

Der euGh stellte jedoch ausdrücklich fest, dass 
die europäische regelung der Verordnung (eU) 
Nr. 178/2002 nicht abschließend ist. Diese soge-
nannte basis-Verordnung auferlegt den behörden 
eine informationspflicht im falle einer Gesund-
heitsgefahr. infolgedessen können die nationalen 
behörden die Verbraucher auch dann informieren, 
wenn Lebensmittel nicht gesundheitsschädlich 
sind. es reicht aus, dass sie den Anforderungen 
an die Lebensmittelsicherheit nicht mehr genügen, 
weil sie für den Verzehr durch den Menschen unge-
eignet sind.

trotzdem bleiben die verfassungsrechtlichen Zwei-
fel an der nationalen Norm. Deshalb haben sowohl 
der bundesrat als auch die Verbraucherschutz-
ministerkonferenz (VsMK) die bundesregierung 
aufgefordert, die Unklarheiten der regelung zu 
beseitigen und die transparenzsysteme auf recht-
lich einwandfreie füße zu stellen (beschluss vom  
22. März 2013). Das bundesministerium für ernäh-
rung und Landwirtschaft (bMeL) hält zwar Anpas-
sungen an § 40 Abs. 1a LfGb für sinnvoll, verneint 
jedoch unter hinweis auf das Verbraucherinformati-
onsgesetz (ViG) die Notwendigkeit einer Überarbei-
tung im rahmen eines Gesamtkonzepts.
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31
 

Geschäftsbericht 2013–2014

hygienekontrollbarometer
im september 2012 verkündete das bMeL überra-
schende Pläne zu einer klarstellenden ermächti-
gungsgrundlage. sie sollte den bundesländern als 
Grundlage dienen, ein hygienekontrollbarometer 
einzuführen.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V., die Landesinnungsverbände und wei-
tere Akteure der Lebensmittelwirtschaft erreichten 
mit vehementem einsatz, dass diese Pläne nicht 
weiter verfolgt wurden. Auch im aktuellen Koaliti-
onsvertrag wurde das Kontrollbarometer nicht ver-
ankert.

Zwar forderte der bundesrat in seinem beschluss 
vom 22. März 2013 neben der Überarbeitung des 
§ 40 Abs. 1a LfGb auch die erarbeitung eines in 
sich schlüssigen transparenzsystems durch bund 
und Länder. Wörtlich hält er es für erforderlich, „die 
Überarbeitung der regelungen in § 40 Absatz 1a 
LfGb und die sonstigen bestehenden oder in der öf-
fentlichen Diskussion befindlichen instrumente zur 
transparenz in eine Gesamtkonzeption einzubinden 
und zu integrieren, um ein bundesweit einheitliches 
system zur information der Verbraucherinnen und 
Verbraucher über die ergebnisse amtlicher Über-
wachungs- und Kontrollmaßnahmen zu schaffen.“ 
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es solle „ein abgestimmtes und in sich schlüssiges 
transparenzsystem für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher geschaffen werden […].“

Allerdings scheiterte auch 2013 die initiative des 
bundes zur schaffung einer rechtsgrundlage für 
ein bundeseinheitliches Modell zur Veröffentlichung 
von Überwachungsergebnissen unter hinweis auf 
die unterschiedlichen Positionen der Wirtschafts- 
und Verbraucherschutzministerien der Länder. Die 
Diskussionen zwischen bund und Ländern zu die-
ser frage dauern an. An der Gegenposition der Wirt-
schaft jedenfalls dürfte sich kaum etwas ändern. 
einzelne bundesländer – allen voran stadtbezirke in 
berlin – planen zwar ein solches, auch als smiley-
system bekanntes Modell. Unter dem eindruck der 
verwaltungsgerichtlichen Urteile und der Kompe-
tenzverschiebungen zwischen bund und Ländern 
lässt sich derzeit allerdings schwer abschätzen, ob 
den jeweiligen Gesetzgebern hierbei ein Konsens 
gelingt. Auch auf europäischer ebene ist in dieser 
hinsicht durch die Überarbeitung der Verordnung 
(eU) Nr. 882/2004 derzeit einiges in bewegung. Der 
Zentralverband wird die entwicklung weiter kritisch 
beobachten.

Klarheit und Wahrheit
im Jahr 2010 gründete das bundesministerium für 
ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(bMeLV) nach zahlreichen Vorwürfen von Verbrau-
cherverbänden wegen vermeintlicher Verbraucher-
täuschung die initiative „Klarheit und Wahrheit bei 
der Aufmachung und Kennzeichnung von Lebens-
mitteln“.

inzwischen wurde das ursprünglich zeitlich befris-
tete Portal www.lebensmittelklarheit.de aufgrund 
eines neuen förderantrags der Verbraucherzentra-
le bundesverband (vzbv) mit einer fördersumme  
von 1 Mio. € für den Zeitraum vom 1. Januar 2013  
bis 31. Dezember 2014 weiter finanziert.

basierend auf den erkenntnissen der Vergangenheit 
soll das internetportal bis ende 2014 unter anderem 
folgende neue Zielstellungen und Ansätze verfolgen:

bislang befasst sich lediglich der bereich des so-
genannten forums (Verbraucher fragen, die Ver-
braucherzentrale antwortet) mit sachthemen aus 
dem bäckerhandwerk. Der Zentralverband des 
Deutschen bäckerhandwerks e. V. berichtet hier re-
gelmäßig und wurde auch bei bäckereispezifischen 
fragestellungen von der zuständigen redaktion um 
stellungnahme gebeten.

hyGIENE

seit 2006 gilt europaweit ein einheitliches Lebens-
mittelhygiene-recht. Unter den insgesamt vier Ver-
ordnungen des sogenannten hygienepakets findet 

•	 funktion als zentrale Diskussionsplattform 
•	 ermöglichung eines verstärkten Dialoges mit  
 Anbietern und teilweise auch dem handel  
 über allgemeine Grundsätze der klaren  
 Kennzeichnung von Lebensmitteln und über  
 konkrete, produktgruppen- und themenspe- 
 zifische Veränderungen 
•	 setzen deutlicher themenschwerpunkte,  
 Aufbereitung der Produktmeldung und  
 forenanfragen unter verschiedenen thema- 
 tischen Aspekten, z. b. Kennzeichnungs- 
 probleme, hersteller, Produktgruppen oder  
 Verkaufsstätte
•	 steigerung der Attraktivität und interaktivi- 
 tät des Portals durch verschiedene Angebo- 
 te zum „Mitmachen“ wie feedbackfunktio- 
 nen oder die einbindung des Onlinedienstes  
 twitter
•	 Überprüfung der im Portal erfassten  
 täuschungsaspekte künftig auch auf ihre  
 repräsentativität. hierzu werden  
 forschungsaufträge an wissenschaftliche  
 institute oder Marktforschungsunternehmen  
 vergeben.
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sich auch die für das bäckerhandwerk relevante Ver-
ordnung (eU) Nr. 852/2004. sie hat weitestgehend 
die alte Lebensmittelhygieneverordnung (LMhV) 
des bundes ersetzt. Aus ihr geht hervor, dass der 
Lebensmittelunternehmer auf allen seiner Kontrol-
le unterliegenden stufen der Lebensmittelkette für 
die sicherheit eines Lebensmittels verantwortlich 
ist. er muss ein auf den hAccP-Grundsätzen beru-
hendes Verfahren einrichten und sich an die allge-
meinen Vorgaben halten, die sich insbesondere in 
Anhang ii der Verordnung finden.

Das hAccP-Konzept: Gefahrenpotenziale 
erkennen und vermeiden
hAccP steht für „hazard Analysis and critical 
control Points“. Übersetzt spricht man von „Ge-
fahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkten“. 
Gefahrenpotenzial verbirgt sich an bestimmten 
schlüsselpunkten, den sogenannten kritischen 
Kontrollpunkten, die in jedem bäckereibetrieb vor-
kommen. identifiziert man diese Punkte, lässt sich 
die potenzielle Gesundheitsgefährdung für Verbrau-
cher verhindern, beseitigen oder auf ein annehmba-
res Maß reduzieren. Daher muss jeder betrieb ein 
hAccP-Konzept erstellen, in dem er die kritischen 
Kontrollpunkte und Gefahrvermeidungsstrategien 
selbst festlegt. für einheitliche betriebsstrukturen 
wie die des bäcker- oder Konditorenhandwerks las-
sen sich kritische Lenkungspunkte in einer notifi-
zierten Leitlinie standardisiert darstellen.

Die Leitlinie „Gute Lebensmittelhygiene-Praxis“
Da die regelungen der Verordnung (eU) 
Nr. 852/2004 sehr abstrakt und allgemein gehal-
ten sind, stellt der Zentralverband des Deutschen 
bäckerhandwerks e. V. seinen Mitgliedern die Leit-
linie für die „Gute Lebensmittelhygiene-Praxis“ im 
bäcker- und Konditorenhandwerk zur Verfügung. 
sie dient dazu, die Durchführung des betrieblichen 
hygienekonzepts zu erleichtern. Die Leitlinie ist 
nach dem offiziellen Verfahren in Deutschland ge-
prüft und von der europäischen Kommission notifi-
ziert. Wer sich an ihre inhalte hält, erfüllt die euro-
päischen und deutschen hygienevorschriften. Die 
Leitlinie bietet damit sowohl bäckereien und Kon-

ditoreien als auch den Aufsichtsbehörden eine pra-
xisgerechte hilfestellung. sie eignet sich außerdem 
für die schulung der Mitarbeiter in hygienefragen 
und zum infektionsschutzgesetz. in der 2012 neu 
aufgelegten fassung sind neben Verordnungstex-
ten mit erläuterungen, umfangreichen informatio-
nen zur Lebensmittelhygiene sowie empfehlungen 
und checklisten für die hygieneschulung auch hin-
weise zu den Maßnahmen der betrieblichen eigen-
kontrolle enthalten. Zudem wurde als beileger ein 
heft zu den aktuellen Anforderungen nach dem 
infektionsschutzgesetz sowie den diesbezüglichen 
belehrungen und zum Anwendungsbereich der na-
tionalen LMhV entwickelt, der mit dem Ordner aus-
geliefert wird. innungsbäcker finden auf der seite  
www.baeckerhandwerk.de ein bestellformular. 
checklisten und reinigungspläne stehen als PDf-
Dateien zum Download zur Verfügung.

Präsentation zur mitarbeiterschulung
im Jahr 2013 hat der Zentralverband folien zur Mit-
arbeiterschulung im hygienerecht erstellt. Die Pow-
erpoint-Präsentation basiert auf Ausgangsmaterial 
des bäckerinnungsverbandes baden und entstand 
in enger Abstimmung mit den hygienefachberatern 
aus  den  Landesinnungsverbänden. sie baut auf der 
„Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygiene-Praxis“ 
auf und bereitet das für bäckereien wichtige Wissen 
in bezug auf betriebs-, Produkt- und Personalhygi-
ene anschaulich in Wort und bild auf. Das format 
eignet sich sowohl zur Präsentation über einen be-
amer als auch zum Ausdruck als handout für die 
schulungsteilnehmer.

Die aufeinander aufbauenden einheiten sind so un-
tergliedert, dass auch eine mehrstufige schulung 
möglich ist. änderungs- und ergänzungswünsche 
werden bei einer Neuauflage berücksichtigt. 
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Die Präsentation kann im Mitgliederbereich der 
bäckerhandwerksseite heruntergeladen werden: 
www.baeckerhandwerk.de/recht

überarbeitung des hygienepakets
im April 2014 erfuhr der Zentralverband, dass das 
bestehende hygienerecht europäisch überarbeitet 
werden soll. Vor diesem hintergrund initiierte die 
Kommission eine befragung zum thema hAccP 
(sog. stakeholder consulation).

Der entsprechende fragebogen an die Wirtschaft 
behandelt folgende themen:

Zum ende des berichtszeitraumes sollen auf euro-
päischer ebene die rückläufer aus der befragung 
diskutiert und weitere schritte geplant werden.

LäNDERüBERGREIFENDE 
KRISENmANAGEmENt-üBUNG LüKEX 13

LÜKeX ist das Kürzel für Länderübergreifende 
Krisenmanagement-Übung (eXercise). Die vom 
bundesamt für bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (bbK) geplanten LÜKeX-Übungen sollen 
die Wirksamkeit der 2002 beschlossenen „Neuen 
strategie des bundes und der Länder zum schutz 
der bevölkerung“ erproben. Als länderübergrei-
fende, strategische Krisenmanagement-Übungen 
zielen sie auf die Verbesserung der Zusammenar-
beit und Abstimmung aller involvierten in extremen 
Krisenlagen ab. in den letzten Jahren fanden Übun-
gen zur Abwehr von bedrohungen durch cyber-
terrorismus, der infizierung wichtiger it-systeme 
durch Pc-Viren, einer großflächigen, terroristischen 
cbrN-bedrohung (schmutzige bombe) und einer 
Grippe-Pandemie statt.

Über 2.000 beteiligte aus bund und Ländern, Orga-
nisationen, Verbänden und Unternehmen simulier-
ten am 27. und 28. November 2013 das szenario 
einer massiven beeinträchtigung der Lebensmit-
telsicherheit mit zunächst unklarer Ursache sowie 
eine Gefährdung der öffentlichen sicherheit durch 
absichtliches Ausbringen giftiger Agentien.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. erhielt bei der Übung im Land berlin eine 
Verbraucheranfrage und wurde seitens der Presse 
mit diversen fragen kontaktiert. Der Krisenstab 
des Zentralverbandes, der sich durch die zeitgleich 
stattfindende Präsidiumssitzung unter schwierigen, 
realen bedingungen konstituieren musste, erkannte 
die Problemlage schnell und handelte umsichtig. Da 
der Krisenfall zunächst im kleinen Kreis erprobt wer-
den sollte, entschied man sich, die Landesverbände 
nicht in das Geschehen einzubinden. Die Auswer-
tung durch das federführende bundesamt für be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (bbK) wird 
zum ende des berichtszeitraumes noch erwartet. 

•	 Positive und negative erfahrungen mit den  
 hAccP-Grundsätzen 
•	 Vorteile bzw. schwierigkeiten mit der  
 flexiblen Umsetzung der hAccP-Grundsätze 
•	 Verständnis des Unterschiedes zwischen  
 voller und flexibler Umsetzung von hAccP- 
 Prinzipien 
•	 Verständnis der Lebensmittelunterneh- 
 mer bzgl. der implementierung von flexiblen  
 hAccP-Prinzipien
•	 bestehende schwächen und stärken dieses  
 systems (mit beispielen)
•	 erfahrungen mit den hAccP-Grundsätzen in  
 Verbindung mit amtlichen Kontrollen 
•	 bereiche, in denen zusätzliche spezifische  
 Leitlinien hilfreich sein könnten 
•	 Allgemeine Verbesserungsvorschläge
•	 Gute Praxisbeispiele in bezug auf Dokumen- 
 tation, amtliche Kontrollen etc.

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 



35
 

Geschäftsbericht 2013–2014

Auch das bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (bVL), das bundesinstitut 
für risikobewertung (bfr), das robert Koch-institut 
(rKi) sowie der bund für Lebensmittelrecht und Le-
bensmittelkunde e. V. (bLL) in seiner funktion als 
bündler von informationen und als schnittstelle zur 
Lebensmittelwirtschaft waren intensiv an Vorberei-
tung und Durchführung beteiligt. 

Lebensmittelbedingte epidemien – wie zuletzt der 
ehec-Ausbruch 2011 – fordern alle Kräfte, um die 
Gesundheit und das Leben der bürgerinnen und 
bürger zu schützen, ressourcen freizusetzen und 
angemessen zu verteilen. 

LEBENSmIttELüBERWAchUNG UND 
üBERARBEItUNG DER 
VERORDNUNG 882/2002004

Ob die von bund oder eU erlassenen lebensmittel-
rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, über-
wachen die Landesbehörden. in der regel gibt es 
in jedem Landkreis und jeder kreisfreien stadt ein 
Lebensmittelüberwachungsamt, meist verbunden 
mit dem Veterinäramt. Daneben unterhalten viele 
bundesländer zentrale Untersuchungsstellen. hier 
prüfen sachverständige die bei betriebskontrollen 
entnommenen Proben. rechtliche Grundlage stellt 
dabei die Verordnung (eU) Nr. 882/2004 (Kontroll-
verordnung) über amtliche Kontrollen dar.

Revision der Verordnung (EU) Nr. 882/2004
ende 2012 wurde durch einen inoffiziellen revisi-
ons-entwurf bekannt, dass der europäische Gesetz-
geber die Kontrollverordnung überarbeiten möchte. 
Anfang Mai 2013 legte die europäische  Kommissi-
on schließlich den offiziellen Vorschlag zur Novelle 
der europäischen Verordnung für amtliche Kontrol-
len vor. Das umfassende Maßnahmenpaket umfasst 
neben der Überarbeitung der Verordnung (eU) Nr. 
882/2004 die Kontrollbereiche Pflanzengesund-
heit, Pflanzenschutz, saatgut und forstliches Ver-
mehrungsmaterial, tierische Nebenprodukte sowie 
tierarzneimittel. 

Das Kernstück des Vorschlags bildet eine ange-
dachte Verordnung des europäischen Parlamentes 
und des rates. sie umfasst amtliche Kontrollen und 
andere tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwen-
dung des Lebens- und futtermittelrechts und der 
Vorschriften über tiergesundheit und tierschutz, 
Pflanzengesundheit, Pflanzenvermehrungsmaterial 
und Pflanzenschutzmittel. 

Für den Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e. V. stehen die Regelungen zur Fi-
nanzierung der amtlichen Kontrollen sowie zur 
herstellung von transparenz im Fokus des In-
teresses und der Kritik. Während es bislang nur 
in den zulassungspflichtigen bereichen der fleisch-, 
Milch- und fischverarbeitung Pflichtgebühren gab, 
sollen nun auch amtliche Kontrollen in registrierten 
Lebensmittelbetrieben gebührenpflichtig werden – 
zum beispiel die sogenannte regelkontrolle eines 
betriebes des bäckerhandwerks. 

Der bericht des Umweltausschusses (eNVi, sog. 
Pirillo-bericht) im März 2014 stellte die erste offi-
zielle reaktion auf den Kommissionsentwurf dar. 
trotz massiver und deutlicher Kritik und der bitte 
um berücksichtigung handwerklicher belange wur-
den die Vorgaben für das bäckerhandwerk auf dem 
eNVi-treffen am 20. februar 2014 gegenüber dem 
Kommissionsentwurf enorm verschlechtert. Dies 
betraf vor allem die streichung der Ausnahmevor-
schrift für die regelgebühren.

Nicht zuletzt aufgrund der intervention des Zentral-
verbandes brachte das ergebnis der Abstimmung 
am 14. April 2014 im Plenum des europäischen 
Parlaments erfreuliche resultate. Vor allem konnte 
erreicht werden, dass die Gebühren nicht mehr als 
Pflichtabgabe sondern gleichberechtigt neben der 
steuerfinanzierung stehen. Darüber hinaus wurde 
die vom eNVi gestrichene fakultative Ausnahme für 
Kleinstunternehmen in einer gegenüber dem Kom-
missionsentwurf deutlich sachgerechteren fas-
sung wieder eingefügt. Werden Gebühren für die 
Überwachung erhoben, können nun die Mitglied-
staaten entscheiden, welche kleinen und mittleren  
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Unternehmen sie von der erhebung der Gebühren 
ausnehmen. Die Grenze von maximal 10 Mitarbei-
tern wurde ebenso wie die begrenzung nach der 
Jahresbilanzsumme gestrichen.

Nationale Entwicklungen
im Nachgang zur Dioxin- und zur ehec-Krise ließ 
das bundesministerium für ernährung und Land-
wirtschaft (bMeL) die strukturen des gesundheitli-
chen Verbraucherschutzes in Deutschland grundle-
gend überprüfen. 

Die 8. Verbraucherschutzministerkonferenz im sep-
tember 2012 brachte – neben Vereinbarungen zu 
einem länderübergreifenden Krisenmanagement-
system – auch schlussfolgerungen aus dem brh-
Gutachten mit sich. Kernpunkte sind dabei die Ab-
sicherung der rückverfolgbarkeit, die erhöhung der 
sachkunde des Kontrollpersonals, die Nutzung von 
eigenkontrollergebnissen sowie die Optimierung 
des Verfahrens zur erstellung von hygieneleitlinien 
nach der Verordnung (eU) Nr. 852/2004. Auch sol-
len interdisziplinäre, spezialisierte und überregional 
tätige Kontrollteams eingerichtet werden. Die Län-
derarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) 
ist aufgefordert, dazu rahmenbedingungen zu ent-
wickeln. 

bemerkenswert ist außerdem, dass sich die Länder 
bremen, Nordrhein-Westfalen und schleswig-hol-
stein in einer Protokollnotiz für gebührenpflichtige 
regelkontrollen ausgesprochen haben. Dies ma-
nifestierte sich schließlich auch in einem bundes-
ratsbeschluss vom 11. Oktober 2013 (br-Drucks. 
412/13(b)) zur revision der Kontrollverordnung. 
hinsichtlich der Gebührenerhebung für regelkont-
rollen soll statt der derzeit geltenden fakultativen 
regelung nach Auffassung des bundesrates eine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Gebührener-
hebung aufgenommen werden. Auf diese Weise – so 
vermutet der Zentralverband – wären den Ländern 
alle Möglichkeiten gegeben, neue finanzierungsop-
tionen durch inanspruchnahme der Wirtschaft zu 
schaffen und dies mit dem Verweis auf die europäi-
sche Pflicht zu rechtfertigen.

Auch das Land Niedersachsen hat im berichtszeit-
raum einen entwurf erarbeitet, der für viel Wirbel 
innerhalb der Lebensmittelwirtschaft gesorgt hat, 
weil er eine neue Gebührenverordnung und die 
etablierung von regelgebühren vorsieht. Der Zen-
tralverband des Deutschen bäckerhandwerks e. V. 
trat in enger Abstimmung mit dem bäckerinnungs-
Verband Niedersachsen/bremen vehement gegen 
diese Pläne auf. Vor dem hintergrund der aktu-
ellen Revisionsarbeiten der EU im Bereich der 
amtlichen Lebensmittelkontrollen hält der Zent-
ralverband – ungeachtet der verfassungsrecht-
lichen Kritik an den niedersächsischen Plänen 
– etwaige nationale Alleingänge im „voraus- 
eilenden Gehorsam“ für nicht zielführend. 

KENNZEIchNUNG VON LEBENSmIttELN

Lebensmittelinformationsverordnung (LmIV)
Am 12. Dezember 2011 trat die Verordnung (eU) 
Nr. 1169/2011, kurz Lebensmittelinformationsver-
ordnung (LMiV), in Kraft. An die stelle von unter-
schiedlichen einzelstaatlichen Verordnungen und 
Kennzeichnungsregeln für Lebensmittel – egal ob 
fertigpackung oder lose Ware – traten damit euro-
paweit einheitliche Vorschriften.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die ab De-
zember 2016 verpflichtend anzugebenden Nähr-
wertkennzeichnungen bei vorverpackter Ware und 
besonderen informationen zu möglichen Allergenen 
bei loser Ware. Außerdem gibt es neue regeln für 
herkunftsangaben und Lesbarkeit der informati-
onen. backwaren, die nicht vorverpackt an den 
Kunden abgegeben werden, sind von den Neure-
gelungen weitestgehend nicht betroffen. Die einzi-
ge Ausnahme ist die Verpflichtung, über allergene 
inhaltsstoffe zu informieren. Die LMiV gilt in ihren 
meisten bestimmungen ab dem 13. Dezember 
2014.

Allergenkennzeichnung
Artikel 44 Absatz 2 LMiV sieht die Möglichkeit vor, 
nationale regelungen zur informationsweise über 
allergene Zutaten bei loser Ware zu erlassen. Der 
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Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. setzt sich bereits seit 2013 gemeinsam mit 
anderen Lebensmittelgewerken, der Gastronomie, 
dem handel, dem Zentralverband des handwerks 
(ZDh) und dem bund für Lebensmittelrecht und Le-
bensmittelkunde (bLL) intensiv mit der Pflicht zur 
Allergeninformation für lose Ware auseinander. feh-
len nationale regelungen, scheint die Kommission 
davon auszugehen, bei loser Ware die regelungen 
der LMiV analog zur fertigpackung anzuwenden. 
Dies würde das bäckerhandwerk vor kaum zu be-
wältigende Pflichten stellen.

Nach ersten Gesprächen mit dem bundesministe-
rium für ernährung und Landwirtschaft (bMeL) und 
anderen betroffenen Gewerken wie den Konditoren, 
fleischern oder der Gastronomie begann der Zent-
ralverband mit konkreten Überlegungen hinsichtlich 
der Ausgestaltung einer solchen nationalen rege-
lung. Auf Anregung des Ministeriums wurde ein re-
gelungsvorschlag erarbeitet und im ersten Quartal 
2013 mit dem Deutschen Allergie- und Asthmabund 
(DAAb) vorabgestimmt. Der Zentralverband war an 

dessen entwicklung und formulierung maßgeblich 
beteiligt.

in den Vorschlag flossen die besonderheiten der 
handwerklichen herstellung ein, was sich vor allem 
durch eine hohe flexibilität der möglichen regelun-
gen ausdrückte. Wichtig war, die Probleme und das 
Machbare der Praxis zu berücksichtigen und die in-
formationspflicht flexibel und umsetzbar zu halten. 
Leider liegt bislang – trotz mehrerer Ankündigungen 
aus dem bMeL – noch kein referentenentwurf einer 
deutschen regelung vor. Andere Mitgliedstaaten 
haben bereits den Notifizierungsprozess angesto-
ßen. ihre regelungen orientieren sich im Grundsatz 
an dem fragen-Antwort-Katalog der Kommission, 
indem sie eine schriftliche information vorschrei-
ben mit der Option, auch mündlich durch geschul-
tes Personal zu informieren, sofern die information 
schriftlich verifizierbar ist. Der Zentralverband er-
stellte im berichtszeitraum umfangreiche Unterla-
gen zur Allergenschulung von Mitarbeitern, die den 
bäckern bereits vor Geltung der informationspflicht 
zur Verfügung gestellt wurden.
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health-claims-Verordnung und Nährwertprofile
Die europäische Kommission hat sich auf einen ers-
ten teil der sogenannten Artikel-13-Liste zur health-
claims-Verordnung, Verordnung (eU) Nr.1924/2006 
geeinigt. Am 16. Mai 2012 wurde eine Liste mit all-
gemein anerkannten, gesundheitsbezogenen Anga-
ben von der Kommission genehmigt. Damit gelten 
seit Dezember 2012 europaweit einheitliche Kriteri-
en für Gesundheitsaussagen in der Werbung. inzwi-
schen sind zu der Verordnung (eU) Nr. 432/2012 
vom 16. Mai 2012 vier weitere Verordnungen verab-
schiedet worden, alle in form von ergänzungen des 
Anhangs der Verordnung (eU) Nr. 432/2012.

Mit den ersten teillisten sind jedoch längst nicht 
alle gesundheitsbezogenen Angaben, die geprüft 
werden müssen, bearbeitet. Die Aufstellung enthält 
hauptsächlich Aussagen zu Vitaminen, Mineralstof-
fen, ungesättigten fettsäuren, ballaststoffen aber 
auch eiweiß und Kohlenhydraten, die seit Langem 
überwiegend allgemein anerkannt sind.

Nährwertprofile
Keine Neuigkeiten gab es im berichtszeitraum zu 
den Nährwertprofilen sowie den sogenannten bo-
tanicals. beide themen scheinen derart umstritten 
und problematisch zu sein, dass die Kommission 
sich nicht getraut hat, neue Vorschläge zu unter-
breiten oder eine einigung – auch innerhalb der Mit-
gliedstaaten – zu erzielen.

Nährwertprofile könnten zu Kommunikationsver-
boten in bezug auf traditionelle Lebensmittel – wie 
brot und backwaren – führen, weil die rezepturen 
aus geschmacklichen, technologischen oder sons-
tigen Gründen nicht an etwaige Nährwertprofilvor-
gaben angepasst werden können. Der Zentralver-
band des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. hat 
stets zum Ausdruck gebracht, dass das Bäcker-
handwerk von derartigen Regelungsversuchen 
besonders betroffen wäre und dies nicht zu 
rechtfertigen sei.

Auf eine Kleine Anfrage der fraktion bündnis 90/
Die Grünen vom April 2014 antwortete die bun-

desregierung, dass sie trotz des fehlens von  
Nährwertprofilen den Verbraucherschutz durch 
die health-claims-Verordnung gewährleistet sieht, 
weil nährwertbezogene Angaben an bestimmte 
Vorgaben geknüpft sind. sie habe wiederholt auf 
verschiedenen ebenen auf die Notwendigkeit eines 
geeigneten Konzepts zur erstellung hingewiesen 
worden. Dieses müsse aber die traditionellen er-
nährungsgewohnheiten und traditionelle Lebens-
mittel berücksichtigen.

in einem schreiben an Präsident barroso und andere 
Kommissionsmitglieder forderte  auch die confédé-
ration européenne des Organisations Nationales de 
la boulangerie et de la Pâtisserie (cebP) die voll-
ständige streichung des Artikels 4 aus der health-
claims-Verordnung und wies auf sinnlosigkeit von 
Nährwertprofilen aufgrund der ab 2016 geltenden 
verpflichtenden Nährwertkennzeichnung durch die 
Lebensmittelinformations-Verordnung (LMiV) hin. 
Alternativ setzten sich die Unterzeichner für die 
Ausnahme von Grundnahrungsmitteln wie brot von 
den Nährwertprofilen ein. Der brief wies auch auf 
eine Aussage barrosos aus dem Jahre 2009 hin, tra-
ditionelle Lebensmittel nicht in den Anwendungsbe-
reich der Nährwertprofile einzubeziehen.

John Dalli, europäischer Kommissar für Gesundheit 
und Verbraucherschutz, bezweifelte, ob die ver-
pflichtende Nährwertkennzeichnung durch die LMiV 
die Nährwertprofile tatsächlich obsolet macht. er 
sehe in der schaffung der Profile vielmehr einen 
gesetzgeberischen Auftrag, den es umzusetzen gel-
te. Allerdings bestätigte der eU-Kommissar, dass in 
der tat Ausnahmen von den Nährwertprofilen für 
Grundnahrungsmittel wie brot, fleisch, fisch oder 
Obst durch die Kommission erwogen werden.

Reformulierung
trotz dieser positiven Zeichen bleibt der Zentralver-
band bei seiner strikt ablehnenden haltung gegen-
über den Nährwertprofilen. insbesondere reformu-
lierungsdebatten aufgrund eines vermeintlich zu 
hohen salzgehalts von brot wird das bäckerhand-
werk weiter kritisch beobachten. Deutsches brot 
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hat je nach brotspezialität einen durchschnittlichen 
salzgehalt von 2,1 % auf Mahlerzeugnisse. Nach den 
geplanten Nährwertprofilen müsste er auf zwischen 
1,2 und 1,5 % sinken. Das resultat wären brote mit 
deutlichen Abstrichen beim Geschmack. Da salz 
auch wichtige technologische eigenschaften für 
z. b. Konsistenz und haltbarkeit mitbringt, müssten 
die brote mit unerwünschten chemischen Zusatz- 
oder ersatzstoffen versetzt werden. Dennoch wür-
den sie die heutige hohe Qualität nicht erreichen.

eine solche reformulierung der rezepturen hätte 
zur folge, dass ein Grundnahrungsmittel qualitativ 
schlechter und teurer wird – was der Verbraucher 
entweder durch Nachsalzen oder verminderten 
brotverzehr kompensieren würde. sinkt jedoch der 
brotanteil im ernährungsmix, sinkt auch die in der 
regel heute schon zu geringe Aufnahme von Kohlen-
hydraten, ballaststoffen, Jod, natürlichen Vitaminen 
und Mineralstoffen (vgl. Nationale Verzehrsstudie 
ii aus 2008). Die geplanten Nährwertprofile gelten 
auch aus ernährungsphysiologischer sicht als pro- 
blematisch: sie bewerten immer nur das nackte Pro-
dukt und nicht die Gesamternährung über den tag 
verteilt. Auch ernährungsexperten lehnen deshalb 
die isolierte bewertung eines Lebensmittels ab.

Der Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e. V. lehnt die Reformulierung von 
Lebensmitteln ab. Die Pläne, den Salzgehalt 
zu reduzieren, haben das Potenzial, traditio-
nelle Rezepturen zu beeinträchtigen. Letztlich 
würde das Brot seinen guten und herzhaften 
Geschmack und Deutschland ein großes Stück 
Backtradition verlieren. Außerdem sollte die 
EU nicht versuchen, über die hintertür des Ver-
braucherschutzes in die Gesundheitspolitik ein-
zugreifen. Auch wären staatliche Vorgaben für 
die Rezepturen ein erheblicher Eingriff in die 
Grundrechte der Bäcker und Unternehmer. 

Davon unabhängig entwickelte der Zentralverband 
für Konsumenten, die auf eine salzarme ernährung 
achten müssen und denen eine salzreduktion in 
Lebensmitteln im rahmen einer Diät einen Vorteil 

bringen kann, ein salzreduziertes brot. Die rezep-
turen der bundesakademie Weinheim für „sALZ-
minusbrOt“, die 25 % weniger salz enthalten, sind 
mittlerweile auf der internetseite des Zentralver-
bandes abrufbar. Die Marke „sALZminusbrOt“ 
wurde angemeldet und wird den angeschlossenen 
innungsbetrieben unter bereitstellung entsprechen-
der Werbematerialien angeboten.

Ampelkennzeichnung in Großbritannien
Am 20. und 21. februar 2014 stand im Wettbe-
werbsrat der eU das thema UK traffic-Light-system 
auf der tagesordnung. Dabei handelt es sich um 
ein umstrittenes „freiwilliges“ Nährwertkennzeich-
nungssystem in Großbritannien. Das Modell bein-
haltet eine farbliche Nährwertkennzeichnung, die 
die GDA-Kennzeichnung (Guideline Daily Amounts) 
mit den bewertenden Ampelfarben grün-gelb-rot 
verbindet. in der sache handelt es sich dabei um 
nichts anderes, als um eine unsachlich wertende 
und damit den Verbraucher irreführende „Lebens-
mittelampel“. 

Obwohl als „freiwilliges“ system angedacht, wird 
es faktisch zu einer verpflichtenden Kennzeichnung 
kommen. Zum einen setzte das britische Ministe-
rium den Lebensmitteleinzelhandel „massiv unter 
Druck“ (vgl. renate sommer, MeP, in ihrer Anfrage 
an die Kommission vom 15. November 2012), zum 
anderen werden etwa 95 % der handelsunterneh-
men in Großbritannien einer Umfrage zufolge das 
system einführen. Der export von Lebensmitteln 
nach Großbritannien wird damit ohne eine entspre-
chende Anpassung an das britische Modell faktisch 
unmöglich.

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhand-
werks e. V. spricht sich klar und vehement ge-
gen das UK traffic-Light-System aus. es stellt 
aus rechtlicher sicht einen eklatanten Verstoß ge-
gen die Pläne der eU dar, das Kennzeichnungsrecht 
bei Lebensmitteln europaweit zu vereinheitlichen. 
Die einführung des Modells setzt in ganz europa ein 
falsches Zeichen. Mit „rot“ gekennzeichnete Pro-
dukte werden in nicht nachvollziehbarer Weise dis-
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kriminiert. Letztlich wird der Verbraucher mit dieser 
Art der Kennzeichnung nicht informiert, sondern 
auf unwissenschaftliche Weise in die irre geführt. 

Nicht zuletzt wegen dieser Gründe wurde die seiner-
zeit diskutierte Ampelkennzeichnung bewusst nicht 
in die neue eU-Lebensmittelinformationsverordnung 
(Verordnung (eU) Nr. 1169/2011) aufgenommen. 
Der europäische Gesetzgeber machte stattdessen 
die Nährwertkennzeichnung in form der Nährwert-
tabelle für alle Lebensmittel europäisch einheitlich 
verpflichtend. Auch die frühere bundesministerin für 
ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
ilse Aigner, hatte sich gegen ein solches system 
ausgesprochen. es sei schwer, „rechtlich seriös zu 
definieren, ab welchen Werten genau die jeweiligen 
Ampelfarben abgebildet werden sollen“, so ihr spre-
cher im Juli 2013. Weiter hätten „ernährungswissen-
schaftler uns [i.e. das Ministerium] immer wieder 
darauf [hingewiesen], dass die Ampel unscharf ist, 
aus wissenschaftlicher sicht wenig seriös und zur 
einschätzung der Nährwerte meist ungeeignet“.

Darüber hinaus verstößt Großbritannien mit seinem 
Modell gegen die Verordnung Nr. 1169/2011. es 
beruht weder auf fundierten und wissenschaftlich 
haltbaren erkenntnissen der Verbraucherforschung 
noch auf Konsultationen betroffener Akteursgrup-
pen. Weil seine Anwendung den freien Warenver-
kehr behindert, verstößt es auch gegen die Wettbe-
werbsfreiheit. 

Auch die cebP sprach sich im Vorfeld der sitzung 
des Wettbewerbsrates massiv auf den jeweiligen na-
tionalen ebenen gegen das system aus und machte 
die Kommission auf die Kritikpunkte aufmerksam. 
Zwar fokussiert diese sich nun auf die freiwilligkeit 
des systems, wird aber die Auswirkungen der Am-
pel-Kennzeichnung auf den Wettbewerb im binnen-
markt und mit Art. 35 Lebensmittelinformationsver-
ordnung überprüfen. Dieser Artikel stellt klar, unter 
welchen Voraussetzungen Angaben zu brennwerten 
und Nährstoffmengen, die nicht bereits durch die 
Lebensmittelinformationsverordnung vorgeschrie-
ben sind, zulässig sind. Weitere schritte – wie etwa 

ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbri-
tannien – sind aktuell jedoch nicht geplant.

Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse 
(g.g.A., g.t.S., g.U.)
im berichtszeitraum setzte sich der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. mit diversen 
fragen rund um die Qualitätspolitik für Agrarer-
zeugnisse auseinander. besonders erwähnenswert 
sind an dieser stelle die Anträge nach Verordnung 
(eU) Nr. 1151/2012 zur „bayerischen breze“, zum 
„Westfälischen Pumpernickel“ sowie zur „schwarz-
wälder Kirschtorte“. 

Während die „bayerische breze“ (auch „bayerische 
brezn“, „bayerische brez’n“ oder „bayerische bre-
zel“) im februar 2014 als geschützte geografische 
Angabe (g.g.A.) eingetragen wurde, steht die ent-
scheidung für den „Westfälischen Pumpernickel“ 
noch aus. hier vertrat der Zentralverband in seiner 
stellungnahme die Position, dass sich die vorgese-
henen spezifikationen  nicht vollumfänglich mit der 
Praxis im bäckerhandwerk decken. Auch das abge-
grenzte geografische Gebiet wies laut Antragsun-
terlagen einige schwierigkeiten auf.

besonderes Augenmerk verdient der Antrag einer 
schutzgemeinschaft in baden-Württemberg auf 
eintragung der „schwarzwälder Kirschtorte“ als 
garantiert traditionelle spezialität (g.t.s.). Nach 
einer ersten Ablehnung zur eintragung wurde das 
Verfahren Anfang 2014 erneut förmlich eingeleitet. 
Der Zentralverband, der an dem einspruchsverfah-
ren beteiligt wurde, berief sich auf die Leitsätze für 
feine backwaren, nach denen die „schwarzwälder 
Kirschtorte“ ein Produkt mit den unter ii. Nr. 20 nie-
dergelegten spezifikationen ist (hervorhebungen 
nicht im Original):

     „Schwarzwälder Kirschtorten sind Kirschwas-
ser-Sahnetorten oder Kirschwasser-Butter-
kremtorten, auch deren Kombination. Als Füllung 
dienen Butterkrem und/oder Sahne, teilweise 
Canache sowie Kirschen, auch als Stücke in 
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gebundener Zubereitung. Der zugesetzte Anteil 
an Kirschwasser ist geschmacklich deutlich wahr-
nehmbar.

     Für die Krume werden dunkle und/oder helle 
Wiener- oder Biskuitböden verwendet. Die Mas-
se für die dunklen Böden enthält mindestens 3 
Prozent Kakaopulver oder stark entölten Kakao. Für 
den Unterboden wird auch Mürbeteig verwendet.

     Die Torte wird mit Butterkrem oder Sahne einge-
strichen, mit Schokoladenspänen garniert.“

Die spezifikationen im eintragungsantrag der 
schutzgemeinschaft (s. Anlage 1) sehen demge-
genüber vor (Unterschiede zu den Leitsätzen sind 
hervorgehoben):

     „Schwarzwälder Kirschtorten sind Kirschwasser-
Sahnetorten. Für die Krume werden dunkle Bis-
kuitböden verwendet.

    Als Füllung dient Schlagsahne, Sauerkirschen, 
auch als Stücke in gebundener Form. Der zuge-
setzte Anteil an Schwarzwälder Kirschwasser 
in Füllung und/oder Böden ist geschmacklich 
deutlich wahrnehmbar. Die Torte wird mit Schlag-
sahne eingestrichen und mit Schokolade oder 
Schokoladenkuvertüre und Kirschen verziert. 
Zur Herstellung der Torten werden keine Konser-
vierungsstoffe eingesetzt.“

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. ist der Auffassung, dass die im eintra-
gungsantrag niedergelegten spezifikationen der in 
den Leitsätzen wiedergegebenen Verkehrsauffas-
sung nicht entsprechen. Daher darf eine eintragung 
der „schwarzwälder Kirschtorte“ als g.t.s. nicht er-
folgen. Dies hätte nämlich zur folge, dass alle betrie-
be in Deutschland die „schwarzwälder Kirschtorte“ 
nur noch mit den im eintragungsantrag festgeleg-
ten Anforderungen herstellen könnten (also z. b. 
mit Kirschwasser aus dem schwarzwald, ohne helle 
böden, kein einsatz von butterkrem). eine entschei-
dung durch die bundesanstalt für Landwirtschaft 

und ernährung (bLe) steht zum ende des berichts-
zeitraumes noch aus. 

Zusatzstoffe
schon vor einigen Jahren wurde das zuvor in der 
Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV) geregel-
te Zusatzstoffrecht in europäische Verordnungen 
gegossen. Das sogenannte eG-Zusatzstoffpaket 
(food improvement Agents Package, fiAP) regelt 
den einsatz und die Zulassung von Zusatzstoffen, 
enzymen und Aromen bei der herstellung von  
Lebensmitteln. Das Paket trat 2009 in Kraft und  
ist seitdem anzuwenden. es umfasst vier Verord-
nungen:

seit dem 1. Juni 2013 gilt für die Verwendung von Le-
bensmittelzusatzstoffen in der europäischen Union 
der Anhang ii der Verordnung (eU) Nr. 1333/2008. 
Dieser Anhang enthält die eU-Listen der Zusatzstof-
fe, die in Lebensmitteln zugelassen sind und die  
bedingungen ihrer Verwendung für deren herstel-
lung und behandlung. Die Listen sind abschließend, 
abgesehen von wenigen nationalen Ausnahmen, 
wie etwa für bier nach dem deutschen reinheits-
gebot. einschneidende Veränderungen gegenüber 
dem bislang geltenden recht über die Verwendung 
bestimmter Zusatzstoffe ergaben sich nicht.

Obwohl die ZZulV noch nicht an das neue europäi-
sche recht angepasst wurde, kann sie hinsichtlich 
der Zulassungen nicht mehr angewendet werden, 
da die  unmittelbar geltende Verordnung (eU) Nr. 
1333/2008 Vorrang hat. Der nationale  Gesetzgeber 

•	 Verordnung (eU) Nr. 1331/2008 über ein 
 einheitliches Zulassungsverfahren
•	 Verordnung (eU) Nr. 1332/2008 über  
 Lebensmittelenzyme
•	 Verordnung (eU) Nr. 1333/2008 über  
 Lebensmittelzusatzstoffe
•	 Verordnung (eU) Nr. 1334/2008 über  
 Aromen 
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steht nun in der Pflicht, die ZZulV sowie die Zusatz-
stoff-Verkehrsverordnung (ZVerkV) mit dem unmit-
telbar geltenden europäischen recht abzustimmen. 
Die nationalen Verordnungen werden vermutlich 
nicht aufgehoben, sondern lediglich angepasst. Der 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. geht davon aus, dass im rahmen des nationa-
len Gesetzes zur Allergeninformation in form einer 
Mantelverordnung auch die Kenntlichmachung von 
Zusatzstoffen bei loser Ware geregelt werden wird.

Komplettiert  wird  das  eU-Zusatzstoffrecht  durch  
unzählige Verordnungen, die den Anhang ii der 
Verordnung (eU) Nr. 1333/2008 ändern. Anhang ii 
kann damit als herzstück des europäischen Zusatz-
stoffrechts bezeichnet werden. Daneben legte die 
Kommission im frühjahr 2012 einen offiziellen ent-
wurf von Deskriptoren vor, die die Lebensmittelka-
tegorien und Unterkategorien des Anhangs ii näher 
beschreiben sollten. Auch der Zentralverband war 
an den zahlreichen Diskussionen um deren Ausge-
staltung beteiligt. Die (rechtlich nicht verbindlichen) 
Deskriptoren wurden im Dezember 2013 letztmalig 
von der Kommission und den Mitgliedstaaten be-
raten, nach langwierigen Diskussionen verabschie-
det und im Januar 2014 auf der internetseite der  
GD sanco veröffentlicht: http://ec.europa.eu/
food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm

Neben diesen europäischen entwicklungen nah-
men im berichtszeitraum die Diskussionen um die 
Kenntlichmachungspflichten von Zusatzstoffen ei-
nen Großteil der lebensmittelrechtlichen Arbeit des 
Zentralverbandes ein. 

mUttERKORN

im August 2013 veröffentlichte das bundesinstitut 
für risikobewertung (bfr) eine stellungnahme zum 
thema „ergotalkaloid-Gehalte in roggenmehl und 
roggenbroten“. Aufgrund der bekannten Krank-
heitsbilder, die durch ergotalkaloide, die toxine des 
Mutterkorns, hervorgerufen werden, gibt es seit 
2012 durch die europäische behörde für Lebens-
mittelsicherheit (efsA) festgelegte höchstwerte für 
ergotalkaloide in Lebensmitteln und futtermitteln. 
Demnach beträgt die maximal duldbare Aufnah-
memenge bei lebenslanger Aufnahme 0,6 µg je kg 
Körpergewicht täglich, die akute referenzdosis liegt 
bei einmalig 1 µg je kg Körpergewicht.

Das bfr hatte deutsche roggenmehle und -brote 
auf ihren Gehalt an ergotalkaloiden untersucht. Da-
bei wurden 59 µg bzw. 589 µg je kg brot und bröt-
chen und 2.000 µg je kg roggenmehl nachgewie-
sen. Auf dieser Grundlage kam es zu dem schluss, 
dass diese Gehalte bei normalem Verzehr nicht zu 
gesundheitlichen Problemen führen. Lediglich für 
die Altersgruppe der 2- bis 5-Jährigen wurde auf 
mögliche gesundheitliche risiken hingewiesen, die 
aber durch geringen Verzehr von roggenhaltigen 
Produkten verringert werden könnten.

Noch im August 2013 lud das bundesministerium 
für ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (bMeLV) zum informationsaustausch mit 
Vertretern der Wirtschaft. Dabei wurden Maßnah-
men zur Minimierung der ergotalkaloid-Gehalte dis-
kutiert. Außerdem konstituierte sich eine Arbeitsge-
meinschaft „handlungsempfehlungen Mutterkorn“ 
am Max-rubner-institut (Mri) in Detmold. Auch der 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. war an den Arbeiten beteiligt.

im März 2014 lag die endgültige Version der hand-
lungsempfehlungen vor. Auch das bundesministe-
rium für ernährung und Landwirtschaft (bMeL) un-
terstützt die empfehlungen – inklusive der für die 
herstellung von brot und backwaren – und hat das 
Dokument auf seiner internetseite veröffentlicht. 
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für die bäckereien als Verarbeiter sind die folgen-
den empfehlungen bedeutsam:

Letztlich bleibt festzuhalten, dass die entscheidenden 
einflussfaktoren zur Minimierung von Mutterkorn im 
Getreide in den Vorstufen des backens zu finden sind. 
Dem kann das bäckerhandwerk vor allem durch be-
sondere Achtsamkeit beim bezug von Mehlen begeg-
nen (sofern nicht selbst vermahlen wird).

DIN-ARBEItSKREIS: BAcKStAtIONEN 
Im LEBENSmIttELEINZELhANDEL

seit dem Jahr 2011 wird am Deutschen institut für 
Normung (DiN) ein Normentwurf mit dem titel „Le-
bensmittelhygiene – backstationen im einzelhandel 
– hygieneanforderungen“ entwickelt (DiN 10535). 
Die Arbeiten gestalteten sich aufgrund der hetero-
genen teilnehmer und interessen äußerst schwie-
rig und dauerten länger als ursprünglich vom DiN 
erwartet. in dem zuständigen Arbeitskreis sitzen 
Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels, der Dis-
counter, der hersteller von backautomaten und der 
Überwachung. Darüber hinaus sind auch die back-
industrie und natürlich das bäckerhandwerk ver-
treten. insbesondere der Zentralverband des Deut-
schen bäckerhandwerks e. V. brachte sich intensiv 
in die Arbeitsgruppe beim DiN ein. Wegen des gro-

ßen interesses der Akteure an der Normungsarbeit 
waren für den Arbeitskreis sonderregelungen und 
Ausnahmen – wie etwa bei der Anzahl der beteilig-
ten experten – zu den DiN-statuten erforderlich.

hintergrund des entwurfes ist ein Normungsantrag 
des discountierenden Lebensmitteleinzelhandels, 
der aufgrund unterschiedlicher beurteilungen der 
Lebensmittelüberwachung in den einzelnen filia-
len eine Vereinheitlichung anstrebt. Die Norm soll 
daher „hygieneanforderungen zur Planung, Konst-
ruktion und zum betrieb der Ladeneinrichtung für 
die Lagerung und Vorbereitung von rohlingen bzw. 
teiglingen“ sowie dem backprozess an sich beinhal-
ten. sie soll auch das Angebot von „verzehrfähigen, 
nicht kühlungsbedürftigen backwaren zur selbstbe-
dienung“ normieren, um backwaren wie brot, Klein-
gebäck und süße stückchen „dem endverbraucher 
hygienisch einwandfrei anbieten zu können“.

Aufgrund der Verschwiegenheitsverpflichtung kann 
an dieser stelle nicht vertieft auf die Details einge-
gangen werden. Grundsätzlich handelt es sich bei 
einer „backstation“ im sinne der Norm um einen 
betriebsbereich eines einzelhandelsunternehmens. 
in diesem bereich werden backwaren bearbeitet, 
zubereitet, gebacken oder behandelt, sprich: in den 
verzehrfertigen Zustand gebracht sowie an den Ver-
braucher abgegeben. Leider konnte der Zentralver-
band nicht verhindern, dass auch Ladenbacköfen 
im bäckerhandwerk in den Anwendungsbereich 
eingeschlossen werden. Dafür wurde der Prozess 
der Abgabe der backwaren „in bedienung“ nicht 
von der Norm erfasst. 

Aus der lebensmittelrechtlichen beratungspraxis 
des Zentralverbandes ist bekannt, dass Lebensmit-
telkontrolleure oftmals überzogene hygienische An-
forderungen stellen, die keine Grundlage im Gesetz 
haben oder sich allenfalls in einer (rechtlich nicht 
verbindlichen) DiN-Norm finden. hier konnte der 
Zentralverband zur Klarstellung eine entsprechende 
Passage in die einleitung der Norm aufnehmen las-
sen, dass der inhalt lediglich der Orientierung dient 
und der Norm freiwillig gefolgt werden kann.

•	 besondere Aufmerksamkeit (sichtkontrolle)  
 auf Mutterkorn bei der Annahme, reinigung  
 und Verarbeitung von Ganzkörnern  
 durchführen 
•	 Mit Mutterkorn belastete Ware nicht  
 verarbeiten
•	 besondere Achtsamkeit in backbetrieben,  
 die den roggen selbst aufbereiten und  
 vermahlen 
•	 sicherheitspartnerschaften nutzen bzw.  
 gründen. Ausgefeilte reinigungstechniken  
 von erfahrenen und gut ausgestatteten  
 Mühlen anwenden.
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Nach einspruchsverhandlung ende April 2014 liegt 
der entwurf nunmehr im Arbeitsausschuss des 
DiN. Mit einer Veröffentlichung der Norm wird ende 
2014 gerechnet.

LEBENSmIttELREcht UND PRAXIS 

Die neue Lebensmittelinformationsverordnung 
(Verordnung (eU) Nr. 1169/2011, LMiV) bringt 
zahlreiche Neuerungen für die Kennzeichnung von 
backwaren mit sich. so ist es wenig verwunderlich, 
dass das seminar „Lebensmittelrecht & Praxis“, 
das vom 4. bis 5. februar 2014 in der Akademie 
Deutsches bäckerhandwerk in Weinheim statt-
fand, ganz im Zeichen der neuen Verordnung stand. 
Welche unmittelbaren Auswirkungen die Gesetzes-
änderung auf das Deutsche bäckerhandwerk hat, 
erklärten anerkannte experten der bäckerbranche. 
Das seminar wurde in Kooperation mit dem Wis-
sensforum backwaren veranstaltet und war mit 
knapp 70 teilnehmern nahezu ausgebucht.

Auf der tagesordnung fanden sich themen wie 
die verpflichtende Mindestschriftgröße für fer-
tigpackungen, hervorzuhebende Allergene oder 
herkunftsangaben für primäre Zutaten. beim 
Kennzeichnungsrecht für lose Ware werden in-
formationen über verarbeitete allergene stoffe 
verpflichtend, was für das bäckerhandwerk von 

großer bedeutung ist. Die betriebe müssen den 
Kunden künftig also auch bei lose verkauften back-
waren über Zutaten wie Nüsse, eier oder Milch in-
formieren. Auch erfuhren die teilnehmer, wie sie 
die Vorschrift in bezug auf Zusatzstoffe, enzyme, 
allergene Zutaten oder die Gewichtsangabe richtig 
umsetzen.

Die Vorträge des Seminars im überblick:

ZentralVerBanD Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 

•	 Grundlagen der LMiV: systematik, informati- 
 on, Anforderungen RA Christof Crone 
•	 Allergeninformation: information über  
 allergene stoffe bei verpackter & loser Ware  
 RA Daniel Schneider
•	 herkunft der backwaren: Allgemeine &  
 regionalkennzeichnung RAin Mirjam Sieber
•	 Zutatenverzeichnis und herkunftsangaben  
 von Ölen und fetten Dr. Dirk Hisserich
•	 fertigpackungsrecht: Kennzeichnungsanfor- 
 derungen nach dem eichrecht  
 RA Peter Hahn
•	 Zusatzstoffe und enzyme sowie Kennzeich- 
 nung der Vorprodukte Dr. Dirk Hisserich
•	 irreführung des Verbrauchers: Wie vermeide  
 ich die täuschung? RA Daniel Schneider
•	  Lebensmittelinformation aus sicht der  

Überwachung Dr. Hasan Taschan
•	 Moderator: RA Amin Werner
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2.7.3 sozialrecht

mUStERPROZESSE mIt DER BERUFS- 
GENOSSENSchAFt NAhRUNGSmIttEL  
UND GAStGEWERBE (BGN)

Zum 1. Januar 2008 legte die bGN die Gefahrklas-
sen für Vertrieb und Produktion zusammen. erste 
Auswirkungen zeigten sich in den im frühjahr 2009 
festgesetzten beitragsbescheiden der bGN für das 
Jahr 2008. Der gemeinsame Gefahrtarif betrug nun 
einheitlich 5,2 statt wie bisher 6,0 für die Produkti-
on und 3,0 für den Vertrieb. betriebe, die bisher kei-
ne Aufteilung vornehmen konnten, wurden insofern 
im Vergleich zum bisherigen Produktionsgefahrtarif 
geringfügig entlastet. Der bürogefahrtarif von 0,5 
beschränkt sich auf Mitarbeiter, die ausschließlich 
im büro tätig sind, und hat damit für das bäcker-
handwerk nur geringe praktische bedeutung.

Die Zusammenlegung der Gefahrtarife für Vertrieb 
und Produktion bedeutet nach offiziellen berech-
nungen der bGN für die betriebe des bäckerhand-
werks eine durchschnittliche Mehrbelastung von 
15 %. Nach berichten vieler Mitgliedsbetriebe be-
läuft sich die tatsächliche Mehrbelastung auf mehr 
als 20 bis 25 %.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. wählte daraufhin im Jahr 2009 gemein-
sam mit den Landesinnungsverbänden und dem 
beauftragten rechtsanwalt Prof. Dr. hermann Pla-
gemann, einem anerkannten experten für fragen 
zur gesetzlichen Unfallversicherung, vier bäcke-
reibetriebe mit unterschiedlicher Größe und Ver-
triebsstruktur aus, um Musterverfahren gegen den 
Gefahrtarif 2008 und die Veranlagung der betriebe 
des bäckerhandwerks zu führen. Nachdem Wider-
sprüche der betriebe gegen die Veranlagungsbe-
scheide wie erwartet vom zuständigen Ausschuss 
der bGN zurückgewiesen worden waren, wurden 
insgesamt fünf Musterverfahren bei den zuständi-
gen sozialgerichten anhängig gemacht.

Von den ursprünglich fünf Verfahren haben sich 
zwei Verfahren mittlerweile erledigt: in diesen bei-
den Verfahren erkannte die bGN die Klage an – al-
lerdings nur aufgrund der besonderen Umstände 
der einzelfälle. Daraus konnten und können keine 
schlussfolgerungen für die übrigen drei Verfahren 
abgeleitet werden.

Von den übrigen drei Verfahren wurden in erster 
instanz zwei zugunsten des bäckerhandwerks und 
eines zugunsten der bGN entschieden. Alle drei 
Verfahren sind nun in der berufungsinstanz anhän-
gig. Die nächste mündliche Verhandlung findet vor-
aussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2014 statt.

Der Zentralverband des deutschen bäckerhand-
werks e. V. ist entschlossen, die verbliebenen 
gerichtlichen Verfahren durch alle notwendigen 
instanzen zu führen, um die fehlerhaftigkeit des 
Gefahrtarifs 2008 und der Veranlagungspraxis 
der bGN rechtskräftig feststellen zu lassen. Da die 
bGN ähnliches erklärt hat, muss davon ausgegan-
gen werden, dass erst das bundessozialgericht ab-
schließend entscheiden wird. Das Verfahren kann 
sich bis dahin noch über mehrere Jahre hinziehen.

bis zur rechtskräftigen entscheidung in den ver-
bliebenen Verfahren gilt folgendes: Die im frühjahr 
2008 erlassenen Veranlagungsbescheide bleiben 
bis zum Abschluss der Musterverfahren rechtskräf-
tig. sie werden als Grundlage für die festsetzung 
der beiträge der folgenden Jahre herangezogen. 
Dementsprechend besteht auch weiter vorläufige 
Zahlungspflicht. Die bGN hat jedoch schriftlich zu-
gesichert, dass bei feststellung der rechtswidrig-
keit der bisherigen Veranlagungsbescheide zu viel 
gezahlte beiträge zurückerstattet werden. Dies gilt 
auch für betriebe, die keinen Widerspruch gegen 
den Veranlagungsbescheid für 2008 und die darauf 
basierenden beitragsbescheide für die folgejahre 
eingelegt haben. Weitere Widersprüche gegen bei-
tragsbescheide wegen der Zusammenlegung des 
Gefahrtarifs sind nicht erforderlich.
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NEUER GEFAhRtARIF 2014 DER BGN

Die Vertreterversammlung der berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (bGN) hat 
einen neuen Gefahrtarif beschlossen, der am 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft getreten ist. Der neue Gefahr-
tarif sieht für die herstellung von backwaren eine 
Anhebung der Gefahrklasse von 5,20 auf 5,63 vor, 
weil die entschädigungslasten entsprechend ange-
stiegen sind. er bringt damit für viele betriebe des 
bäckerhandwerks eine Mehrbelastung mit sich.

Auch gegen den neuen Gefahrtarif 2014 der bGN 
bestehen aus sicht des Zentralverbandes des Deut-
schen bäckerhandwerks e. V. rechtliche bedenken. 
ein teil der einwände, die gegen den Gefahrtarif 
2008 erhoben wurden und die Gegenstand der an-
hängigen Musterprozesse sind, treffen auch auf den 
neuen Gefahrtarif 2014 zu: Die Urteilsbegründung 
des sozialgerichts Mannheim vom 2. August 2012, 
Az.: s 2 U 3699/09, ist auf den neuen Gefahrtarif 
übertragbar. 

Der Zentralverband führte mit der bGN Gespräche, 
in denen erörtert wurde, ob die bGN eine erklärung 
abgibt, die für die Mitgliedsbetriebe Widersprüche 
gegen die Veranlagungsbescheide wegen der oben 
genannten rechtlichen bedenken unnötig macht. im 
Nachgang dazu hat die bGN folgende schriftliche 
erklärung abgegeben:

„Die BGN wird Unternehmen der Gewerbegruppe 11, 
die keinen Widerspruch gegen den Veranlagungsbe-
scheid, der aufgrund des Gefahrtarifs 2014 ergangen 
ist, eingelegt haben, nach dem Ergebnis der Muster-
verfahren gegen den Gefahrtarif 2008 behandeln, 
sofern dieser in materieller Hinsicht einen Verstoß 
gegen eine Rechtsnorm aufweist, der auch dem  
Gefahrtarif 2014 anhaftet.“

Das bedeutet:
•	 Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-

werks e. V. wird weiterhin den Gefahrtarif 2008, 
insbesondere aber die Aufhebung der Vertriebs-
gefahrklassen, durch Musterverfahren vor den 
sozialgerichten gerichtlich überprüfen lassen. 
Die Musterverfahren sind derzeit in zweiter ins-
tanz anhängig. Wie bereits hingewiesen, können 
sich die Verfahren bis zu ihrem rechtskräftigen 
Abschluss noch über mehrere Jahre hinziehen.

•	 sollten die Musterverfahren mit dem ergebnis 
enden, dass der Gefahrtarif 2008 einen inhaltli-
chen fehler hat, den auch der Gefahrtarif 2014 
enthält, muss die bGN ein solches ergebnis 
beachten und umsetzen. sie wird beitragsbe-
scheide, die auf basis des Gefahrtarifs 2008 
oder 2014 ergangen sind und auf diesem fehler 
beruhen, aufheben und durch neue ersetzen 
- soweit sich aus dem abschließenden Gerichts-
urteil keine anderen Vorgaben ergeben sollten. 
Und zwar unabhängig davon, ob gegen die 
Vorschuss- oder beitragsbescheide oder gegen 
den zugrundeliegenden Veranlagungsbescheid 
Widerspruch erhoben wurde oder nicht. Das 
ergibt sich daraus, dass die bGN verpflichtet ist, 
recht und Gesetz einzuhalten und zu vollziehen. 
Widersprüche der betriebe gegen die versen-
deten Veranlagungsbescheide wegen der oben 
genannten rechtlichen bedenken sind daher 
nicht erforderlich.

•	 sollten betriebe andere rechtliche bedenken als 
die oben genannten gegen die jetzt versendeten 
Veranlagungsbescheide haben, müssen sie ent-
scheiden, ob sie innerhalb der Widerspruchsfrist 
Widerspruch dagegen einlegen. 

2.7.4 wettbewerbsrecht

StREIt Um „SchLESISchEN  
StREUSELKUchEN“

im Juli 2011 trug die europäische Kommission auf 
Antrag Polens die bezeichnung „Kolocz slaski/ 
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Kolacz slaski“ in das register der geschützten geo-
grafischen Angaben ein. Die polnischen begriffe, 
die in der deutschen sprache mit „schlesischer 
streuselkuchen“ wiedergegeben werden, wurden 
als geografische Angabe für die Woiwodschaft 
schlesien und die Woiwodschaft Oppeln verwendet 
und im Amtsblatt der europäischen Union veröf-
fentlicht. Die Woiwodschaften schlesien und Op-
peln stimmen jedoch in ihren Grenzen nicht mit der 
geografischen region schlesien überein, sondern 
umfassen nur einen teil schlesiens im südlichen 
teil Polens. es gibt schlesische Gebiete in Deutsch-
land und in tschechien, die nicht zu diesen Woiwod-
schaften gehören. Die geografische region schlesi-
en erstreckt sich im Westen auch über wesentliche 
teile des freistaates sachsen. so liegt zum beispiel 
die deutsche stadt Görlitz auf schlesischem Gebiet.

es besteht die besorgnis, dass die eintragung der 
bezeichnung „Kolocz slaski/Kolacz slaski“ bzw. 
„schlesischer streuselkuchen“ in das register der 
geschützten geografischen Angaben der eU für 
handwerksbäcker in sachsen und im gesamten 
bundesgebiet rechtliche und wirtschaftliche Konse-
quenzen hat. es ist nicht auszuschließen, dass die 
herstellung, die bezeichnung und der Verkauf von 
„schlesischem streuselkuchen“ durch handwerks-
bäcker im gesamten Gebiet der bundesrepublik 
Deutschland im falle einer Überprüfung als recht-
lich unzulässig bewertet werden.

Vor diesem hintergrund stellte der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) einen An-
trag, die geografische herkunftsangabe „Kolocz 
slaski/Kolacz slaski“ zu löschen. 

Mit beschluss vom 31. Januar 2013 bestätigte das 
Deutsche Patent- und Markenamt, dass dieser Lö-
schungsantrag den Anforderungen der zugrunde 
liegenden eG-Verordnung Nr. 510/2006 entspricht.
Am 29. April 2013 teilte das bMJ jedoch mit, dass 
die europäische Kommission den Löschungsantrag 
verworfen hat. Am 18. November 2013 übermittelte 
die europäische Kommission dem Zentralverband 

einen Durchführungsbeschluss, mit dem sie die Lö-
schung der in das Verzeichnis der geschützten geo-
grafischen Angaben eingetragenen bezeichnung 
„Kolocz slaski/Kolacz slaski“ nochmals ablehnte.  
Der Zentralverband hat gegen die entscheidung der 
europäischen Kommission Klage beim Gericht der 
europäischen Union in Luxemburg eingereicht. Das 
Verfahren war zum Zeitpunkt der Drucklegung die-
ses Geschäftsberichtes noch nicht abgeschlossen.  
Parallel zum gerichtlichen Verfahren versucht der 
Zentralverband mit der Kommission und der Anmel-
dergemeinschaft in Polen eine außergerichtliche 
Lösung zu finden, die die interessen aller beteiligten 
wahrt. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten.

Zur eintragung des „schlesischen streuselkuchens“ 
in das Verzeichnis der geschützten geografischen 
Angaben wäre es nicht gekommen, wenn es vor-
her eine Anhörung des Zentralverbandes durch 
die europäische Kommission gegeben hätte. Der 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. fordert daher, auf europäischer ebene eine 
obligatorische Anhörung der betroffenen Verbände 
vor der eintragung von geografischen herkunftsbe-
zeichnungen einzuführen. 

KLAGE GEGEN ALDI

in 2010 leitete der Zentralverband des Deutschen 
bäckerhandwerks e. V. rechtliche schritte gegen 
die ALDi einkauf Gmbh & co. ohG (ALDi-süd) ein. 
Grund für die Klage war unter anderem, dass ALDi-
süd in einem Werbeflyer und auf den sogenannten 
back-Automaten damit warb, dass in der filiale 
ganztägig gebacken werde. Dabei fand in den Au-
tomaten vermutlich lediglich ein Aufwärmprozess 
von fertig gebackener Ware statt. hinzu kam, dass 
ALDi-süd auf dem flyer die Verkehrsbezeichnun-
gen der Leitsätze für brot und Kleingebäck verwen-
dete. Mehlmenge bzw. Getreidearten entsprachen 
jedoch nicht deren Vorgaben. ALDi-süd argumen-
tierte damit, dass sich die prozentualen Angaben 
jeweils auf das endprodukt statt auf die Gesamt-
menge der verwendeten Getreideerzeugnisse be-
zögen und es daher zu Abweichungen komme.
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Der Zentralverband mahnte ALDi-süd in der sache 
zunächst ab und forderte das Unternehmen auf, 
eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
abzugeben. Dieser Aufforderung kam der Konzern 
nicht nach. Daher beschloss das Präsidium, ge-
richtliche schritte einzuleiten. 

in den Verhandlungsterminen am Landgericht Duis-
burg ging es von beginn im februar 2011 an um die 
frage, ab wann ein vorgebackenes brot oder bröt-
chen als fertig gebacken gilt. erst zu beginn des 
Jahres 2012 konnte ein sachverständiger bestellt 
werden, der die zahlreichen offenen fragen klären 
sollte. Nach der begutachtung vor Ort legte dieser 
ende 2013 sein Gutachten vor, welches insbeson-
dere die beklagtenseite umfangreich kritisierte. 
Der Gutachter wurde zur ergänzung aufgefordert. 
Zum ende des berichtszeitraumes lässt sich immer 
noch nicht abschätzen, wann das Verfahren seinen 
Abschluss finden wird.

WERBUNG mIt hANDWERKSBEGRIFFEN

Auch im berichtszeitraum 2013/2014 entfiel wie 
schon in den vergangenen Jahren ein Großteil 
der wettbewerbsrechtlichen tätigkeiten des Zen-
tralverbandes des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. auf die beschäftigung mit der bezeichnung  
„bäckerei“. 

bereits seit einiger Zeit beobachtet der Zentralver-
band die entwicklungen im backwarenmarkt mit 
großer sorge. Zahlreiche billigstanbieter von (Auf-)
backwaren wie Lebensmitteleinzelhandel/Discoun-
ter, tankstellen oder Kioske stellen die handwerk-
lich produzierenden Mitgliedsbetriebe unter einen 
enormen Kostendruck. handwerksbäckereien ist 
es nicht möglich, den Kampfpreisen für backwaren, 
die auf die schnäppchenmentalität vieler Verbrau-
cher abzielen, preislich etwas entgegenzusetzen. 
Das personal- und energieintensive bäckerhand-
werk muss die eigenen Produktionskosten sowie 
die Kosten für qualitativ hochwertige rohstoffe in 
aller regel an die Verbraucher weitergeben.

Viel mehr noch als den preislichen Druck der Wett-
bewerber sieht der Zentralverband jedoch das 
werbliche Vorgehen und damit die in täuschungs-
relevanter Art zu beobachtenden wettbewerblichen 
eingriffe in den Markt als großes Problem. Viele 
Anbieter werben damit, dass sie „frisch backen“ 
ohne mitzuteilen, dass sie eigentlich nur vorgeba-
ckene und tiefgefrorene erzeugnisse aufbacken. 
Diese tatsache ist Gegenstand des Gerichtsver-
fahrens zwischen dem Zentralverband und der fir-
ma ALDi, in dem es um die frage geht, was unter 
einem „backvorgang“ zu verstehen ist und ob der 
Discounter tatsächlich „backt“.

Darüber hinaus sind viele Verkaufsstellen von 
backwaren dazu übergegangen, ihre betriebe als 
„bäckerei“ zu bezeichnen. egal, ob es sich bei der 
betroffenen Verkaufsstätte um einen sb-backshop 
oder gar nur um einen Kiosk handelt: Über vielen 
dieser Geschäfte prangt der Name „bäckerei“. Die-
ser „Wildwuchs“ hat mittlerweile derart eklatante 
Züge angenommen, dass das Landgericht Wupper-
tal am 8. Mai 2013 (Az. 13 O 70/12) urteilte, dass 
der Verbraucher heute nicht mehr davon ausgehe, 
dass die in einer „bäckerei“ angebotenen backwa-
ren selbst hergestellt würden. es sei mittlerweile 
„vorherrschend“, dass brötchenteiglinge angeliefert 
würden, die dann lediglich „aufgebacken“ werden. 
Auch ein Verstoß gegen die handwerksordnung 
(hwO) läge nicht vor, da der betroffene betriebsin-
haber „nicht das handwerk des bäckers“ ausübe. 
spätestens jedoch durch den hinweis an der Laden-
tür, dass die backwaren von einem Dritten bezogen 
würden, sei eine irreführung ausgeschlossen. Die 
Wuppertaler Wettbewerbsrichter gehen mithin da-
von aus, dass sich der Kunde unter einer „bäckerei“ 
lediglich eine Verkaufsstelle von backwaren vorstel-
le, weshalb eine täuschung durch die Verwendung 
des begriffs „bäckerei“ ausscheide.

Dieses Urteil sorgte im gesamten bäckerhandwerk 
für große bestürzung. bislang galt, dass nur der in 
die handwerksrolle eingetragene bäckermeister 
eine „bäckerei“ betreiben darf. bis es so weit ist, 
muss er die lange Ausbildung vom Lehrling zum Ge-
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sellen durchlaufen und anschließend seinen Meis-
terbrief erwerben. Die bäckerei ist der Ort, an dem 
der bäcker arbeitet und seine Produkte zum Kauf 
anbietet. Wenn nun jeder, sei er in diesem beruf 
ausgebildet oder nicht, backwaren verkaufen und 
die Verkaufsstätte „bäckerei“ nennen dürfte, wären 
die Ausbildung und die hohen Anforderungen an die 
sicherheit und Qualität nur noch Makulatur. schließ-
lich sind backwaren ein Grundnahrungsmittel und 
damit von höchster gesundheitspolitischer relevanz.

Aus sicht des Zentralverbandes ist das erwähn-
te Urteil aus Wuppertal Ausdruck eines falschen 
Verständnisses der handwerksordnung und der 
tatsächlichen Verbrauchererwartung an eine „bä-
ckerei“. Darüber hinaus ist eine Klarstellung in den 
einschlägigen rechtsvorschriften, allen voran der 
hwO, unausweichlich. Die beschriebene entwick-
lung ließe sich nämlich unproblematisch auf zahl-
reiche weitere traditionell gewachsene (Lebensmit-
tel-)handwerke ausweiten. Dies würde letztlich zu 
einer vollständigen Aushöhlung des angesehenen 
berufsbildes des handwerkers führen. 

Als Vertreter des handwerks ist es dem Zen-
tralverband ein großes Anliegen, dem hand-
werksmeister die ihm gebührende Anerken-
nung zuteilwerden zu lassen und die hohen 
Qualitätsanforderungen im Lebensmittelhand-
werk zu bewahren. Daraus resultiert die klare 
Position, dass die Berufsbezeichnungen der 
Anlage zur hwO wie auch die entsprechenden 
Betriebsbezeichnungen mit einer Zugehörigkeit 
zur handwerkskammer verbunden sind. Anders 
ausgedrückt: Der Inhaber oder Betriebsleiter 
einer als Bäckerei bezeichneten Betriebs- oder 
Verkaufsstätte muss als Bäckermeister oder 
Altgeselle in die handwerksrolle eingetragen 
sein.

Auch aus wettbewerbsrechtlichen erwägungen im 
sinne der täuschungsvorschriften des Gesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG) muss gelten, 
dass ein Unternehmen, das handwerkliche berufs-
bezeichnungen oder die dazugehörigen Gewerbebe-

zeichnungen aus der hwO nutzt, Mitglied der hwK 
und in die handwerksrolle eingetragen sein muss.

2.7.5 energie

ENERGIEWENDE

Die energiewende, mit der Deutschland seine ener-
giepolitik vollkommen neu ausgerichtet hat, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von allen ge-
sellschaftlichen Gruppen gleichermaßen getragen 
werden muss. Auch das deutsche bäckerhandwerk 
ist bereit, seinen teil dazu beizutragen. 

Allerdings belastet  die Novelle des erneuerbare-
energien-Gesetzes (eeG) (stand: 27. Juni 2014) 
den Mittelstand und somit das bäckerhandwerk 
weiterhin einseitig und unfair. Um die energiewen-
de mittel- und langfristig zum erfolg zu führen, ist 
aus sicht des bäckerhandwerks eine grundlegende 
Überarbeitung des fördermechanismus bzw. der  
finanzierung unerlässlich. 

Das Deutsche bäckerhandwerk steht in einem be-
sonderen Wettbewerb mit backshops, tankstellen 
und dem Lebensmitteleinzelhandel, speziell mit Dis-
countern. Gleichzeitig ist es steigenden energie-, 
rohstoff- und Personalkosten ausgesetzt. bisher 
hat es sich in diesem Wettbewerb behaupten kön-
nen. Nun sieht es sich jedoch mit politischen ent-
scheidungen konfrontiert, die die wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen für die mittelständische Wirt-
schaft und speziell das bäckerhandwerk erheblich 
verschlechtern. ein fairer Wettbewerb scheint unter 
diesen Voraussetzungen kaum mehr möglich.

Die EEG-Umlage als Kostentreiber
Der Anstieg der eeG-Umlage in den letzten zehn 
Jahren hat die Verbraucher und Unternehmer 
enorm belastet. Waren es 2003 noch 0,41 cent/
kWh, so sind 2014 bereits 6,24 cent/kWh fällig. 
bei einem durchschnittlichen stromverbrauch von 
220.000 kWh und einer betriebszahl von 13.393 
bäckereien (stichtag: 30. Juni 2013) zahlte das  
bäckerhandwerk 2013 insgesamt ca. 160 Mio. €  
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EEG-UmlaGE:  
UNGERECHT UNd 
UNSOlIdaRISCH
Die EEG-Umlage belastet Verbraucher 
und Bäcker in Deutschland in einem  
unerträglichen Umfang.

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. fordert in einer Petition vom Deutschen Bundestag,

Name VorName aDresse UNterschrift

-  die eeG-Umlage kurzfristig abzuschaffen,
-    die energiewende künftig durch mittel des Bundes zu finanzieren,  ohne dass es zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der  Verbraucher und Unternehmen kommt.

Wir UNterstütZeN Diese PetitioN:

Bitte senden Sie die ausgefüllte Unterschriftenliste an folgende Adresse: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V., Neustädtische Kirchstraße 7a, 10117 Berlin

eeG-Umlage. Der durchschnittliche stromverbrauch 
der bäckereien wurde dabei mithilfe anonymisierter 
Daten von 123 bäckereien zwischen 0 bis 41 filia-
len ermittelt. seit 2012, als eine bäckerei mit einem 
oben dargestellten durchschnittlichen stromver-
brauch von 220.000 kWh pro Jahr rund 7.902 € für 
die eeG-Umlage bezahlen musste, stieg die Umlage 
für diesen betrieb um 73,72 % auf rund 13.728 € an. 
eine Kostenbelastung, die nicht zu unterschätzen 
ist. Auch die Novelle des eeG wird sich voraussicht-
lich erst 2016 auswirken und nach dem derzeitigen 
stand nur bedingt als Kostenbremse und erst gar 
nicht als Kostenentlastung für die Verbraucher und 
Unternehmer wirken. Deshalb wendete sich der Zen-
tralverband 2012, 2013 und 2014 mehrmals an die 
bundesregierung und an die eU-Kommission. Dabei 
wies er nicht nur auf die Probleme im Zusammen-
hang mit der steigenden eeG-Umlage hin, sondern 
unterbreitete auch Vorschläge für eine nachhaltige 
finanzierung der energiewende. Diese Vorschläge 
wurden in der eeG-Novelle allerdings nicht – auch 
nicht teilweise – berücksichtigt.

Eine Petition zur Entlastung 
der Betriebe
Anfang Dezember 2013 reichte der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. eine Peti-
tion zur Abschaffung der eeG-Umlage beim Deut-
schen bundestag ein. Diese wurde bislang von 
über 63.000 bürgerinnen und bürgern mitgezeich-
net. Daraus wird deutlich, dass es bei der geplan-

ten eeG-reform darum gehen muss, den rasanten 
und drastischen Anstieg der energiekosten, den 
das eeG für die Verbraucher und die nicht befrei-
te mittelständische Wirtschaft ausgelöst hat, zu-
rückzunehmen – nicht nur darum, diesen Anstieg 
zu dämpfen. Aus der Antwort des Petitionsaus- 
schusses des Deutschen bundestages ging hervor, 
dass eine öffentliche Anhörung des Deutschen bun-
destages zur Petition stattfinden wird. Allerdings 
soll der termin nicht wie ursprünglich beabsichtigt 
am 23. Juni 2014 stattfinden, sondern voraussicht-
lich im Oktober. Da die eeG-reform bis dahin in 
Kraft getreten ist, kann die Anhörung daher keinen 
einfluss mehr auf die Gesetzgebung nehmen.

Befreiungen von der EEG-Umlage 
für die Industrie
Zahlreiche Großverbraucher von energie, die in un-
mittelbarer oder mittelbarer Konkurrenz zu den be-
trieben des bäckerhandwerks stehen, wurden 2013 
von der eeG-Umlage befreit. Diese erleichterungen 
wurden vor Kurzem sogar noch ausgeweitet. Die 
fraglichen Unternehmen bieten ihre Waren vor al-
lem in Deutschland an, beliefern Discounter, back-
shops sowie tankstellen und stehen somit in direk-
tem oder indirektem Wettbewerb mit den betrieben 
des bäckerhandwerks. Aufgrund der befreiung von 
der eeG-Umlage können diese Unternehmen ihre 
Produkte noch günstiger auf dem deutschen Markt 
absetzen, was zu einer staatlich verursachten Wett-
bewerbsverzerrung auf dem backwarenmarkt führt. 

Die eeG-UmlaGe mUss abGeschafft werDen, weil …

…  die Umlage erheblich angestiegen ist, weiter ansteigt und kein Ende in Sicht ist.

…    die Umlage ungerecht und unsolidarisch ist.
Der strom mUss für VerbraUcher UnD bäcker bezahlbar bleiben, weil …

…  sonst Kaufkraft und somit Lebensqualität der Verbraucher verloren geht.

…  sonst Bäckereien in einem unerträglichem Umfang belastet werden. 

entlastUnG für Den stromVerbraUcher …

…  durch Umschichtung innerhalb des Bundeshaushaltes.

…   durch schnellstmögliche, grundlegende Reform aller Gesetze  

zur Energiewende. 

EEG-UmlaGE:  UNGERECHT UNd UNSOlIdaRISCHDie eeG-Umlage belastet Verbraucher und bäcker in Deutschland 

in einem unerträglichen Umfang. wir fordern daher:

Unterstützen sie ihren bäcker mit ihrer Unterschrift im kampf gegen die eeG Umlage!
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Dieser Vorteil wird den betrieben des bäckerhand-
werks vorenthalten. ein gerechter Wettbewerb in 
der backwarenbranche ist unter diesen Umständen 
kaum mehr möglich. Große backwarenhersteller 
können ohnehin schon anders kalkulieren als klei-
ne bäckereien mit nur einer oder wenigen filialen. 
Wenn diese zusätzlich von der eeG-Umlage befreit 
werden, während die kleine und mittelständische 
Konkurrenz die eeG-Umlage voll zahlen muss, wird 
es problematisch.

Der mittelstand und damit auch das Bäcker-
handwerk dürfen als motor der deutschen 
Wirtschaft nicht durch Befreiungen von Groß-
verbrauchern im Wettbewerb benachteiligt 
werden. Deutschland hat eine einzigartige Brot-
kultur und eine Brotvielfalt hervorgebracht, auf 
die man international zu Recht stolz sein kann. 
Das Deutsche Bäckerhandwerk hat sich bisher 
stets an den markt anpassen können und wird 
dieses auch künftig tun. Allerdings sind dafür 
faire Wettbewerbsbedingungen notwendig.

StROm- UND ENERGIEStEUER
Mit dem Gesetz zur änderung des strom- und 
energiesteuergesetzes traten zum 1. Januar 2013 
einige Neuregelungen zu steuervergünstigungen in 
Kraft. für die betriebe des bäckerhandwerks spie-
len vor allem die rückerstattungen nach § 9b und 
§ 10 stromstG  sowie § 54 und §55 energiestG eine 
wichtige rolle. Der Anspruch auf  rückerstattung 
der strom- und energiesteuer nach § 9b stromstG 
und § 54 energiestG hat sich nicht verändert und 
kann von den betrieben des bäckerhandwerks auch 
weiterhin wie gewohnt geltend gemacht werden. 
Wollen Unternehmen jedoch die rückerstattung des 
sogenannten spitzenausgleichs nach §10 stromstG 
und §55 energiestG in Anspruch nehmen, müs-
sen sie zukünftig einen beitrag zur energieeinspa-
rung leisten. Große Unternehmen sind verpflichtet, 
ein energiemanagementsystem nach DiN eN isO 
50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach 
eMAs (eco-Management and Audit scheme) einzu-
führen. Kleine und mittlere Unternehmen können 
auch auf ein alternatives system zur Verbesserung 
der energieeffizienz zurückgreifen.
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für die Gewährung des spitzenausgleichs der An-
tragsjahre 2013 und 2014 gelten vereinfachte Vor-
raussetzungen. Ab dem Antragsjahr 2015 kom-
men nur noch betriebe in den vollen Genuss einer 
rückerstattung, die die oben genannten systeme 
eingeführt haben und die im Gesetz festgelegten 
energieintensitätsreduktionen für das gesamte pro-
duzierende Gewerbe erfüllen. 

Die Nachweisführung über die einführung und den 
betrieb von energie- und Umweltmanagementsys-
temen wird in der spitzenausgleich-effizienzsys-
temverordnung (spaefV) geregelt.

innungsmitglieder können detaillierte informatio-
nen zur steuerrückerstattung in form von Merk-
blättern im geschützten bereich der internetseite 
www.baeckerhandwerk.de abrufen.

Auf Drängen des Zentralverbandes des Deutschen 
bäckerhandwerks e. V. wurde im Jahr 2013 auf eine 
Vor-Ort-begutachtung verzichtet. Dadurch hielt sich 
der finanzielle Aufwand für das testat/Zertifikat im 
rahmen. Ab 2014 wird die begehung Pflicht. Dies 
wird den Preis für den Nachweis eines energiema-
nagementsystems enorm in die höhe treiben. Des-
halb sollte jeder betrieb vorab prüfen, in welchem 
Verhältnis die Kosten zur möglichen erstattung ste-
hen. Um die belastung für die innungsbetriebe so 
gering wie möglich zu halten, steht der Zentralver-
band in engem Kontakt mit den Zertifizierern und 
sucht auch weiter den Dialog mit dem Zentralver-
band des Deutschen handwerks (ZDh) und den ent-
sprechenden bundesministerien.

ENERGIEEFFIZIENZ ALS ERFOLGSFAKtOR

Die Novellierung des erneuerbare-energien-Geset-
zes (eeG) bringt für die betriebe des bäckerhand-
werks keine entlastung bei den energiekosten. Der 
Zentralverband des Deutschen Bäckerhand-
werks e. V. hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 
unermüdlich gefordert, den durch das EEG aus-
gelösten drastischen Kostenanstieg für die Ver-
braucher und nicht befreiten Betriebe bei der 
geplanten EEG-Reform zurückzunehmen. Dies 
wurde bisher von der Politik ignoriert. Nach bisheri-
gem stand ist eine vorübergehende stagnation der 
Kosten möglich, die allerdings mittel- bis langfristig 
nicht zu halten sein wird. Dies bedeutet besonders 
für die betriebe des energieintensiven bäckerhand-
werks, dass das thema energieeffizienz zukünftig 
noch wichtiger werden wird.

Vor diesem hintergrund empfiehlt der Zentralver-
band den betrieben die energieeinsparungsmög-
lichkeiten im Unternehmen weiter zu hinterfragen. 
Die einführung eines energiemanagementsystems 
kann dabei eine hilfreiche Option sein. Ob dieses 
system anschließend zertifiziert wird oder nicht, 
ist zweitrangig. Wichtig ist, die energieverbräuche 
zu lokalisieren, um sie minimieren zu können. für 
die betriebe, die momentan weder die investitio-
nen noch das nötige Personal für ein ganzheitliches 
energiemanagementsystem aufbringen können, ist 
ein controlling ratsam. Wo fallen welche Kosten an 
und wie lassen sich diese reduzieren? Grundsätz-
lich hilft ein energiebeauftragter, der sich diesem 
wichtigen thema annimmt, bei der nachhaltigen 
Umsetzung.

Die Verbände des bäckerhandwerks unterstützen 
alle betriebe, die sich mit dem thema energie-
effizienz auseinandersetzen wollen. sei es mit den 
beratern der Landesinnungsverbände, mit einem 
Netzwerk aus externen fachberatern, mit infor-
mationen und hinweisen zur energieeffizienz in 
bäckereien oder durch eine Kooperation mit Zerti-
fizierern. Der Zentralverband befindet sich derzeit 
auch in Gesprächen mit der Kreditanstalt für Wie-
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deraufbau (KfW), um fördermöglichkeiten für Maß-
nahmen der energieeffizienz im bäckerhandwerk 
auszuloten. Praktische hinweise zum thema ener-
gieeffizienz in bäckereien hat das forschungspro-
jekt „eneff-bäckerei“ des ttzbremerhaven heraus-
gearbeitet. Praktische hinweise aus dem Leitfaden 
„eneff bäckerei – energieeffizienz in bäckereien“ 
sind auf der homepage des Zentralverbandes www.
baeckerhandwerk.de zu finden. Des Weiteren kann 
der Leitfaden dort oder auf der Webseite von eneff-
bäckerei (www.eneff-baeckerei.net) als PDf-Datei 
heruntergeladen werden.

2.7.6 Verkehrsrecht: berufskraftfahrer-
Qualifikations-gesetz

Das bereits am 1. Oktober 2006 in Kraft getretene 
berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (bKrfQG) 
hat für viele fahrer und betriebe des bäckerhand-
werks zusätzliche schulungspflichten mit sich ge-
bracht. Das Gesetz wird durch die berufskraftfah-
rer-Qualifikations-Verordnung (bKrfQV) ergänzt 
und dient der Umsetzung der europäischen richtli-
nie 2003/59/eG. Ziel des bKrfQG ist die erhöhung 
der Verkehrssicherheit durch zusätzliche Qualifizie-
rungen. Die wichtigsten regelungen im Überblick:

fahrer, die 
1.  mit einem Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht über 3,5 Tonnen, für das eine Fahrerlaub-
nis der Klassen C1, C1E, C oder CE erforderlich ist, 
für Betriebe Fahrten durchführen und 

2.  eine Fahrerlaubnis der genannten Klassen vor dem 
10. September 2009 erworben haben, unterlie-
gen einer Pflicht zur Weiterbildung im Umfang von 
insgesamt 35 Stunden. Diese Weiterbildung muss 
spätestens bis zum 10. September 2014 bei einer 
anerkannten Ausbildungsstätte absolviert und ge-
genüber der Fahrerlaubnisbehörde nachgewiesen 
sein. Der erlernte Unterrichtsstoff wird nicht ab-
geprüft.

fahrer, die 
1.  mit einem Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht über 3,5 Tonnen, für das eine Fahrerlaub-
nis der Klassen C1, C1E, C oder CE erforderlich ist, 
für Betriebe Fahrten durchführen und 

2.  eine Fahrerlaubnis dieser Klassen nach dem 
10. September 2009 erworben haben, benöti-
gen bereits jetzt eine Grundqualifikation oder 
eine beschleunigte Grundqualifikation. Die 
Grundqualifikation wird durch das Bestehen ei-
ner umfangreichen Prüfung bei der Industrie- und 
Handelskammer oder durch den erfolgreichen  
Abschluss einer Berufsausbildung in den Aus- 
bildungsberufen „Berufskraftfahrer/Berufskraft-
fahrerin“ oder „Fachkraft im Fahrbetrieb“ erwor-
ben. Der Prüfung der beschleunigten Grundquali-
fikation ist ein 140-stündiger Unterricht von je 60 
Minuten vorangestellt.

hat ein fahrer keine Grundqualifikation abgelegt 
oder schulung durchlaufen, obwohl eine solche 
nach dem bKrfQG erfolgt sein müsste, darf er nicht 
mehr zu gewerblichen Zwecken auf öffentlichen 
straßen fahren. bei Verstößen gegen das bKrfQG 
können Geldbußen bis zu 5.000 € gegen den fah-
rer und bis zu 20.000 € gegen den betrieb verhängt 
werden. 

Das bKrfQG sieht eine Ausnahmeregelung für fahr-
ten zur beförderung von Material vor, das der fahrer 
oder die fahrerin zur Ausübung des berufes verwen-
det, sofern es sich beim führen des Kraftfahrzeu-
ges nicht um die hauptbeschäftigung handelt. Viele 
fahrer/-innen und betriebe des bäckerhandwerks 
können sich jedoch im fall einer Überprüfung nicht 
auf diese Ausnahmeregelung berufen. Grund dafür 
ist die derzeit von den deutschen behörden vertre-
tene rechtsauffassung.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. empfiehlt den betrieben, bis auf  
Weiteres die rechtsauffassung der deutschen be-
hörden zur sogenannten „handwerkerregelung“ zu 
beachten. 
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betriebe, für die eine Weiterbildungspflicht besteht, 
sollten prüfen, ob es für sie infrage kommt, den 
fuhrpark auf fahrzeuge umzurüsten, für die eine 
fahrerlaubnis der Klassen c1, c1e, c oder ce nicht 
erforderlich ist. in diesem fall müssten sie die schu-
lungspflichten nicht erfüllen. falls eine solche Um-
rüstung nicht in betracht kommt, sollten betriebe, 
deren fahrer noch nicht geschult sind, möglichst 
zeitnah damit beginnen.

Die Weiterbildung sollte rechtzeitig vor dem  
10. september 2014 abgeschlossen sein und die 
Weiterbildungsbescheinigung bei der zuständigen 
fahrerlaubnisbehörde vorgelegt werden – nicht zu-
letzt deshalb, weil zum Ablauf der Übergangsfrist 
mit einem großen Andrang Weiterbildungssuchen-
der gerechnet werden muss.

Weiter wird empfohlen, die Ausbildungsstätte sorg-
fältig auszuwählen. bevor ein Vertrag geschlossen 
wird, sollte sich der Unternehmer die Unterrichtsin-
halte sowie ein Muster der teilnahmebescheinigung 
zeigen lassen.

Der Zentralverband hat ein Dokument „fragen und 
Antworten zum berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetz“ herausgegeben. es behandelt weitere ein-
zelheiten zum thema bKrfQG und steht im Mitglie-
derbereich der homepage www.baeckerhandwerk.
de zum Download bereit. 

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhand-
werks e. V. fordert von Politik und Bundesver-
kehrsministerium änderungen, zumindest eine 
großzügigere Auslegung des einschlägigen Re-
gelwerks zugunsten der Betriebe durch die deut-
schen Behörden. 

2.7.7 Datenschutz: neue 
eu-Datenschutz-grundverordnung?

Das europäische Parlament hat am 12. März 2014 
den entwurf für eine europäische Datenschutz-
Grundverordnung in erster Lesung verabschiedet. 
Der entwurf zielt auf eine Vereinheitlichung des 

Datenschutzrechtes in europa ab. im Vergleich 
zum Verordnungsvorschlag der eU-Kommission 
enthält er einige wesentliche Verbesserungen für 
den beschäftigungsbereich, für die sich unter an-
derem auch die Verbände des bäckerhandwerks 
intensiv eingesetzt hatten. so kann auch in Zukunft  
eine einwilligung im beschäftigungsverhältnis er-
teilt werden. 

Zu kritisieren ist jedoch, dass das europaparlament 
den bürokratischen Ansatz des Kommissionsvor-
schlags nicht korrigiert hat. Der verabschiedete 
entwurf sieht unverändert unverhältnismäßige in-
formations-, Dokumentations- und Genehmigungs-
pflichten vor, die das notwendige Augenmaß trotz 
punktueller Verbesserungen weiterhin vermissen 
lassen. Deshalb sollten sie nochmals überprüft  
und – jedenfalls für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) – reduziert werden. 

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. unterstützt grundsätzlich die Pläne zur 
einführung einer Datenschutz-Grundverordnung. 
Die Anforderungen an den Datenschutz stellen Un-
ternehmen jedoch bereits heute vor große heraus-
forderungen. 

Der Gesetzgeber muss darauf achten, den Da-
tenschutz so zu gestalten, dass er auch für klei-
ne und mittelständische Betriebe handhabbar 
bleibt. Deshalb fordert der Zentralverband die 
Politik auf, sich im Rahmen der weiteren Bera-
tungen auf europäischer Ebene für einen effek-
tiven und insbesondere für KmU umsetzbaren 
Datenschutz einzusetzen. Der nun vorliegen-
de Verordnungsentwurf sollte an zahlreichen 
Stellen änderungen erfahren, damit der Daten-
schutz auch in Zukunft für handwerksbetriebe 
und Organisationen handhabbar bleibt. 

2.7.8 neues rundfunkbeitragssystem

Anfang 2013 wurde die GeZ-Gebühr abgeschafft 
und ein neues rundfunkbeitragssystem eingeführt. 
betriebe mit mehreren filialen oder einem fuhrpark 
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mit mehreren fahrzeugen zahlen seitdem mehr als 
vorher, teilweise das Doppelte oder Dreifache. Laut 
einer studie der Kommission zur ermittlung des fi-
nanzbedarfs der rundfunkanstalten (Kef) werden 
die rundfunkanstalten durch das neue system bis 
2016 Mehreinnahmen von rund 1,15 Mrd. € erzie-
len. rund 650 Mio. € bzw. 57 % davon resultieren 
aus den Abgaben für betriebsstätten, Kraftfahrzeu-
ge und beherbergungsstätten.

seit der einführung des neuen systems fordert der 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. die rückführung der Mehrbelastungen für die 
betriebe. Mitte März 2014 folgte die entscheidung 
der Ministerpräsidenten: Der rundfunkbeitrag wur-
de um lediglich 48 cent gesenkt. er soll künftig 
17,50 € statt 17.98 € im Monat betragen.

Damit ist die Politik den forderungen des handwerks 
zwar ein stück entgegengekommen. Allerdings hät-
te man gezielt eine entlastung der Wirtschaft be-
schließen müssen, die zu den Mehreinnahmen maß-
geblich beiträgt. Den von überdurchschnittlichen 
Mehrbelastungen betroffenen betrieben ist durch 
eine geringe Absenkung des beitrags für alle Zahler 
nicht geholfen. 

Der Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e. V. wird sich auch weiterhin für 
eine grundsätzliche Reform der Beitragsbe-
messung einsetzen, z. B. bei der Verbeitragung 
von Fahrzeugen und Filialen. Das Bäckerhand-
werk  bekennt sich zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, erwartet aber auch, dass angesichts 
gravierender mehrbelastungen das Beitragssys-
tem strukturell korrigiert wird.

Presseberichten zufolge sind über 600 Klagen ge-
gen die rundfunkbeitragsregelung anhängig. in 
den Verfahren gab es nun erste entscheidungen: 
Die Landesverfassungsgerichte rheinland-Pfalz 
und bayern wiesen im Mai 2014 Klagen gegen den  
neuen rundfunkbeitrag ab.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. wies mit rundschreiben vom 15. Januar 
2013 auf die Möglichkeit hin, den rundfunkbeitrag 
bis zum rechtskräftigen Abschluss der Verfahren 
unter Vorbehalt zu zahlen. Dazu stellte er ein Mus-
terschreiben zur Verfügung und gab hinweise zur 
praktischen Umsetzung. bei diesen hinweisen an 
die Mitgliedsbetriebe bleibt es bis auf Weiteres. 

2.7.9 studie zu den kosten der 
kumulativen auswirkungen der 
einhaltung von eu-gesetzen für 
kleine und mittelständische 
unternehmen

Die Generaldirektion Unternehmen und industrie 
(DG eNtr) der europäischen Kommission unter-
sucht aktuell die Kosten der einhaltung von eU-
Gesetzen für kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) mit weniger als 250 Mitarbeitern 
in verschiedenen Ländern. sie lässt eine studie 
durchführen mit dem Ziel, die „kumulativen Auswir-
kungen“ der einhaltung von eU-recht für KMU zu 
ermitteln, um künftig eine bessere rechtssetzung 
in diesem bereich zu erreichen. 

Als Pilotbereich soll dabei der bäckereisektor die-
nen. Deutschland soll sich aufgrund seiner Vorrei-
terrolle im bereich bessere rechtssetzung aktiv in 
diese Untersuchung einbringen.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. unterstützt die studie. er lud Anfang Mai 
2014 zwei bevollmächtigte der eU-Kommission zu ei-
ner tagung der betriebsberater der Landesverbände 
des bäckerhandwerks ein. Gemeinsam beschäftigte 
man sich im rahmen eines Workshops mit einem 
von der eU-Kommission vorbereiteten fragebogen.
Da eine detaillierte Untersuchung aller Auswirkun-
gen der eU-Gesetzgebung den rahmen des Mach-
baren sprengen würde, beschränkt sich die befra-
gung auf die Gesetzgebung im Zusammenhang mit 
einigen ausgewählten Geschäftsereignissen: Die 
einstellung eines neuen Mitarbeiters, investition in 
eine neue Anlage oder Ausstattung, entwicklung 
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eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleis-
tung sowie exporten in ein anderes eU-Land. Von 
seiten der bäcker wurde als weiteres wichtiges  
ereignis die Umsetzung der Allergenverordnung ein-
gebracht.

Der Begriff kumulative Auswirkungen 
bezieht sich dabei auf drei Aspekte:

im rahmen der studie soll herausgefunden werden, 
wobei Kosten entstehen und wie sich die kumula-
tiven Kosten zur einhaltung der eU-Gesetzgebung 
auf die Unternehmen auswirken. „Kosten“ können 
dabei direkte finanzkosten (z. b. für Gebühren), 
wesentliche Anpassungskosten (z. b. zum ändern  
der Anlage und Ausstattung) und Verwaltungskos-
ten (z. b. informationsverpflichtungen) sein. Weite-
re fragen dienen dazu herauszufinden, in welchen 
bereichen sich die eU-Gesetzgebung auf die Unter-
nehmen auswirkt und welche bereits identifizier-
baren, relevanten Auswirkungen positiver oder ne-
gativer Art feststellbar sind.

•	 Wie wird eU-Gesetzgebung auf nationaler  
 ebene umgesetzt – „reichert“ sich die  
 Gesetzgebung auf dem Weg durch die  
 gesetzgeberischen ebenen an?
•	 inwieweit entstehen kumulative Auswirkun- 
 gen (u. a. Kosten) durch die Anforderung,  
 viele verschiedene Gesetze einhalten zu  
 müssen, und welche bedeutung hat dies für  
 das Verhalten von KMU?
•	 Wie entwickeln sich der Umfang von (eU-) 
 Gesetzgebung und ihre Auswirkung auf KMU  
 über die Zeit?
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Damals wie heute ein Hochgenuss 
frisch aus Bäckerhand
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•	 Vorsitzender Michael Wippler, Vize- 
 präsident des Zentralverbandes des  
 Deutschen bäckerhandwerks e. V.,  
 bundesbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit 
•	 Lutz Henning, Vorstandsvorsitzender der  
 bäKO-Zentrale Nord e. G.
•	 Holger Knieling, Vorstand der bäKO- 
 Zentrale süddeutschland e. G.
•	 RA Amin Werner, hauptgeschäftsführer  
 des Zentralverbandes des Deutschen  
 bäckerhandwerks e. V.
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seit ihrer Gründung im Jahr 1971 sorgt die Wer-
begemeinschaft des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. für ein positives und sympathisches image des 
bäckerhandwerks und seiner Produkte beim Ver-
braucher. 

Unter trägerschaft der Landesinnungsverbände, 
des Zentralverbandes des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. und den bäKOs entwickelt sie nachhal-
tige Werbe- und Marketingstrategien, mit denen sie 
die Werbeaktivitäten der handwerklichen bäckerei-
betriebe fördert und unterstützt. ihr Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen:

3.1 frühstückskampagne

Die frühstückskampagne des bäckerhandwerks 
rund um die comicfigur bäckman, den superhelden 
aus der backstube, war im berichtszeitraum in Kin-
dergärten und Kindertagesstätten zu Gast. 

seit 2010 wird die Kampagne jährlich neu aufgelegt 
und fortgesetzt. sie informiert über die bedeutung 
eines ausgewogenen frühstücks und die besondere 
relevanz von brot und backwaren auf dem früh-
stückstisch. sie stärkt die frühstückskompetenz 
des bäckers und unterstützt ihn im stark umwor-
benen segment frühstücksmarkt. Unter anderem 
bringt sie ihn frühzeitig in Kontakt mit seiner spä-
teren Kundschaft. innungsbäcker, die in den letzten 
Jahren an der frühstückskampagne teilnahmen, 
zeigten in der schule Präsenz und leisteten aktiv ei-
nen beitrag zum Unterricht. 2014 bekamen sie nun 
selbst besuch und luden Kindergartengruppen in 
ihren betrieb ein. Dabei konnten die Kinder das bä-
ckerhandwerk hautnah miterleben und mit eigenen 
händen brötchen backen.

in den Kindereinrichtungen selbst sorgten die be-
gleitenden Arbeitsmaterialien mit vielfältigen, indivi-
duell einsetzbaren inhalten für neuen schwung. eine 
Arbeitsmappe wurde nach neuesten erkenntnissen 

Werbegemeinschaft des  
Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 
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Die Materialien für die Kindereinrichtungen 
stehen auf der Webseite www.fruehstuecks-
baecker.de zum Download bereit. Grundschul-
lehrer und erzieher finden dort übrigens auch viel-
fältiges Arbeitsmaterial für den direkten Download.  

der Pädagogik entwickelt und vorab in Kindergärten 
getestet. Die frühstückskampagne ermutigt päda-
gogische einrichtungen und bäckereien gleicher-
maßen, initiative zu ergreifen und außerschulische 
Lernorte zu nutzen. innungsbäcker, die sich daran 
beteiligen, werden von der Werbegemeinschaft mit 
Werbemitteln unterstützt und profitieren zusätzlich 
von der flächenwirkung der deutschlandweiten  
Gesamtkampagne. 

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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3.2 nachwuchskampagne

schon seit 2008 unterstützt die Nachwuchskampa-
gne „bAcK Dir DeiNe ZUKUNft“ die handwerks-
bäcker bei der suche nach qualifiziertem Lehrlings-
Nachwuchs. Die Kampagne des Zentralverbandes 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. und der Wer-
begemeinschaft des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. ist als ganzheitliches instrument konzipiert. sie 
vereint klassische Pr-Maßnahmen mit Online-Mar-
keting und Werbung und ist insbesondere auf den 
relevanten social-Media-Plattformen wie facebook 
aktiv. Dort ist die fanseite der Kampagne die erfolg-
reichste social-Media-initiative unter mehr als 800 
deutschen Verbänden. im berichtszeitraum über-
schritt sie sogar die schwelle von 100.000 fans auf 
facebook. 

Das fundament der Nachwuchskampagne, die 
Plattform www.back-dir-deine-zukunft.de bietet 
den Jugendlichen neben einer Ausbildungsplatzbör-
se und umfangreichen informationen auch tests, 
erfahrungsberichte und tipps zum Auslandsauf-
enthalt. „Der relaunch im Jahr 2011 war ein voller 

erfolg. Die seite ist nicht nur beliebt bei den jugend-
lichen besuchern, mit durchschnittlich 2,30 Minu-
ten pro Aufruf halten sie sich auch vergleichsweise 
lange dort auf – ein sicheres indiz für das interesse 
an den inhalten. 

Auch der Youtube-Kanal des bäckerhandwerks 
mit unterhaltsamen clips zu den berufsbildern 
bäcker/-in und bäckereifachverkäufer/-in trägt 
zum erfolg bei. besonders beliebt bei der jugend-
lichen Zielgruppe ist der remix der bäckerhymne 
des berliner hip-hoppers Kid Millenium, der in nur 
sechs Monaten bereits über 70.000 Aufrufe und 
zahlreiche positive Kommentare sammeln konnte. 
in die gleiche Kerbe schlägt der neueste song der 
Jungrapper izzwo, MPhänomen & David „Lass uns 
bäcker werden, weil bäcker alles gebacken krie-
gen“. sieht man sich auf der Plattform genauer 
um, bildet sich schon jetzt ein neues subgenre des 
bäcker-raps heraus. 

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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GOLD FüR DIE „hELDEN DER NAcht - 
REttER DES mORGENS“ BEIm GRAND 
PRIX VIctORIA 

Am 15. Mai 2014 wurde der imagefilm des Deut-
schen bäckerhandwerks bei den 26. internationa-
len Wirtschaftsfilmtagen in Wien mit der goldenen  
„Victoria“ ausgezeichnet. Die bäckerhymne behaup-
tete sich damit eindrucksvoll gegen 327 eingereich-
te Wirtschaftsfilme. Nach dem Vorentscheid wurde 
sie mit 63 weiteren beiträgen für die shortlist no-
miniert und als einer der besten Wirtschaftsfilme 
2014 in der Kategorie „corporate Video, imagefilm“ 
prämiert. Der größte Wettbewerb für deutschspra-
chige Wirtschaftsfilme bewertet klassische image- 
und Marketingfilme, beiträge zur Aus-, Weiter-  
und berufsbildung, tourismusfilme, tV-Wirtschafts- 
dokumentationen, Umweltfilme und Virals.

NAchWUchSKAmPAGNE 2014: 
AUSBILDUNG BEIm mEIStERBäcKER 
Im FOKUS

Mit dem neuen Kampagnenmotto Meisterbäcker 
– Wir bilden aus! startete die Nachwuchskampag-
ne 2014 erfolgreich in die dritte runde. Während in 
den letzten Jahren der Kampagnenfokus zuerst auf 
den schüler/-innen der Klassen sieben bis zehn der 
haupt-, real- und Gesamtschulen lag und danach 
um die sekundarstufe ii erweitert wurde, war 2014 
die breite Öffentlichkeit angesprochen. 

seit Januar 2014 können die innungsbäckereien  
ihren betrieb mit einem exklusiven siegel des  

Zentralverbandes des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. als Ausbildungsbetrieb kennzeichnen. Das sie-
gel, das als Aufkleber erhältlich ist, hat eine eindeu-
tige botschaft: Meisterbäcker – Wir bilden aus!

Die einführung des siegels wird durch ein umfang-
reiches Werbemittelangebot aus faltenbeuteln,  
flyern und Plakaten ergänzt. Zum start der 
Ausbildungsinitiative versandte der Zentral-
verband kostenlos Mustermappen an alle Mit-
glieder, die neben den informationen zur 
Kampagne, das Werbemittelbestellfax, den Meister-
bäcker-Aufkleber und den aktuellen Werbemittelka-
talog enthalten. Über www.baeckerhandwerk.de  
können die Werbemittel des Kampagnenpaketes 
und viele andere Werbemittel bestellt werden.

DIE FÖRDERERRUNDE DER 
NAchWUchSKAmPAGNE

Die Zeit, in der industrie- und handwerksbetriebe 
unter zahlreichen bewerbern um Ausbildungsplätze 
wählen konnten, ist seit Jahren vorbei. stattdessen 
verschärft sich der Kampf um die besten Nach-
wuchskräfte von Jahr zu Jahr, angefacht durch den 
demografischen Wandel, den trend zu Abitur und 
studium und andere faktoren. Damit das bäcker-
handwerk beim Kampf um die besten Köpfe vorne 
dabei bleibt und seinen bedarf an qualifizierten 
Lehrlingen auch künftig decken kann, betreibt die 
Werbegemeinschaft des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. seit Jahren eine zielgruppengerechte 
Nachwuchskampagne. seit 2011 ist die förderrun-
de der Zulieferindustrie dabei ein aktiver Partner. 

im berichtszeitraum trafen sich der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. und der Kreis 
der förderer, um strategien für die Zusammenar-
beit in der Nachwuchsförderung zu besprechen.

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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im Gespräch waren sich Wolfgang Mayer von 
backaldrin, stephan schwind von ireKs und susan-
ne steinfort-Klass von der Martin braun-Gruppe,  
Vizepräsident des Zentralverbandes Wolfgang 
schäfer, hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
und die Leiterin der Werbegemeinschaft, susanne 
fauck, einig, dass es neben der engen Zusammen-
arbeit immer neuer ideen und strategien bedarf, 
um Jugendliche langfristig für die Ausbildung im bä-
ckerhandwerk zu begeistern. Neue Mitglieder in der 
förderrunde sind jederzeit herzlich willkommen.

3.3 Imagekampagne

Die Werbegemeinschaft des Deutschen bäcker-
handwerks e. V. unterstützt die innungsbäcker mit 
professionellen Marketinginstrumenten, um für die 
eigene bäckerei und das bäckerhandwerk insgesamt 
zu werben. im Mitgliederbereich der homepage 
steht ihnen eine bilddatenbank mit kostenlosem 
bildmaterial zur Verfügung und der neu aufgelegte, 
kostenlose Werbemittelkatalog gibt einen schnellen 
und einfachen Überblick über das breite Angebot 
von Kundengeschenken über informationsmaterial 
rund um das bäckerhandwerk bis hin zum mobilen 
Messestand. im berichtszeitraum wurde außerdem 
das Angebot für stellenanzeigen deutlich erweitert, 
perfekt inszenierte imagefilme oder Musikvideos 
auf Youtube sorgen für Aufmerksamkeit und die 
brot-test-App wurde komplett überarbeitet. 

NEUAUFLAGE DER BROt-tESt-APP

Die 2012 erstmals veröffentlichte brot-test-App 
führt potenzielle Kunden auf dem schnellsten Weg 
zur nächsten bäckerei mit ausgezeichneten back-
waren. Dazu nutzt sie Daten des instituts für Qua-
litätssicherung von backwaren, das jährlich rund 
20.000 Produkte aus ca. 4.500 handwerksbäcke-
reien in ganz Deutschland prüft. 

Mit der brot-test-App können die empfehlungen 
des iQback jederzeit überall abgerufen werden. Der 
Navigator für handwerksbäckereien ortet ausge-
zeichnete betriebe in der Umgebung und zeigt sie 
auf einer Karte an. Die preisgekrönte App funktio-
niert für iOs und Android und kann auf der seite 
www.brot-test.de/brot-test-app.html herunterge-
laden werden.

im berichtszeitraum wurden die funktionen des 
digitalen bäckerfinders erweitert. Die Neuauflage 
der App, die seit Mai 2014 verfügbar ist, bietet eine 
schnellere und tägliche Aktualisierung der Daten. 
Geringere Wartezeiten optimieren die benutzer-
freundlichkeit. Das moderne Design mit übersicht-
licherer Gestaltung und zusätzlichen funktionen 
vereinfacht die Orientierung und bietet alle informa-
tionen auf einen blick.

NEUE WERBEmIttEL UND DER 
WERBEmIttELKAtALOG ALS PRINtmEDIUm

Ob spielhefte für die Kleinen, flyer und Plakate, die 
Jugendliche ansprechen, oder Material, um sonder-
aktionen im eigenen betrieb und besondere Anlässe 
wie den tag des Deutschen brotes zu bewerben – 
die Werbegemeinschaft bietet innungsbäckern eine 
fülle an Werbemitteln für nahezu jeden Zweck, die 
im berichtszeitraum erneut erweitert wurde. Der 
kostenlose Werbemittelkatalog zeigt sie nun alle 
auf einen blick und bietet so einen schnellen und 
lückenlosen Überblick über das breite Angebot. Der 
Katalog steht unter www.baeckerhandwerk.de/
mitgliederservice/werbemittelbestellung zum 
Download bereit.

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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Viele der Werbemittel lassen sich mit dem eigenem 
Logo, der Anschrift des betriebes, den farben wie 
auch der eigenen headline personalisieren. Nach 
der Umsetzung aller Wünsche durch die Grafikde-
signer der Werbegemeinschaft, werden die druck-
frischen Werbematerialien in den betrieb geliefert.

ERWEItERUNG DES BILDBEStANDES  
DER BILDDAtENBANK

Die bilddatenbank im Mitgliederbereich der 
homepage des Zentralverbandes umfasst mitt-
lerweile 1.446 professionelle Motive, von denen 
zahlreiche neu zu entdecken sind. Zum beispiel 
wurden backwaren im rahmen eines fototer-
mins im Grünen sommerlich frisch in szene ge-
setzt. beim Download besteht die Wahl zwischen 
webtauglichen bildern im JPeG-format sowie 
hochaufgelösten fotos für den Druck im tiff- 
format. Zu finden sind die fotomotive unter  
www.baeckerhandwerk.de/mitgliederservice/
bilddatenbank. Die Verwendung für innungsmit-
glieder ist natürlich kostenlos. 

DAS BäcKERhANDWERK IN BILD UND tON

Der Youtube-Kanal des bäckerhandwerks stieß im 
berichtszeitraum mit zahlreichen neuen beiträgen 
auf große resonanz bei den besuchern. besonders 

hervorzuheben ist der film, der die bewerbung 
der Deutschen brotkultur als immaterielles Kul-
turerbe bei der UNescO unterstützt. in sechs Mi-
nuten vermittelt der imagefilm in emotionalen bil-
dern die einzigartigkeit der deutschen brotvielfalt.  
www.youtube.com/user/Baeckerhandwerk

StELLENBÖRSE: KOOPERAtION mIt DER 
ARBEItSAGENtUR

ende des vergangenen Jahres hat die Werbegemein-
schaft ihre stellenbörse überarbeitet und dabei 
deutlich erweitert. Zu den zahlreichen Auswahlmög-
lichkeiten für stellensuchende gehört nun auch eine 
komfortable Umkreissuche mit Postleitzahl. Neben 
Auszubildenden können nun auch mit der stellenbör-
se Verkäufer/-innen, bäcker/-innen oder filialleiter/-
innen gesucht werden. bei der wichtigsten Neuerung 
dürfte es sich jedoch um die Kooperation mit der 
bundesagentur für Arbeit handeln, die ab sofort stel-
lengesuche auf ihrer homepage www.jobboerse. 
arbeitsagentur.de veröffentlicht. bäcker, die dies 
wünschen, müssen sich unter www.baeckerhand-
werk.de einloggen und aktiv zustimmen. Das sys-
tem funktioniert übrigens auch umgekehrt: bäcker, 
die eine offene stelle bei der Agentur für Arbeit ein-
getragen haben, können diese durch einen einfachen 
Klick im stellenangebot ebenfalls in die Lehrstellen-
börse bAcK Dir DeiNe ZUKUNft einspeisen.

3.4 Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit

Mit wirkungsvoll eingesetzten instrumenten der 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, berät und ko-

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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ordiniert die Werbegemeinschaft des Deutschen 
bäckerhandwerks e. V. die Kommunikation des 
Dachverbandes nach innen und nach außen. im 
Pressebereich des internetauftritts stellt sie inte-
ressierten Journalisten aktuelle Meldungen, einen 
umfangreichen Presseservice und zahlreiche Pub-
likationen zur Verfügung. Außerdem kann man sich 
hier über kommende und bereits stattgefundene 
Veranstaltungen informieren.

KAmINGESPRächE „BROt & mEDIEN“

im berichtszeitraum startete der Zentralverband 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. seine neue 
Kamingesprächsreihe Brot & Medien, um den schö-
nen brauch des journalistischen Kamingesprächs 
zu kultivieren. für die Auftaktveranstaltung am  
29. Oktober 2013 in berlin war die renommierte 
food-trendforscherin hanni rützler aus Wien ge-
laden, die vor ausgewählten Medienvertretern ihr 
jüngstes Werk, den Food-Report vorstellte. Darin 
benennt sie die Zukunftstrends in der food-bran-

che, wie das Phänomen der sogenannten flexi-
tarier, Menschen, die sich vorwiegend aber nicht 
ausschließlich vegetarisch ernähren, oder das 
wachsende interesse an urban gardening in Groß-
städten. hanni rützler hatte erst im frühjahr des 
Jahres in Kooperation mit backaldrin den großen 
brotreport vorgestellt und dabei die Potenziale des 
bäckerhandwerks unter die Lupe genommen.

tAG DES DEUtSchEN BROtES

Am 5. Mai 2014 würdigte das deutsche bäckerhand-
werk die heimische brotvielfalt zum zweiten Mal 
mit dem Tag des Deutschen Brotes. Auch diesmal 
waren wieder rund 300 Verbands- und innungsmit-
glieder sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Medien beim festakt in berlin anwesend. Zum bot-
schafter des Deutschen brotes 2014 wurde fern-
sehkoch tim Mälzer ernannt, der damit die Nachfol-
ge von Wirtschaftsminister a. D. Michael Glos und 
schauspieler simon Gosejohann antrat.

werBegeMeInschaft Des DeUtschen BäckerhanDwerks e. V. 
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    deuTschen BroTes
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mehr Infos unter: 
www.baeckerhandwerk.de

Genießen Sie die einzigartige Vielfalt der deutschen Brotkultur,  
die mit ihren regionalen Spezialitäten weltweit einmalig ist.  
Brot vom Bäckermeister – so schmeckt heimat!
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Plakat und Pokal zum 2. Tag  
des Deutschen Brotes

Botschafter des Deutschen 
Brotes 2014, Tim Mälzer  

zusammen mit dem Präsidenten 
des Zentralverbandes des 

Deutschen Bäckerhandwerks 
e. V., Peter Becker
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Die Akademie Deutsches bäckerhandwerk Wein-
heim e. V. ist die bundesakademie des bäckerhand-
werks. Gemeinsam mit den sieben Landesakademi-
en in hannover, berlin, Dresden, Olpe, Karlsruhe, 
stuttgart und Lochham sowie den beratungs- und 
bildungsangeboten der 16 Landesinnungsverbände 
und des Zentralverbandes des Deutschen bäcker-
handwerks e. V. bildet sie den ADb-Verbund. in 
Weinheim finden keine überbetrieblichen Lehrlings-
unterweisungen (ÜLU) statt. Die Leistungen kon-
zentrieren sich auf die Weiterbildung von fach- und 
führungskräften des bäckerhandwerks. Außerdem 
ist die bundesakademie in Weinheim Ansprechpart-
ner für Anfragen rund um das erlernen der deut-
schen backkunst aus dem Ausland.

FORtBILDUNGS-AKZENtE IN WEINhEIm

im berichtszeitraum waren die Angebote der bun-
desakademie Weinheim einmal mehr gut gebucht. 
Zahlreiche fachpraktische seminare behandelten 
themen der bäckerei- und Konditoreiproduktion 
wie brotkompetenz, bäckergastronomie, rührku-
chen, füllungen oder trend-torten. sehr gefragt 
waren auch die Veranstaltungen zu lebensmittel-
rechtlichen themen, hygienemanagement oder 
die spezialfortbildungen für teigmacher und Ofen-
führer. Die schwerpunkte der Verkaufsseminare la-
gen auf Warenpräsentation, snackkompetenz, Ver-
kaufstechniken, Kaffee-Kompetenz und Nutzung 
des Ladenbackofens. 

für führungskräfte standen seminare zu ganz-
heitlicher führung, Zeitmanagement, control-
ling und Zukunftsstrategien auf dem Programm. 
trendthemen wie das internet als Vertriebschance, 
food-fotografie und social Media sowie spezial-
seminare für bestimmte teilnehmergruppen wie 
Obermeister und ehrenamtsträger rundeten das 
Angebot ab. erstmals wurden trendtouren nach 
hamburg und Dresden angeboten, um den blick 
in die dortigen topbetriebe zu ermöglichen. Wei-
tere höhepunkte des berichtsjahres waren die 
zum dritten Mal stattfindende und stark besuchte  
Ausbildungstagung Ausbildung 2013: Wirklichkeit 

Akademie Deutsches 
Bäckerhandwerk Weinheim e. V.

KapItel 4
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kulation und Marketingkonzept. Die ergebnisse 
reichten vom borussia-fanbrot über ein Kräuter-
brot mit Lorbeermehl bis zum pfiffigen, mit curry 
gelb gefärbten castor-Aktionsbrot mit dem Namen 
„Marie curry“. Die abschließende Präsentation in 
Weinheim überzeugte auch die studiengangsleite-
rin Prof. Dr. Annette Grinôt.

INtERNAtIONAL BAKING AcADEmy

Als zentrale bildungseinrichtung aller Landesin-
nungsverbände und des Zentralverbandes kommt 
der bundesakademie Weinheim eine besondere be-
deutung bei der Pflege von internationalen Kontak-
ten zu, dem durch entsprechende Angebote begeg-
net wird. so besuchten im Jahr 2013 teilnehmer aus 
27 verschiedenen Nationen die Akademie, darunter 
Gruppen von Partnerschulen aus Japan und russ-
land. Der fünfwöchige Kurs international baking 
Academy in englischer sprache wurde von 44 bä-
ckerinnen und bäckern aus aller Welt belegt. ein 
besonderes highlight war auch der besuch und das 
seminar für die zweitälteste Londoner bäckergilde 

– Wandel – Wege für das ADb-Kompetenzzentrum 
süd-West und die jährliche informationsveranstal-
tung Lebensmittelrecht & Praxis in Kooperation 
mit dem Zentralverband.

ZUSAmmENARBEIt mIt DER DUALEN hOch-
SchULE BADEN-WüRttEmBERG (DhBW)

im Jahr 2013 erhielten bernd Kütscher und Andre-
as houben von der bundesakademie Lehraufträge 
der Dualen hochschule baden-Württemberg für 
den studiengang foodmanagement. Die beiden 
experten unterrichteten studenten aus der gesam-
ten Lebensmittelwirtschaft (darunter Groß- und 
einzelhandel, Gastronomie, fleischbranche, Milch-
branche usw.) am standort bad Mergentheim und 
an der bundesakademie Weinheim. 

studenten des 5. semesters lernten das thema 
„Produktentwicklung“ praxisnah in den räumen 
der Akademie kennen. sie erhielten die Aufgabe, 
mithilfe des Weinheimer teams eine neue, inno-
vative brotspezialität zu entwickeln, inklusive Kal-

akaDeMIe DeUtsches BäckerhanDwerk weInheIM e. V.
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Worshipful Company of Bakers. Das interesse an 
den besonderen deutschen spezialitäten war so 
hoch, dass bereits weitere besuche in Planung sind.

JUBILäUm: 75 JAhRE BUNDESAKADEmIE  
WEINhEIm

im sommer 2013 lud die bundesakademie anläss-
lich ihres 75. Jubiläums Absolventen früherer Jahre 
und Jahrzehnte zu einem großen ehemaligentref-
fen. erfreulich viele davon folgten dem Aufruf. Der 
älteste der runde besuchte vor 58 Jahren den 
Meisterkurs. Nach der begrüßung durch Direktor 
bernd Kütscher und einer hausführung gründete 
sich der Weinheimer Meisterkreis e. V. als ehe-
maligenverein. Das Jubiläum selbst wurde bis in 
die Nacht mit einer Live-band im innenhof der 

Akademie gefeiert. seitdem konnte der Weinhei-
mer Meisterkreis bereits viele weitere Mitglieder 
gewinnen, darunter auch viele, die im Ausland, 
von island bis Australien, leben. Am Jahrestag der 
Gründung im Jahr 1938, am 8. Dezember 2013, fei-
erte die bundesakademie offiziell ihr 75. Jubiläum 
mit 75 ehrengästen. Der festakt würdigte die be-
deutung der Akademie als weltweiter botschafter 
für Weinheim und für das handwerk unseres Lan-
des. Zu den ehrengästen zählten der ehrenpräsident 
des bäckerhandwerks, hans bolten, das komplette 
Präsidium des bäckerhandwerks, Vertreter aller 
Landesverbände, die Professoren des wissenschaft-
lichen beirats der Akademie, die Direktoren der 
bäKO-Zentralen, zahlreiche bildungspartner sowie 
langjährige Wegbegleiter wie der ehemalige schul-
leiter Klaus Köpf.
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WEItERE AUFGABEN

Zu den Aufgaben der bundesakademie, jenseits von 
fortbildungen, gehört die Organisation und Durch-
führung von Wettbewerben für die backbranche. 
Dazu zählt auch die Deutsche Meisterschaft der 
bäckerjugend, die seit über 50 Jahren jährlich an 
der bundesakademie durchgeführt wird. teilnahme-
berechtigt sind die jeweils besten bäckergesell(inn)
en und bäckereifachverkäufer/-innen eines Ab-
schlussjahrgangs, die sich zuvor in regionalen Wett-
bewerben auf Kammer- und bundeslandebene qua-
lifizieren. Die beiden erstplatzierten der Deutschen 
Meisterschaft werden vom Weinheimer team zu-
dem auf die europameisterschaft der bäckerjugend 
vorbereitet. Dort belegten sie 2013 einen hervorra-
genden dritten Platz. Auch die betreuung der bä-
ckernationalmannschaft gehörte zu den Aufgaben.

besonderes Augenmerk verdient auch das Projekt 
des Zentralverbandes, die Deutsche brotkultur in 
die UNescO-Liste des immateriellen Kulturerbes 
der Menschheit aufnehmen zu lassen. hier wirkte 
die bundesakademie Weinheim im berichtszeit-
raum intensiv mit. Die Unterstützung reichte von 
der fachlichen Durchsicht des Deutschen brotre-
gisters mit über 3.000 brotspezialitäten über die 
beteiligung am offiziellen bewerbungsfilm und dem 
Antrag selbst, bis hin zu begleitenden Pressemaß-
nahmen, die in hochwertige berichte mündeten – 
zum beispiel in den ArD tagesthemen.

AKtIVItätEN Im ADB-VERBUND

Der ADb-Verbund umfasst die fortbildungs- und be-
ratungsaktivitäten aller bäckerverbände und deren 
fachschulen. Die Angebote und initiativen der ande-
ren ADb-Partner im berichtszeitraum im Überblick:

An der ADB Berlin-Brandenburg konnte im be-
richtszeitraum berufsbegleitend ein bäckermeis-
tervorbereitungslehrgang in den teilen i–iV und 
ein fortbildungskurs für Verkaufsleiterinnen im 
Nahrungsmittelhandwerk, bereich bäckerei, be-
sucht werden. in den Monaten Juni bis september  

fand ein Vollzeit-bäckermeistervorbereitungslehr-
gang in vier teilen statt. Neben überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisungen in allen drei Lehrjahren 
für bäcker/-innen und fachverkäufer/-innen bot 
die ADb bb spezielle fachpraktische Workshops 
im rahmen der Weiterbildung an und führte zahl-
reiche berufsorientierungsmaßnahmen durch. Die 
fachlehrer waren in verschiedenen handwerksbä-
ckereien als fachberater für diverse themen im 
Außeneinsatz. Der fachliche Austausch mit unter-
schiedlichen Ländern, speziell frankreich, wurde 
intensiviert.

Die Württembergische Bäckerfachschule in stutt-
gart führte im vergangenen Jahr fachseminare in 
den eigenen räumlichkeiten wie auch in betrieben 
durch. teilnehmern des Vollzeitmeisterkurses bot 
sich im Anschluss die Möglichkeit der fortbildung 
zum betriebswirt des handwerks. Darüber hinaus 
standen Kurse zur überbetrieblichen Ausbildung für 
bäcker/-innen und bäckereifachverkäufer/-innen 
im württembergischen Verbandsgebiet auf dem 
Programm. 

Die Akademie verfügt über zwei backstuben, eine 
Konditorei, eine snack-Küche, zwei seminar- und 
Unterrichtsräume sowie ein Verkaufsstudio.

in seinen modern eingerichteten backstuben und 
Lehrräumen führt der Förderring des Hessischen 
Bäckerhandwerks e. V. in Weiterstadt und Kassel 
die gesamte überbetriebliche Lehrlingsunterwei-
sung für hessen durch. hinzu kommen die betriebs-
beratung und die betreuung von erfA-Kreisen. 
Durch beschluss der Mitgliederversammlung wurde 
der Name geändert in Akademie Deutsches bäcker-
handwerk südwest e. V. und das tätigkeitsgebiet 
auf das bundesland rheinland-Pfalz ausgedehnt. im 
Jahr 2013 begann man außerdem mit dem Neubau 
der schulungsräume in Kassel.

Die Zentrale Aufgabenkommission der ADB, de-
ren Geschäftsführung beim biV hessen liegt, über-
mittelte den beteiligten Verbänden im berichts-
zeitraum 5.968 Aufgabensätze für die schriftlichen 
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Abschlussprüfungen im bäckerhandwerk sowie 
3.161 Aufgabensätze für die Zwischenprüfungen. 
Derzeit beteiligen sich die Verbände baden, berlin-
brandenburg, hessen, Niedersachsen, rheinland, 
sachsen-Anhalt, thüringen, Westfalen-Lippe und 
Württemberg an der Zentralen Aufgabenkommissi-
on. im Januar 2013 fand turnusgemäß die sitzung 
der 30 Delegierten zur Abstimmung der Aufgaben 
in Weinheim statt.

Das ADB-Kompetenzzentrum Süd-West, beste-
hend aus den Landesinnungsverbänden hessen, 
baden, Württemberg, südwest und saarland sowie 
der bundesakademie Weinheim führte im Jahr 2013 
– wie jedes Jahr – eine betriebswirtschaftliche ta-
gung durch.

Der Bäcker-Innungs-Verband Südwest veranstal-
tete im berichtszeitraum mehrere seminare zu den 
themen Ausbildung, Verkauf und Motivation, Unter-
nehmensnachfolge sowie Kalkulation. 

Durch beschluss der Mitgliederversammlung trat 
der Verband der Akademie Deutsches Bäcker-
handwerk Südwest e. V. bei, um zukünftig die Aus- 
und Weiterbildung über diesen Verein abzuwickeln.

Der Bäckerinnungsverband Saarland e. V. veran-
staltete im Jahr 2013 neben seminaren zu laktose-
freien backwaren, zur Lebensmittelhygiene (zum 
beispiel auch im bereich schlagsahneherstellung), 
fortbildungen zu den themen „souveräner Umgang 
mit stress und Zeit“ und „Verkaufstechniken“.

Die Akademie des Norddeutschen Bäckerhand-
werks in Hamburg führt neben den überbetrieb-
lichen Unterweisungen verschiedene sonder-
programme für Jugendliche, die Ausbildung zum 
fachpraktiker, Vorbereitungskurse für ungelernte 
Verkäufer und Verkäuferinnen auf die externe Prü-
fung und seit Oktober 2013 die Vorbereitung auf 
die Meisterprüfung teil 1 und teil 2 durch. Neben 
der regulären Ausbildung zum/zur bäcker/-in oder 
fachverkäufer/-in betreut und unterstützt die Aka-
demie derzeit 48 Auszubildende in integrativer oder 

kooperativer Ausbildung auch pädagogisch. Darü-
ber hinaus unterstützt sie die betriebe während der 
Lehrzeit und bei sozialen Problemen mit Auszubil-
denden. Ausbildungsbegleitende hilfen für Auszu-
bildende, Unterstützung bei der Personalentwick-
lung in den betrieben und verschiedene seminare 
runden das Programm ab.

Der Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks 
führte im vergangenen Jahr zahlreiche praxisori-
entierte fachseminare durch. hinzu kamen Ver-
kaufstrainingsseminare bei etlichen bäckereien vor 
Ort. stark nachgefragt wurden auch die testkäufe 
und die filialbewertungen. Außerdem umfasste das 
umfangreiche serviceprogramm drei Großveran-
staltungen für die betriebswirtschaft, die berufsbil-
dung und das Marketing mit fast 200 teilnehmern. 
Von der intensiven und erfolgreichen betreuung  
des Verbandes profitierten auch die insgesamt  
11 erfA-Kreise.

Die ADB-Bäckerfachschule Hannover verfügt 
nach umfangreichen Umbau- und Modernisie-
rungsmaßnahmen über zwei voll ausgestattete 
Lehrwerkstätten mit neuer technik, einen hörsaal 
für theoretischen Unterricht und einen teilbaren 
Multifunktionsraum mit Verkaufsbereich. Ausge-
stattet mit modernster Präsentationstechnik macht 
das Lernen hier nicht nur den schülern spaß. Olaf 
schoppe als neuer schulleiter kann sich dabei auf 
die erfahrung seines stellvertreters Karsten bor-
mann (betriebswirt hwK) und den esprit der beiden 
jüngeren fachlehrer Marcel engelke und Martin 
Walbers (beide Lebensmitteltechniker) verlassen. 
Die schule bietet zurzeit zwei Meistervorberei-
tungskurse an und bildet um die 600 Lehrlinge im 
Jahr aus. Neue Angebote in form von tagessemina-
ren runden das neue Gesamtbild ab.

Die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk  
Sachsen e. V. führte 2013 die überbetriebliche 
Lehr-unterweisung für das erste Lehrjahr in den  
berufen bäcker/-in und fachverkäufer/-in im  
Lebensmittelhandwerk – schwerpunkt bäckerei – 
neu ein. Die frühe heranführung an überbetriebliche  
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Lehrinhalte, vor allem im fachpraktischen bereich, 
bedeutet einen spürbaren Anstieg der Ausbil-
dungsqualität. Neben vielfältigen Weiterbildungs-
angeboten mit den schwerpunkten Verkauf und 
betriebsorganisation standen zahlreiche fachprak-
tische seminare im Mittelpunkt.

Die Erste Deutsche Bäckerfachschule Olpe führ-
te im berichtszeitraum ganzjährig überbetriebliche 
Unterweisungen der bäcker/-innen und bäcke-
reifachverkäufer/-innen und zwei Lehrgänge zur 
Meistervorbereitung durch. hinzu kamen ein Zertifi-
katslehrgang zum/zur filialmanager/-in im bäcker-
handwerk und zwei Vorbereitungskurse auf die „ex-
ternenprüfung“ für fachverkäufer/-innen – besser 
bekannt unter der bezeichnung „schwiegertöchter-
seminare“. Weitere seminare wie „hygiene- und 

Kennzeichnungsworkshop“, „Kremkocher in der 
bäckerei“, „bake & click“, „holzofenbacken“, „su-
per brot durch Aroma- und frischetechnologie“ und 
firmeninterne schulungen „1x1 des Verkaufs (ADb)“ 
fanden großen Zulauf und bekamen sehr positives 
feedback.

Die Badische Bäckerfachschule in Karlsruhe-
Durlach als schulungsstätte des bäckerinnungs-
verbandes baden e. V. setzt einen schwerpunkt auf 
berufsbegleitendes Lernen. in diesem Zusammen-
hang bot sie im berichtszeitraum sowohl praktische 
backseminare als auch betriebswirtschaftliche se-
minare und Verkaufsseminare an. Zahlreiche tagun-
gen zu fachthemen und Vorträge in den innungen  
ergänzten das bildungsangebot. Die teile i und ii 
der Meisterausbildung fanden in Nachmittagskur-
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sen in teilzeit statt. Ab dem schuljahr 2014 wird ein  
Lehrgang für Verkaufsleiter/-innen, gleichfalls in 
teilzeit, angeboten. Wie schon in den vergangenen 
Jahren wurde die Lehrbackstube auch im berichts-
zeitraum weiter modernisiert.

Die Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks 
in Lochham führte im berichtszeitraum Kombikurse 
zur Doppelqualifikation Meister und betriebswirt 
des handwerks, überbetriebliche Unterweisungen, 
fachspezifische seminare, Verkaufskurse und Zer-
tifikatslehrgänge inklusive dazugehöriger Updates 
durch. Zu den themen der Kurzseminare gehörten 
teigmacher, sauerteig, backen mit Urgetreide, Plun-
der und croissants, Kremkocher, snack-coaching 
„cool & hot“ sowie „Mentalitätsorientierte Perso-
nalführung“, ein Verkauf-basisseminar und ein fili-
alleiter-seminar mit dem schwerpunkt Mitarbeiter.

FAZIt

Mit den bildungsleistungen der bundesakademie 
Weinheim und den bildungspartnern im ADb-Ver-
bund ist das deutsche bäckerhandwerk im bereich 
der Aus- und Weiterbildung bestens aufgestellt. Die 
gemeinsame seminardatenbank, die im internet 
unter www.akademie-baeckerhandwerk.de zu 
finden ist, bietet den Unternehmern und Mitarbei-
tern des bäckerhandwerks eine breite, bundesweite 
Übersicht über das gesamte Weiterbildungsange-
bot der ADb.
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Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. ist Mitglied in verschiedenen nationalen 
und internationalen Verbänden. Die wichtigsten da-
von sind:

5.1 national

ZDh/UDh

im Zentralverband des Deutschen handwerks e. V. 
(ZDh) sind die 53 handwerkskammern, 36 Zentral-
fachverbände des handwerks sowie bedeutende 
wirtschaftliche und wissenschaftliche einrichtungen 
des deutschen handwerks vertreten. Der Zusam-
menschluss dient der einheitlichen Willensbildung 
in grundsätzlichen fragen der handwerkspolitik und 
vertritt die interessen des handwerks gegenüber 
bundestag, bundesregierung, der europäischen 
Union und internationalen Organisationen. Der Zen-
tralverband des Deutschen bäckerhandwerks e. V. 
stellt mit Peter becker, thomas Zimmer und Peter 
Dreißig drei Präsidiumsmitglieder.

Die Zentralfachverbände des deutschen hand-
werks bilden außerdem gemeinsam den Unter-
nehmerverband Deutsches handwerk (UDh), der 
die fachlichen, beruflichen, wirtschaftspolitischen,  

sozialpolitischen und kulturellen belange der ihm 
angehörenden Mitgliedsverbände vertritt.

DIE ImAGEKAmPAGNE DES hANDWERKS

seit 2010 wirbt eine bundesweite imagekampagne 
für „Das handwerk. Die Wirtschaftsmacht von ne-
benan.“ sie informiert die Öffentlichkeit und wendet 
sich darüber hinaus gezielt an Jugendliche, die po-
tenziellen handwerksmeister von morgen. 

Dachverbände

KapItel 5
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DAS DEUtSchE LEBENSmIttELhANDWERK

im März 2012 vereinbarten die fachverbände des 
Lebensmittelhandwerks auf der internationalen 
handwerksmesse in München eine engere Zu-
sammenarbeit. Gemeinsames Ziel ist die stärkung 
ihrer bedeutung als wichtige Akteure der Lebens-
mittelkette und ernährungswirtschaft. Mit dem Zu-
sammenschluss unter dem Namen „Das Deutsche 
Lebensmittelhandwerk“ soll den handwerklichen in-
teressen ein größeres Gewicht in Politik und Öffent-
lichkeit verliehen werden, gerade im bereich des 
Verbraucherschutzes und des Lebensmittelrechts. 

Zur Arbeitsgemeinschaft zählen der Zentralver-
band des Deutschen bäckerhandwerks e. V., der 
Deutsche Konditorenbund, der Deutsche fleischer-
Verband, die Privaten brauereien Deutschland, der 
bundesverband der italienischen speiseeisherstel-
ler (UNiteis) und der Verband Deutscher Mühlen. 

sie werden mit Werbespots und Plakaten, unter-
haltsamen internetfilmen, originellen Werbemitteln 
sowie spannenden Wettbewerben und Aktionen 
über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und at-
traktiven berufsbilder informiert. Auch das bäcker- 
und Konditorenhandwerk ist auf zwei Kampagnen-
motiven präsent. Diese lauten: „ich mache nicht 
satt. ich mache selig.“ (Konditoren) und „ich backe 
keine brötchen. ich arbeite am perfekten Morgen.“  
(bäcker). 

bäcker und Konditoren, die die Kampagne für sich 
nutzen wollen, finden den Leitfaden „in fünf schrit-
ten zum Kampagnenmeister“ unter www.zdh.de/
service/imagekampagne-handwerk.html. Das 
Kampagnenmaterial steht unter www.kampagnen-
material.handwerk.de zum Download bereit. 

DachVerBänDe
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Zum sprecher wurde Peter becker, Präsident des 
Zentralverbandes des Deutschen bäckerhand-
werks, gewählt. Der Zusammenschluss hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, insbesondere die themen 
der kleinen und mittelständischen Lebensmittelge-
werke stärker in den fokus zu rücken. Dazu zählen 
nicht nur die anstehenden regelungen zur Allergen-
kennzeichnung von loser Ware oder Auslobungen 
regional hergestellter Lebensmittel, sondern auch 
besonderheiten von steuerlichen oder gebühren-
spezifischen Abgabenregelungen von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU).

BUND FüR LEBENSmIttELREcht UND
LEBENSmIttELKUNDE

Der bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittel-
kunde e. V. (bLL) ist der spitzenverband der deut-
schen Lebensmittelwirtschaft. Zu seinen Mitglie-
dern zählen rund 500 Verbände und Unternehmen 
entlang der gesamten Lebensmittelkette – indust-
rie, handel, handwerk, Landwirtschaft und angren-
zende bereiche – sowie zahlreiche einzelmitglieder. 
in zwei büros in berlin und brüssel arbeiten Juristen 
und Naturwissenschaftler interdisziplinär zusam-
men, um den komplexen fragestellungen rund um 
Lebensmittel kompetent und umfassend zu begeg-
nen. Darüber hinaus verfügt der bLL über zahlreiche 
informationskanäle auf nationaler, europäischer 
und internationaler ebene und steht in ständigem 
aktiven Austausch mit der Politik, mit behörden, 
wissenschaftlichen instituten, Unternehmen und 
Verbänden. ein wissenschaftlicher beirat steht ihm 
als beratendes Gremium zur seite.

Der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. ist mit hauptgeschäftsführer Amin Wer-
ner und rechtsanwalt Daniel schneider in diversen 
fachausschüssen sowie im rechtsausschuss ver-
treten. Zudem ist Vizepräsident Michael Wippler 
Mitglied des bLL-Kuratoriums. Präsident heinz-
Werner süss vom Deutschen fleischerverband ver-
tritt die interessen des Lebensmittelhandwerks im 
Vorstand des bLL.

DachVerBänDe

DIE LEBENSmIttELWIRtSchAFt E. V.

seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich der 
Verein „Die Lebensmittelwirtschaft e. V.“ mit sitz 
in berlin der sachgerechten Darstellung der erzeu-
gung von Lebensmitteln verschrieben und infor-
miert die Verbraucher zu deren handwerklicher und 
industrieller Verarbeitung und Zusammensetzung. 
träger und Gründungsmitglieder des Vereins, in 
dem sich erstmals alle Vertreter der branche von 
der erzeugung bis zum handel zusammengefunden 
haben, sind der Deutsche raiffeisenverband e. V. 
(DrV), der bund für Lebensmittelrecht und Lebens-
mittelkunde (bLL), der bundesverband des Deut-
schen Lebensmittelhandels (bVL), die bundesverei-
nigung der Deutschen Lebensmittelindustrie (bVe), 
der Deutsche bauernverband (DbV), der Deutsche 
raiffeisenverband (DrV), die handelsvereinigung 
für Marktwirtschaft (hfM) und der Unternehmer-
verband Deutsches handwerk (UDh). 

Amin Werner, hauptgeschäftsführer des Zentral-
verbandes des Deutschen bäckerhandwerks e. V., 
vertritt den Zentralverband im Arbeitskreis Kommu-
nikation. Präsident becker vertritt das Lebensmit-
telhandwerk im erweiterten Vorstand.

5.2 International

UIBc (INtERNAtIONALE BäcKER- UND 
KONDItORENVEREINIGUNG)

Die Gründungsurkunde der Uibc – internatio-
nal Union of bakers and confectioners – wurde 
im rahmen des Uib-Kongresses in Granada vom  
13. bis 16. september 2013 von allen anwesenden 
Mitgliedern unterzeichnet. Vorangegangen waren 
entsprechende beschlüsse auf dem Kongress der 
Uib in casablanca im März 2013 und auf dem Kon-
gress der UiPcG in hamburg im Januar 2013. Die 
beiden Vorgängerverbände Uib und UiPcG lösten 
sich zum 1. Januar 2014 auf. 
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Die Uibc, der gemeinsame Weltverband der bäcker 
und Konditoren mit Generalsekretariat in Madrid, 
ist der Zusammenschluss der berufsverbände der 
bäcker und Konditoren von 39 Mitgliedsverbänden 
aus 34 staaten weltweit. Zu ihren Aufgaben gehört 
die Mitgliederberatung, die Vertretung gegenüber 
internationalen behörden und Organisationen und 
die Verteidigung der gemeinsamen kulturellen, wirt-
schaftlichen und sozialen interessen. Außerdem 
stehen fragen zu berufsausbildung, technik, Qua-
lität, Verkauf und steuerwesen im fokus. Die Uibc 
bietet eine informationsplattform und unterstützt 
und veranstaltet berufswettkämpfe für die bäcker-
jugend. Peter becker, Präsident des Zentralverban-
des des Deutschen bäckerhandwerks e. V. ist seit 
2008 auch Uib-Präsident und damit seit der Grün-
dung Uibc-Präsident.

cEBP (EUROPäISchER DAchVERBAND DES 
BäcKER- UND KONDItORENhANDWERKS)

Die confédération européenne des Organisations 
Nationales de la boulangerie et de la Pâtisserie 
(cebP) wurde 1987 in London gegründet. Als spit-
zenverband des europäischen bäckerhandwerks 
repräsentiert sie über 190.000 kleine und mittel-
ständische handwerksbetriebe mit über 1,9 Mio. 
beschäftigten in allen Mitgliedstaaten der eU. Die 

cebP ist gemeinnützig und  vertritt die wirtschaft-
lichen, kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen, 
praktischen und technischen  interessen der natio-
nalen Organisationen des  bäcker- und Konditorge-
werbes gegenüber den  europäischen institutionen, 
dem europäischen Parlament, dem rat und der 
Wirtschaft. in fragen der bildung und Ausbildung 
übt die cebP eine koordinierende  funktion aus.

hIGh-LEVEL-FORUm

Durch beschluss der Kommission vom 19. Dezem-
ber 2012 wurde das Mandat des hochrangigen 
forums für die Verbesserung der funktionsweise 
der Lebensmittelversorgungskette bis zum 31. De-
zember verlängert. Damit konnte es seine Arbeit, 
die es im sommer 2010 aufgenommen hatte, un-
unterbrochen fortsetzen. Das forum wird unter der 
schirmherrschaft von Kommissions-Vize-Präsident 
Antonio tajani (industrie und Unternehmertum) ge-
leitet. beamte aus anderen Generaldirektionen der 
europäischen Kommission werden zu verschiede-
nen themen eingeladen. 

Die Aufgabe des hochrangigen forums ist es, die 
Kommission bei der Gestaltung der industriepoli-
tik im Lebensmittelbereich zu unterstützen. Dabei 
verfolgt es zum einen die Umsetzung der empfeh-

DachVerBänDe

DER VORStAND cEBP

Peter Becker Vizepräsident
Präsident des Zentralverbandes des Deutschen 
Bäckerhandwerks e. V. und Präsident der UIBC
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carsten Wickmann Vorstand
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kers and Confectionaries of Denmark

Amin Werner Generalsekretär
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des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.
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lungen der hochrangigen Gruppe für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie, die durch 
den beschluss 2008/359/eU der Kommission ein-
gesetzt wurde, und zum anderen die Umsetzung 
der initiativen, die die Kommission in ihrer Mittei-
lung „Die funktionsweise der Lebensmittelversor-
gungskette in europa verbessern“ (KOM(2009) 591 
endg.) vorgeschlagen hat. ein Abschlussbericht des 
forums wird für herbst 2014 erwartet. 

Momentan setzt sich das hochrangige forum aus 
21 fachministern der Mitgliedstaaten, zehn Ver-
tretern von Unternehmen der Lebensmittelindust-
rie und des Lebensmittelhandels, sechs Vertretern 
der industrie, acht Nicht-regierungsorganisatio-
nen, einem Vertreter einer europäischen Gewerk-
schaftsorganisation und einem entsandten des 
norwegischen Ministeriums für Landwirtschaft 
und Lebensmittel als beobachter zusammen. Peter 
becker, Präsident des Zentralverbandes des Deut-
schen bäckerhandwerks e. V., repräsentiert in die-
sem Gremium die Union européenne de Ĺ Artisanat 
et des Petites et Moyennes entrerprises (UeAP-
Me). Diese vertritt die interessen des handwerks 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen bei 
den institutionen der europäischen Union, die nach 
schätzungen der europäischen Kommission 95 % al-
ler betriebe ausmachen und denen rund ein Viertel 
aller beschäftigten in der europäischen Union zuzu-
rechnen ist. 

Die Arbeit des hochrangigen forums wird in der so-
genannten sherpa-Gruppe vorbereitet und beglei-
tet, in die jedes Mitglied einen Vertreter entsendet. 
UeAPMe wird durch rechtsanwalt Amin Werner, 
hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes, ver-
treten. Die sherpa-Gruppe trifft sich etwa alle drei 
bis vier Monate – abhängig von den aktuellen the-
men – und bereitet die Diskussionen und Positions-
papiere für das hochrangige forum vor.

einen nicht unerheblichen teil seiner Arbeit widmet 
die hochrangige Gruppe dem thema des redlichen 

Geschäftsverkehrs in der Lebensmittelkette und 
der Verhinderung unlauterer Geschäftspraktiken. 
Das forum tauschte sich über bestehende Prakti-
ken der Mitgliedstaaten und der industrie aus und 
diskutierte weitere schritte. Mittlerweile haben 
rund 90 Unternehmen eine eigene initiative zur 
bekämpfung unlauterer handelspraktiken auf den 
Weg gebracht – die food-supply-chain-initiative. 
Die Mitglieder der initiative unterstellen sich frei-
willig einem regime vorbildlicher handelspraktiken, 
welche von besonderen schlichtungsmechanismen 
in streitfällen flankiert werden. bislang haben sich 
716 Gesellschaften der initiative angeschlossen. 
Derzeit werden rechtlich verbindliche Durchset-
zungsmechanismen kontrovers diskutiert. Der 
Zentralverband des Deutschen handwerks spricht 
sich gegen die einführung solcher verpflichtenden 
Mechanismen aus. Die europäische Kommission 
will noch in diesem Jahr eine einschätzung zu den 
möglichen nächsten schritten in diesem bereich 
abgeben. 

einen weiteren schwerpunkt setzte die europäische 
Kommission im bereich des bürokratieabbaus (re-
gulatory fitness and Performance Programme, re-
fit). ressortübergreifend evaluiert die europäische 
Kommission derzeit die bürokratischen Lasten, die 
sich aus dem bestehenden europäischen regelwerk 
ergeben. im bereich des Lebensmittelrechts wird 
die eU-basis-Verordnung zum allgemeinen Lebens-
mittelrecht Nr. 178/2002 evaluiert. Die Kommissi-
on hat hierzu eine studie in Auftrag gegeben. Der 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks 
e. V. setzt sich für eine besondere beachtung der 
belange von KMU im Lebensmittelbereich ein. Die 
ergebnisse der studie sollen bis 2015 veröffentlicht 
werden. 

DachVerBänDe
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Fühlen, Schmecken, Riechen:  
Was aus unseren Öfen kommt,  
begeistert alle Sinne

echtes handwerk:  
nur vom Meisterbäcker!

Bäckermeister Rene Krause 



•	 Prof. Dr. Thomas Becker tU München 
 Vorsitzender des beirates
•	 Prof. Dr. Meinolf G. Lindhauer 
 Max rubner-institut, Detmold
•	 Prof. Dr. Dr. Friedrich Meuser tU berlin
•	 Prof. Michael Kleinert 
 ZhAW Wädenswil/schweiz
•	 Prof. Dr. Peter Stehle rheinische friedrich- 
 Wilhelms-Universität bonn
•	 Präsident Peter Becker Zentralverband
•	 hauptgeschäftsführer Amin Werner 
 Zentralverband
•	 Direktor Bernd Kütscher 
 bundesakademie Weinheim/iQback
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6.1. Institut für die

Qualitätssicherung von

Backwaren (IQBack)

QUALItätSPRüF- UND BERAtUNGSDIENSt

Das institut für die Qualitätssicherung von backwa-
ren (iQback) ist ein Dienstleister für die deutschen 
bäckerinnungen. es bewertet softwareunterstützt 
brote, Kleingebäcke und feine backwaren wie z. b. 
stollen. Die teilnehmenden innungsmitglieder nut-
zen die Leistungen des iQback als freiwillige selbst-
kontrolle und als werbewirksames Qualitätssiegel. 
Mit „sehr gut“ und „gut“ prämierte backwaren emp-
fiehlt die internetseite des iQback unter www.brot-
test.de sowie die kostenfreie App für smartphones 
(suchbegriff in den App-stores: „brot-test“).

WISSENSchAFtLIchER BEIRAt

Der wissenschaftliche beirat hat die Aufgabe, die 
Arbeit des iQback-institutes fachlich zu begleiten 

und weiterzuentwickeln. er verantwortet auch die 
Qualität der Prüfergebnisse, die durch die Unter-
schrift des beiratsvorsitzenden auf jedem Zertifikat 
bestätigt wird.

Dem wissenschaftlichen Beirat gehören an:

im Jahr 2013 hat der wissenschaftliche beirat drei-
mal getagt.

Weitere Organisationen  des  
Bäckerhandwerks

KapItel 6

weItere organIsatIonen



Brot-Prüfungen 2013

gesamt Goldauszeichnung sehr gut gut befriedigend nicht prämiert

13.389 477 6.356 5.302 1.559 172

100,00 % 3,5 % 47,00 % 40% 12,00 % 1,00 %

Brötchen-Prüfungen 2013

gesamt Goldauszeichnung sehr gut gut befriedigend nicht prämiert

4.108 132 2.180 1.587 318 23

100,00 % 3,2 % 53,00 % 39,00 % 8,00 % 1,00 %

Stollen-Prüfungen 2013

gesamt Goldauszeichnung sehr gut gut befriedigend nicht prämiert

2.818 101 1.362 1.156 275 25

100,00 % 3,6 % 48,00 % 41,00 % 10,00 % 1,00 %

•	 form und Aussehen
•	 Oberflächen- und Krusteneigenschaften
•	 Lockerung und Krumenbild
•	 struktur und elastizität
•	 Geruch
•	 Geschmack und Aroma
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ERGEBNISSE 2013

immer mehr bäckereien nutzen die innungsbrot-
prüfung, um die Qualität ihrer backwaren für einen 
geringen Kostenbeitrag professionell bewerten zu 
lassen. Drei hauptberufliche Qualitätsprüfer und 
zahlreiche nebenberufliche sachverständige be-
gutachteten für das iQback-institut im Jahr 2013 
über 20.000 Produkte. Weil sich oft nur die besten 
bäckereien mit ihren hochwertigsten Produkten an 
den freiwilligen iQback-Qualitätsprüfungen ihrer 
bäckerinnung beteiligen, waren die ergebnisse auch 
im Jahr 2013 außerordentlich positiv.

ÖFFENtLIchKEItSARBEIt

für innungsbäcker bietet die teilnahme an der 
Qualitätsprüfung einen echten Mehrwert. Mehr 
als 70 % aller Qualitätsprüfungen 2013 fanden im 
öffentlichen raum statt, zum beispiel in einkaufs-
zentren, banken oder auf Marktplätzen. 

PRüFKRItERIEN

bei ihren anonymen tests bewerten die sachver-
ständigen des iQback sechs Kriterien:

eine speziell für das iQback entwickelte Prüfsoft-
ware ermittelt zudem sofort Vorschläge zur weite-
ren Verbesserung der Produktqualität. ergibt die 
Qualitätsprüfung mindestens 90 von 100 Punkten, 
so wird das Produkt mit „gut“ ausgezeichnet, bei 
100 Punkten mit „sehr gut“. schafft ein Produkt 
drei oder mehr Jahre in folge ein „sehr gut“, erhält 
es die begehrte Goldauszeichnung für langjährig 
höchste Qualität.

weItere organIsatIonen
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fast immer berichten die regionalen Medien und 
leisten dadurch kostenlos wertvolle Öffentlich-
keitsarbeit für die betriebe. interessierte Leser 
oder hörer konnten die ergebnisse auf der inter-
netseite www.brot-test.de einsehen und nachle-
sen, was den positiven effekt der Prüfung für die 
teilnehmer zusätzlich verstärkt.

Auf der brot-test-seite finden die Verbraucher au-
ßerdem den bäckerei-finder, der ihnen die suche 
nach geprüftem brot erleichtert. ihn gibt es seit Ap-
ril 2013 auch als kostenfreie App für smartphones. 
Die App wurde im Mai 2014 aufgrund großer Daten-
mengen und entsprechend langer Ladezeiten noch-
mals komplett neu programmiert. Die neue App ist 
deutlich schneller und leistungsfähiger. selbst über-
regionale Medien berichteten regelmäßig über das 
iQback und den bäckerei-finder. Weil das prämier-

te brot auch in filialen zu finden ist, lohnt es sich für 
die ausgezeichneten bäckereien, auch deren Adres-
sen einzugeben.

in bayern, rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
erhalten die besten betriebe zudem einen ehren-
preis ihrer Landesregierung. Weitere bundesländer 
beabsichtigen nachzuziehen. Grundvoraussetzung 
für diese Auszeichnungen ist die konstante teilnah-
me an den iQback-Prüfungen, die dadurch für die 
betriebe noch einmal an Attraktivität gewinnt.

Detaillierte informationen finden sie auf der inter-
netseite www.brot-test.de

weItere organIsatIonen
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6.2 Zusatzversorgungs-

kasse für die Beschäftigten

des Deutschen

Bäckerhandwerks VVag

im Jahr 2002 verständigten sich die tarifvertrags-
parteien Zentralverband des Deutschen bäcker-
handwerks e. V. und Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) auf die einrichtung einer 
veränderten betrieblichen Altersvorsorge im bä-
ckerhandwerk anstelle der seit 1970 bestehenden 
Zusatzversorgungskasse (ZVK). Auslöser dafür 
war das neu in Kraft getretene Altersvermögens-
gesetz. seit dem 1. Januar 2003 sind die betriebe 
des deutschen bäckerhandwerks von ihrer bis da-
hin bestehenden beitragspflicht an die ZVK befreit. 
Die Zusatzversorgungskasse befindet sich seit 
dem 1. Januar 2003 in Abwicklung, steht aber in 
der gesetzlichen Verpflichtung, alle bis zu diesem 
Zeitpunkt erworbenen unverfallbaren Anwartschaf-
ten zu bedienen. Die dafür notwendigen Voraus-
setzungen sind in der von der bundesanstalt für 
finanzdienstleistungsaufsicht (bafin) genehmigten 
satzung sowie den gleichfalls genehmigten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen (AVb) geregelt.

BEStANDSENtWIcKLUNG

im Januar 2013 hatten 18.061 Personen rentenan-
sprüche an die ZVK, zu denen im Laufe des Jahres 
366 hinzukamen, während 840 verstarben oder durch 
änderungen der rechtsgrundlage wegfielen. Von der 
durch die Mitgliederversammlung am 18. Mai 2011 
beschlossenen änderung des § 1 Abs. 3 AVb, nach 
der beihilfen zur Altersrente bis zu einer höhe von 
15,00 € monatlich abgefunden werden können, ha-
ben 2013 142 rentenempfänger Gebrauch gemacht.

Die Zahl der rentner am 31. Dezember 2013 belief 
sich auf 17.587, davon 11.927 frauen und 5.660 
Männer. 17.064 rentner waren empfänger von Al-

tersruhegeld, 523 bezogen eine rente wegen voller 
erwerbsminderung. insgesamt wurden im Jahre 2013 
rentenzahlungen in höhe von 6.581.442,72 € geleis-
tet. Der für die Abfindungsleistung benötigte betrag 
belief sich auf 193.311,93 €.

mItGLIEDERVERSAmmLUNG 2014

Am 27. Mai 2014 fand in bonn die Mitgliederver-
sammlung der ZVK statt. Der von der Vrt ADVisA 
revisions- und treuhandgesellschaft AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Jahresab-
schluss mit bilanz zum 31. Dezember 2013 sowie 
die Gewinn- und  Verlustrechnung für die Zeit vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 lag der Mit-
gliederversammlung zum beschluss vor und wurde 
einstimmig genehmigt.

Außerdem wurde beschlossen, die in § 1 (Leis-
tungsgewährung) Nr. 5, letzter Absatz festgehalte-
ne Absenkung für die ab dem 1. Januar 2004 einge-
tretenen Versicherungsfälle für die Jahre 2015 und 
2016 um jährlich 2,9 % auszusetzen.

ferner fand eine ergänzungswahl zum Aufsichtsrat 
statt. burkhard siebert wurde für Michaela rosen-
berger in den Aufsichtsrat gewählt. Vorsitzender 
der Mitgliederversammlung ist ab sofort Michael 
Wippler, stellvertretende Vorsitzende Michaela ro-
senberger. heribert Kamm und claus-harald Güster 
sind künftig alternierende Aufsichtsratsvorsitzende.

SchLUSSBEmERKUNGEN

Das aktuelle Niedrigzinsumfeld belastet die er-
tragslage der Kasse, die ihre einnahmen nahezu 
ausschließlich aus Kapitalerträgen erzielt. eine 
bestandsgefährdende beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit besteht jedoch nicht, da die Kasse 
eine solide Liquiditätsausstattung und eine belast-
bare solvabilität aufweist und über ein ausreichen-
des risikodeckungspotenzial verfügt. Durch eine 
Absenkung des rechnungszinses von 3,1 % auf 3 % 
zum 31. Dezember 2013 trug man vorsorglich einer 
weiter anhaltenden Niedrigzinsphase sowie der An-
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regung der bafin rechnung. Zur weiteren stärkung 
der Leistungsfähigkeit der Kasse erfolgte ein Wech-
sel der biometrischen rechnungsgrundlagen. Dabei 
wurde von der bisher angewendeten Periodenster-
betafel auf die Generationensterbetafel umgestellt. 
Durch die jährliche berücksichtigung eines sterbe-
trends bei der Generationensterbetafel erhöht sich 
die sicherheit der bewertung. 

2013 entschied sich die ZVK für eine strategische 
Neuausrichtung, bei der statt drei nunmehr fünf 
spezialfonds die Kapitalanlagen betreuen. Dadurch 
ließen sich die mit dem Kapitalmanagement in Zu-
sammenhang stehenden risiken minimieren. 

Nach den Prognosen für die Weltwirtschaft, den  
eUrO-raum und für Deutschland sowie der 2013 
vorgenommenen Maßnahmen zur stärkung der Kas-
se rechnet die ZVK auch für 2014 mit einem ertrag 
aus Kapitalanlagen oberhalb des rechnungszinses.

6.3 förderungswerk für

die Beschäftigten des

Deutschen Bäckerhand-

werks e. V.

Das förderungswerk für die beschäftigten des 
Deutschen bäckerhandwerks e. V. wurde 1970 mit 
Zustimmung der damaligen Landesinnungsverbän-
de gegründet. Kerngedanke dabei war, sich bei der 
heranbildung qualifizierter Mitarbeiter und kompe-
tenten Unternehmernachwuchses nicht allein auf 
staatliche institutionen verlassen zu wollen. Diese 
sichtweise setzte sich nach der Wende auch in 
den neuen bundesländern durch, obwohl die wirt-
schaftliche situation dort auch heute noch in vielen 
bereichen angespannter ist, als im alten bundesge-
biet. Auch fällt der von den Landesinnungsverbän-
den geforderte beitrag zum förderungswerk von  
1,1 Promille der gesamten Lohnsumme eines be-

triebes dort stärker ins Gewicht. seit dem 1. Januar 
2003 ist das förderungswerk für die beschäftigten 
des Deutschen bäckerhandwerks in ganz Deutsch-
land tätig.

Neben seinem zentralen Aufgabenbereich, der er-
haltung der bäckerhandwerkseigenen fachschu-
len, unterstützt das förderungswerk zahlreiche 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere 
im bereich der überbetrieblichen Ausbildung, und 
stellt den Landesinnungsverbänden entsprechende 
Mittel zur Verfügung. Über die Aufteilung der einge-
gangenen beitragsleistungen entscheidet die jährli-
che Mitgliederversammlung. 

in einer Zeit, in der die Meisterprüfung als Nach-
weis zur führungsberechtigung eines selbstständi-
gen handwerksbetriebes infrage gestellt wird, ist 
es besonders wichtig, dass das handwerk seine ho-
hen standards aufrechterhält und weiter ausbaut. 
Der immer härtere Wettbewerb durch billig- und 
tiefkühlangebote sowie von einzelhandelsketten 
betriebene filialbäckereien zwingt das bäcker-
handwerk dazu, sich auf seine Kernkompetenzen 
zu besinnen: stärkung des Qualitätsbewusstseins, 
solide Qualifikation der Mitarbeiter und förderung 
des fortbestands der betriebe. sowohl die Landes-
fachschulen als auch die Akademie Deutsches bä-
ckerhandwerk Weinheim bieten dabei weit über die 
Vorbereitung zur Meisterprüfung hinausgehende 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, die den 
jeweiligen Programmbroschüren zu entnehmen und 
auch im internet abzurufen sind.

Der für die Arbeit des förderungswerkes maßgebli-
che tarifvertrag ist vom zuständigen bundesminis-
ter für Wirtschaft und Arbeit mit ausdrücklicher An-
erkennung der wichtigen förderungsarbeit für die 
Aus- und Weiterbildung im bäckerhandwerk für all-
gemeinverbindlich erklärt worden. Dies hat zur fol-
ge, dass alle betriebe des deutschen bäckerhand-
werks – völlig unabhängig von ihrer Mitgliedschaft 
in einer innung oder einem Verband – zur beitrags-
leistung herangezogen werden. Dadurch wird die 
Wettbewerbsverzerrung durch einseitige belastung 
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der innungsbetriebe vermieden. Damit die Gelder in 
voller höhe den Zielsetzungen zugutekommen, ver-
zichtet das förderungswerk auf einen aufwendigen 
Verwaltungsapparat. 

Die Geschäftsführung nimmt in Personalunion  
der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. wahr.

mItGLIEDERVERSAmmLUNG 2014

Die Mitgliederversammlung des förderungswerkes 
fand am 27. Mai 2014 in bonn statt. Laut bericht 
der Geschäftsführung beliefen sich die beitragsein-
nahmen im Jahr 2013 auf insgesamt 4.712.475,60 €. 
hinzu kamen Zinseinnahmen in höhe von 
30.853,52 €. Nach Abzug der Verwaltungskosten-
pauschale in höhe von 329.873,29 € und Aufwen-
dungen für beitragsverfolgung von 41.785,01 € 
konnte die betriebsmittelreserve um 98.692,37 € 
auf 416.603,08 € aufgestockt werden. Unter be-
rücksichtigung der einnahmen und Ausgaben stand 
ein betrag von 4.371.670,82 € zur Ausschüttung zur 
Verfügung. 

Auf beschluss der Mitgliederversammlung wurden 
davon 467.768,78 € für bildungsmaßnahmen an 
den Verein bildung und beruf e. V. hamburg sowie 
3.903.902,04 € an die Akademie Deutsches bäcker-
handwerk Weinheim und die Landesinnungsver-
bände ausgeschüttet. Das förderungswerk leistete 
damit auch 2014 wieder einen wesentlichen beitrag 
zur finanzierung der bildungsmaßnahmen im bä-
ckerhandwerk. im rahmen einer satzungsänderung 
wurde die Zahl der Vorstandsmitglieder gemäß § 
11 von sechs auf acht erhöht, von denen vier Ar-
beitgebervertreter und vier Arbeitnehmervertreter 
sein müssen. bei den Neuwahlen zum Vorstand 
wurden arbeitgeberseitig Wolfgang schäfer, roland  
schaefer, Johannes schultheiß und arbeitnehmer-
seitig claus-harald Güster, Dr. herbert Grimberg  
und Peter störling wiedergewählt. im Zuge der er- 
höhung der Vorstandsmitgliederzahl kamen arbeit- 
geberseitig Karl-heinz hoffmann und arbeitneh-
merseitig thomas Gauger neu hinzu.

6.4 karl-grüßer-

Unterstützungsverein e. V.

Der gemeinnützige Karl-Grüßer-Unterstützungsver-
ein e. V. hilft in Not geratenen berufsangehörigen 
und ihren ehefrauen. Zu den berufsangehörigen 
zählen alle Personen, die im bäckerhandwerk tätig 
sind, tätig waren oder sich darum verdient gemacht 
haben. Die Unterstützung besteht aus einmaligen 
oder regelmäßigen finanziellen Zuwendungen.

EINmALIGE UND mONAtLIchE ZAhLUNGEN

im Jahr 2013 erhielten aufgrund besonderer här-
tefälle drei rentner, die keinen Anspruch auf eine 
Zusatzrente der Zusatzversorgungskasse hatten, 
einen betrag von insgesamt 368,14 €.

mItGLIEDERVERSAmmLUNG

Die Mitgliederversammlung des Karl-Grüßer-Unter-
stützungsvereins e. V. fand am 23. september 2013 
in saarbrücken statt. 

FLUtOPFERhILFE

Unter dem stichwort „bäcker helfen bäckern“ rief 
der Zentralverband des Deutschen bäckerhand-
werks e. V. zu einer spende zugunsten der vom 
hochwasser betroffenen bäckereibetriebe auf. 
rund 150.000 € von 266 spendern gingen auf 
dem spendenkonto ein. Von den folgen der flut 
waren insbesondere die bäckereien in süd- und 
Ostdeutschland betroffen. Viele dieser schäden 
waren durch Versicherungen nicht gedeckt. 26 bä-
ckereibetrieben konnte durch die Auszahlung der 
spendengelder beim Wiederaufbau geholfen wer-
den. Diese Aktion zeigte wieder einmal die große 
solidaritätsbereitschaft des bäckerhandwerks.
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Darlehen 
2013

Darlehen insgesamt
  1953 - 31.12.2013

Landesinnungsverband Anzahl in € Anzahl in €

Baden 0 0,00 153 4.926.480,78

Bayern 0 0,00 218 7.653.075,30

Berlin-Brandenburg 0 0,00 26 219.024,66

Hamburg 0 0,00 4 71.580,86

Hessen 0 0,00 43 1.624.282,20

Niedersachsen/Bremen 0 0,00 118 3.770.264,20

Rheinland 0 0,00 401 10.339.164,80

Saarland 0 0,00 12 575.203,37

Schleswig-Holstein 0 0,00 58 1.436.474,50

Südwest 0 0,00 30 1.041.194,70

Thüringen 0 0,00 1 76.693,78

Westfalen-Lippe 0 0,00 184 4.527.623,30

Württemberg 0 0,00 277 9.962.622,26

Insgesamt 0 0,00 1.525 46.223.684,71
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6.5 sparwerk der Deutschen 

Bäckerjugend e. V.

Der Mitgliederbestand des sparwerks der Deut-
schen bäckerjugend e. V. hat sich im berichtszeit-
raum nicht verändert und liegt wie im Vorjahr bei 
6.131. seit dem Jahreswechsel 1992/93 nimmt das 
sparwerk keine neuen Mitglieder mehr auf.

seit mehreren Jahren sind keine Darlehenseinträge 
eingegangen. Von 1953 bis zum 31. Dezember 2013 
wurden 1.525 Darlehen mit einer Darlehenssumme 
von insgesamt 46.223.685,04 € gewährt. 

Die folgende tabelle bietet eine nach Landesin-
nungsverbänden untergliederte Übersicht der ent-
wicklung und Leistungen des sparwerks seit seinem  
bestehen. Die Mitgliederversammlung, die am  
23. september 2013 in saarbrücken stattfand, fass-
te den beschluss, das sparwerk der Deutschen bä-
ckerjugend e. V. zum 31. Dezember 2014 aufzulösen.

6.6 Deutscher

Bäckerkeglerbund e. V.

GESchIchtE UND StRUKtUR

Am 6. Juni 1955 schlossen sich die bäckerkegler-
vereine bKV Norden, bäckerkegler hamburg, bKV 
Westfalen-Lippe, rheinischer bKV, bäckerkegel-
sportklub berlin-Neukölln und bKV Niedersachsen 
bei der bäckerei-fachausstellung in hamburg zum 
Deutschen bäckerkeglerbund e. V. (DbKb) zusam-
men. Die bäckerkegler aus bayern nahmen an der 
Gründungsversammlung als beobachter teil.

Derzeit setzt sich der Verband unter Vorsitz von 
Präsident helmut König aus den vier Landesver-
bänden (LV) baden, bayern, hessen und Pfalz/
rheinhessen zusammen. im berichtszeitraum lös-
te sich der Landesverband Württemberg auf, die 
Vereine des Württembergischen Landesverbandes 
machen jedoch unter dem Dach des DbKb weiter.
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Am 17. März 2013 fand in frankenthal die jährliche 
hauptversammlung statt. Dabei wurden sportwart 
römich, schatzmeister bannert und der stellver-
tretende Präsident brückbauer in ihren ämtern be-
stätigt. Der LV Pfalz/rheinhessen kündigte seine 
Auflösung zum Jahresende an, die verbleibenden 
Vereine wollen sich dem DbKb direkt anschließen.

DEUtSchE mEIStERSchAFt UND
LäNDERVERGLEIchSKAmPF

Die 58. Deutschen Meisterschaften wurden am  
6. und 7. Juli 2013 in Grünstadt ausgetragen. Der 
Ländervergleichskampf fand am 3. Oktober 2013 in 
heidelberg statt. Aufgrund zahlreicher Absagen tra-
ten nur die LV baden und hessen an. baden gewann 
den Vergleich.

6.7 Deutscher

Bäckersängerbund

Am 16. februar 1925 offiziell gegründet, zählt der 
Deutsche bäckersängerbund zu den positiven 
imageträgern des Deutschen bäckerhandwerks. 
ihm sind aktuell neun Landessängerbünde mit 50 
bäckerchören und einem Gesamtfrauenchor an-
geschlossen. im berichtszeitraum fand eine Vor-
standssitzung in hamburg statt. 

IBA-chORKONZERtE

seit 1949 ist es tradition des Deutschen bäcker-
sängerbundes, jede iba mit einem großen chor-
konzert zu eröffnen. Deutschlandweit wird in allen 
sängerbünden für dieses große ereignis geplant 
und geprobt. Am eröffnungskonzert der iba 2012 
in München nahmen rund 450 bäcker-sängerinnen 
und -sänger teil. Das iba-Konzert 2015 soll erst- 
mals internationaler ausfallen, um dem status der 
Leitmesse rechnung zu tragen. 

JUBILäEN

im berichtszeitraum feierten fünf chöre langjähri-
ges bestehen: seit nunmehr 135 Jahren gibt es den 
Männerchor der bäcker-innung hannover, 100 Jah-
re alt ist die sängergesellschaft der bäcker-innung 
erlangen, zu stolzen 130 Jahren kann sich der Män-
nerchor der sängergesellschaft der bäcker-innung 
Nürnberg beglückwünschen und der frauenchor 
beging mit 90 Jahren ebenfalls einen runden Ge-
burtstag. Pfingsten 2014 feierte der bäckergesang-
verein crimmitschau sein 100-jähriges Jubiläum.

AUSBLIcK

Getreu seiner Grundidee will der Deutsche bäcker-
sängerbund auch künftig das deutsche Liedgut und 
den Gesang im Allgemeinen pflegen, gemeinsam 
mit berufskollegen den handwerksstand in der Öf-
fentlichkeit vertreten und die Kollegialität stärken. 
Um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, 
planen die bäckerchöre eine Öffnung für die Kun-
den des bäckerhandwerks und möchten künftig das 
internet stärker zur Darstellung nutzen. ebenfalls 
angedacht ist eine Kooperation mit einem fernseh-
sender im rahmen einer bäckersendung mit Ge-
sang. Weitere informationen finden sie online unter:  
www.deutscher-baecker-saengerbund.de

6.8 Bundesverband

der Deutschen

Bäckerfachvereine

IBA 2012

in den vergangenen Jahren stellten die bäckerfach-
vereine aus ganz Deutschland auf der iba ihr Können 
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•	 einen berufs- und gesellschaftspolitischen  
 bereich
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vor Publikum unter beweis und begeisterten mit ih-
ren gebackenen Kunstwerken. Wie die beteiligung 
an der iba 2015 aussehen wird, entscheidet der 
neue Vorstand des bundesverbandes im herbst, 
der auf dem bundesdelegiertentag von den Vertre-
tern der einzelnen Landesverbände gewählt wird.

NAchWUchS

seit Jahren unterstützt der Verband der Deut-
schen bäckerfachvereine die Nachwuchskampagne 
„back dem Land das brot“ des Zentralverbandes 
des Deutschen bäckerhandwerks e. V. für Auszu-
bildende ist die Mitgliedschaft im lokalen bäcker-
fachverein kostenlos. Außerdem erhalten die Jahr-
gangsbesten der Gesellenprüfungen der innungen 
mit lokalen bäckerfachvereinen einen Gutschein 
über eine kostenlose Jahresmitgliedschaft. Die drei 
besten teilnehmer der Deutschen Meisterschaften 
in den bereichen Produktion und Verkauf belohnt 
der bundesverband jedes Jahr mit Gutscheinen der 
Akademie Deutsches bäckerhandwerk.

tRADItION UND ENtStEhUNG

Die Deutschen bäckerfachvereine mit mehr als 
1.000 Mitgliedern blicken auf eine lange tradition 
zurück. sie sehen sich als bindeglied zwischen Aus-
zubildenden, Gesellen und Meistern. Grundsätzlich 
gliedern die fachvereine ihre Aufgaben in

Die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der handwerksbetriebe gehört zu den wich-
tigsten Anliegen. erfahrene Mitglieder unterstützen 
die Lehrlinge bei der Vorbereitung auf die Zwischen- 
und Gesellenprüfung. einige bäckerfachvereine 
bieten auch Vorbereitungskurse auf den fachprak-
tischen und fachtheoretischen teil der Meister-

prüfung an. hinzu kommen berufskundliche Lehr-
fahrten und fachvorträge. betriebswirtschaftliche 
Kurse über Kalkulationen, rationalisierungs- und 
technisierungsmaßnahmen erleichtern den Jung-
meistern den sprung in die selbstständigkeit. 

festabende, Grillfeste, stammtische, Kegelveran-
staltungen oder Wanderungen mit freunden und  
familien fördern Zusammenhalt und Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Zahlreiche fußballmannschaften 
der bäckerfachvereine treten bei freundschafts-
spielen gegeneinander oder gegen befreundete 
handwerke an. Außerdem steht für die bäckerfach-
vereine die Mitarbeit in gesellschaftlichen Gremien 
und die Darstellung des traditionellen bäckerhand-
werks im fokus. Mitglieder, die eine benennung für 
die Vollversammlung, den handwerkskammervor-
stand und verschiedene Kammerausschüsse an-
streben, werden durch Veranstaltungen, Kurse und 
Diskussionen vorbereitet. An berufs- und gesell-
schaftspolitischen fragen interessierte Mitglieder 
werden in rhetorikkursen geschult. Zudem bemü-
hen sich die bäckerfachvereine, fachvereinsmit-
glieder in die selbstverwaltungsorgane der Kran-
kenkassen zu delegieren. 

FEStE UND AKtIVItätEN

Die bäckerfachvereine beteiligen sich regelmäßig an 
Aktivitäten und festen ihrer heimatstädte. so deko-
riert der fachverein Untermain jedes Jahr einen Al-
tar zu erntedank, in Nürnberg sind die bäcker beim 
Altstadtfest und in Dresden beim stollenfest vertre-
ten. Andere Vereine richten ein Pokalbacken aus.

AUSBLIcK 

2014 steht auf bundesebene ein Wechsel im Vor-
stand der bäckereifachvereine an. Wer sich für das 
bäckerhandwerk engagieren möchte, findet weitere 
informationen im internet unter www.deutsche-
baeckerfachvereine.de 
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7.1 Präsidium

Präsident
Peter Becker, Neustädtische Kirchstr. 7a, 10117 berlin

Vizepräsident und schatzmeister
michael Wippler, söbrigener str. 1, 01326 Dresden 
 
Vizepräsident
Landesinnungsmeister Wolfgang Schäfer, August-Neuhäusel-str. 13, 63110 rodgau 
 
ordentliche mitglieder 
Landesinnungsmeister heribert Kamm, feldmühlenstr. 29, 58099 hagen
Landesinnungsmeister Karl-heinz hoffmann, reutterstr. 42, 80687 München 
 
ehrenmitglieder 
ehrenpräsident hans Bolten, Duisburg
ehrenpräsident der handwerkskammer Düsseldorf hansheinz hauser
ehrenlandesinnungsmeister heinrich traublinger, MdL a. D., München 
ehrenlandesinnungsmeister Klaus Borchers, hannover
ehrenlandesinnungsmeister Volker Gögelein, Mainz 
ehrenlandesinnungsmeister Karl-heinz herdzin, Magdeburg
ehrenlandesinnungsmeister Klaus hottum, rüsselsheim
ehrenlandesinnungsmeister heinrich Kolls, bönningstedt
ehrenlandesinnungsmeister Wolfgang miehle, Lünen
ehrenlandesinnungsmeister Wolfgang Sautter, enningen
ehrenlandesinnungsmeister Walter Augenstein, Keltern-Dietlingen
bäckermeister Ernst hinsken, Mdb

Organisationsstruktur 
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rechnungsprüfer 
Obermeister herbert Jakobs, st. ingbert-rohrbach bis 24.09.2013
Obermeister Klaus tritschler, Villingen-schwenningen 
Obermeister Alfred Wenz, bundenbach 
bäckermeister Raphael Besser, Nalbach-Körprich ab 24.09.2013 
 
geschäftsstelle 
Zentralverband des Deutschen bäckerhandwerks e. V. 
10117 berlin, Neustädtische Kirchstr. 7a,  
10048 berlin, Postfach 64 02 33 
tel.: +49 (0)30 · 20 64 55-0, fax: +49 (0)30 · 20 64 55-40 
e-Mail: zv@baeckerhandwerk.de, www.baeckerhandwerk.de 
 
hauptgeschäftsführer 
rA Amin Werner 
 
geschäftsführer 
rA Dr. Friedemann Berg 
 
geschäftsführerin finanzen 
Diplom-Volkswirtin Anna markowski 
 
rechtsabteilung 
Geschäftsführer und Justiziar rA Dr. Friedemann Berg 
referent für Lebensmittelrecht und gewerblichen rechtsschutz 
rA Daniel Schneider 
 
informationsstelle für unternehmensführung* 
(betriebstechnik) 
Diplom-Oecotrophologe (fh) heino Scharfscheer, Dienstsitz: Weinheim 
 
informationsstelle für unternehmensführung* 
(betriebswirtschaft) 
Diplom-Kaufmann (fh) mathias meinke
 
leiterin marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
Susanne Fauck 
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7.2 Vorstand

1. Peter Becker (Präsident), Neustädtische Kirchstr. 7a, 10117 berlin 
 tel.: +49 (0)30 · 20 64 55-0, fax: +49 (0)30 · 20 64 55–402 

2. michael Wippler (Vizepräsident und schatzmeister), söbrigener str. 1, 01326 Dresden 
 tel.: +49 (0)351 · 4 17 36 60, fax: +49 (0)6106 · 31 33  

3. Wolfgang Schäfer (Vizepräsident/LiM), August-Neuhäusel-str. 13, 63110 rodgau,  
 tel.: +49 (0)6106 · 36 40, fax: +49 (0)6106 · 31 33  

4. heribert Kamm (Mitglied d. Präsidiums/LiM), feldmühlenstr. 29, 58099 hagen 
 tel.: +49 (0)2331 · 69 25 10, fax: +49 (0)2331 · 69 25 11 

5. Karl-heinz hoffmann (Mitglied d. Präsidiums/LiM), reutterstr. 42, 80687 München 
 tel.: +49 (0)89 · 58 00 80-0, fax: +49 (0)89 · 58 00 80 20 

6. hans-Joachim Blauert (LiM), bäckerei Walf Gmbh, Lankwitzer str. 2 - 3, 12209 berlin 
 tel.: +49 (0)30 · 7 72 70 93, fax: +49 (0)30 · 7 72 21 11 

7. Roland Ermer (LOM), Am schmelzteich 4, 02994 bernsdorf 
 tel.: +49 (0)35723 · 2 02 80, fax: +49 (0)35723 · 2 51 38 

8. Jan-henning Körner (OM), Müggenburg 5, 21129 hamburg 
 tel.: +49 (0)40 · 7 42 81 82, fax: +49 (0)40 · 7 42 62 34 

9. Wolfgang Laudenbach (LiM), Maler-reinhold-str. 7, 07548 Gera 
 tel.: +49 (0)365 · 88 20-140, fax: +49 (0)365 · 88 20-142 

10. thomas müller (LiM), Lange str. 7, 18311 ribnitz-Damgarten 
 tel.: +49 (0)3821 · 25 15, fax: +49 (0)3821 · 89 52 81 

11. maren Andresen (LiM), haberstr. 30, 24537 Neumünster 
 tel.: +49 (0)4321 · 56 96 90, fax: +49 (0)4321 · 56 96 922 

12. Willi Renner (LiM), Dr.-schierbel-str. 3, 67063 Ludwigshafen 
 tel.: +49 (0)621 · 6 35 10-0, fax: +49 (0)621 · 6 35 10-44 

13. Roland Schaefer (LiM), rathausplatz 12, 66564 Ottweiler 
 tel.: +49 (0)6825 · 41 00-80, fax: +49 (0)6825 · 41 00-81 

14. Johannes Schultheiß (LiM), felix-Wankel-str. 15, 73760 Ostfildern-Nellingen 
 tel.: +49 (0)711 · 34 29 29-0, fax: +49 (0)711 · 34 29 29-10 
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15. Bernd Siebers (LiM), econova-Allee 20, 45356 essen 
 tel.: +49 (0)201 · 86 75 65-0, fax: +49 (0)201 · 86 75 65-15 

16. manfred Stelmecke (LiM), Atzendorfer str. 10, 39435 borne 
 tel.: +49 (0)39263 · 9 50-0, fax: +49 (0)39263 · 9 50-47 

17. Karl-heinz Wohlgemuth (LiM), bremer str. 52, 21224 rosengarten 
 tel.: +49 (0)4108 · 71 44, fax: +49 (0)4108 · 41 69 27 

18. Fritz trefzger (LiM), Pflughof 21, 79650 schopfheim 
 tel.: +49 (0)7622 · 66 82 03, fax: +49 (0)7622 · 66 82 04 

7.3 ausschüsse 

BERUFSBILDUNGSAUSSchUSS 
 
ordentliche mitglieder 
Landesinnungsmeister Wolfgang Schäfer, rodgau
stv. Obermeister matthias Brade, riesa
stv. Landesinnungsmeister Wilhelm Wolke, Glandorf
Obermeister Dietmar Brandes, Gößweinstein
bäckermeister Gerold heinzelmann, Wolfegg
schulleiter Leo trumm, Olpe
bäckermeisterin christa Lutum, berlin 

stellvertretende mitglieder 
Obermeister Lutz Koscielsky, treffurt
Landesinnungsmeister Roland Schaefer, Ottweiler
bäckermeisterin Karin corente, eisleben
Landesinnungsmeister Fritz trefzger, schopfheim
Landesinnungsmeisterin maren Andresen, Neumünster
Obermeister Raimund Licht, Lieser
bäckermeister Andreas Gleich, Dinkelscherben 
 
BEtRIEBSWIRtSchAFtLIchER AUSSchUSS 
 
ordentliche mitglieder 
stv. Landesinnungsmeister Josef magerl, Obertraubling 
stv. Landesinnungsmeister helmut Börke, burg auf fehmarn
stv. Obermeister Jürgen hinkelmann, Dortmund
bäckermeister mathias möbius, Oederan
bäckermeister Raphael Besser, Nalbach-Körprich
Geschäftsführer Dipl.-Oecotroph. Andreas Kofler, stuttgart 
betriebsberater Dipl.-Kfm. mathias Götting, hannover 
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stellvertretende mitglieder 
Landesinnungsmeister Fritz trefzger, schopfheim
stv. Landesinnungsmeister Klaus Nennhuber, Groß Zimmern
Obermeister Lutz Koscielsky, treffurt
bäckermeister Alexander herzog, Muhr am see
Landesinnungsmeister manfred Stelmecke, borne 
bäckermeister Armin Klein, bornheim
Geschäftsführer Nikolaus Junker, berlin 
 
SOZIALPOLItISchER AUSSchUSS 
 
ordentliche mitglieder 
Landesinnungsmeister heribert Kamm, hagen-hohenlimburg
Landesinnungsmeister Karl-heinz Wohlgemuth, rosengarten
Landesinnungsmeister Fritz trefzger, schopfheim
stv. Landesinnungsmeister hans hermann Schröer, Mainz-Kastel
stv. Landesinnungsmeister Kurt held, Dietenhofen
Obermeister Jan-henning Körner, hamburg  
 
stellvertretende mitglieder 
Landesinnungsmeister Willi Renner, Ludwigshafen
Landesinnungsmeister Bernd Siebers, essen
stv. Obermeister heinrich traublinger, München
bäckermeister michael möbius, Gera-rubitz
bäckermeister Lars Siebert, berlin
Geschäftsführer Dipl.-Oecotroph. Andreas Kofler, stuttgart
Geschäftsführerin Bettina Emmerich-Jüttner, hannover 
 
LEBENSmIttELREchtSAUSSchUSS 
 
ordentliche mitglieder 
Vorsitzender: stv. Landesobermeister Gunter Weißbach, stollberg
Ass. iur. Alexander Rau, rellingen
Geschäftsführer Walter Dohr, Duisburg
Dipl.-ing. Annerose thiede, hannover
bäckermeister Peter Görtz, Ludwigshafen
Geschäftsführerin Ute Sagebiel-hannich, Karlsruhe
Geschäftsführer Dr. Wolfgang Filter, München

stellvertretende mitglieder 
Landesinnungsmeister Wolfgang Laudenbach, Gera
Geschäftsführer Peter Karst, bochum
rA Dagmar Eder-hoffmann, stuttgart
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bäckermeister matthias Rauch, berlin
Geschäftsführer Stefan Körber, Königstein
betriebsberater helmut Weißgerber, München 
 

7.4 Vertretungen in anderen organisationen 

1. INtERNAtIONALE UNION DER BäcKER UND KONDItOREN (UIBc) 
 Uibc-Präsident Peter Becker 

2. EUROPäISchE BäcKER- UND KONDItORENVEREINIGUNG (cEBP) 
 cebP-Vizepräsident Peter Becker 
 Generalsekretär rA Amin Werner 

3. ZENtRALVERBAND DES DEUtSchEN hANDWERKS (ZDh) 
 
Präsidium 
stv. Obermeister heinrich traublinger, MdL a. D. 
Geschäftsführendes Präsidium: Präsident Peter Becker 
bäckermeister Peter Dreißig 
 
Vollversammlung ZDh/uDh: 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
 
ausschuss steuern u. finanzen 
(Vorsitzender) Präsident Peter Becker 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 
 
 sozialpolitischer ausschuss 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 
 
ausschuss sozialversicherung  
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 
 
 Planungsgruppen steuerliche grundsatzfragen umsatzsteuerrecht,  
 einkommenssteuerstrukturreform/gemeindefinanzreform 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 

4. DEUtSchER hANDWERKSKAmmERtAG (DhKt) 
 
ausschuss gewerbeförderung 
Geschäftsführerin Diplom-Volkswirtin Anna markowski 
Diplom-Kaufmann (fh) mathias meinke 
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ausschuss leistungswettbewerb 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 
 
Planungsgruppe kultur 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg  

5. UNtERNEhmERVERBAND DEUtSchES hANDWERK (UDh) 
 
gesamtvorstand 
Präsident Peter Becker 
 
ausschuss sozial- u. tarifpolitik 
Geschäftsführer rA Dr. Friedemann Berg 

6. ARBEItSGEmEINSchAFt GEtREIDEFORSchUNG (AGF) 
 
ausschuss für bäckereitechnologie 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
Direktor Bernd Kütscher 
Diplom-Oecotrophologe (fh) heino Scharfscheer 
 
ausschuss für lebensmittelrecht 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
rA Daniel Schneider 

7. DEUtSchE LANDWIRtSchAFtS-GESELLSchAFt (DLG) 
 
ausschuss „brot und backwaren“ 
Landesinnungsmeister Wolfgang Schäfer 
Direktor Bernd Kütscher 

8. BUNDESANStALt FüR LANDWIRtSchAFt UND ERNähRUNG (BLE) 
 
Verwaltungsrat 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
 
fachbeirat „Zucker“ 
Diplom-Oecotrophologe (fh) heino Scharfscheer 
  
fachbeirat „getreide“ 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
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9. BUND FüR LEBENSmIttELREcht UND LEBENSmIttELKUNDE (BLL) 
  
kuratorium 
Vizepräsident michael Wippler 
  
rechtsausschuss 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
  
fachausschüsse 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
rA Daniel Schneider 

10. BERUFSGENOSSENSchAFt NAhRUNGSmIttEL UND GAStGEWERBE (BGN) 
 
Vorstand 
Vizepräsident michael Wippler 
stv. Mitglied Landesinnungsmeister hans-Joachim Blauert 
 
Vertreterversammlung 
Obermeister Josef magerl 
Obermeister Kurt held 
stv. Landesinnungsmeister hans-hermann Schröer 
stv. Landesinnungsmeister Jürgen hinkelmann 
Geschäftsführer Stefan Körber 

11. VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER FORSchUNGSStELLE FüR  
LEBENSmIttEL- U. FUttERmIttELREcht 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
rA Daniel Schneider 

12. iba-BEIRAt 
Präsident Peter Becker 
Vizepräsident michael Wippler 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

13. FORSchUNGSKREIS DER ERNähRUNGSINDUStRIE (FEI) 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

14. hEINZ-PIESt-INStItUt (hPI) 
Präsident Peter Becker 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 
rA Daniel Schneider 
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15. ARBEItSGEmEINSchAFt LEBENSmIttELhANDWERK 
Präsident Peter Becker 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

16. DEUtSchE GESELLSchAFt FüR ERNähRUNG (DGE) 

17. GESELLSchAFt DEUtSchER chEmIKER (GDch) 
 
fachausschuss lebensmittelrecht 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

18. BERLIN-BRANDENBURGISchE GESELLSchAFt FüR GEtREIDEFORSchUNG 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

19. DAS DEUtSchE LEBENSmIttELhANDWERK 
sprecher: Präsident Peter Becker 
hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

20. WEIhENStEPhANER FÖRDERVEREIN FüR BRAU-, GEtRäNKE- UND  
GEtREIDEFORSchUNG e. V.  

21. NEtZWERK EUROPäISchE BEWEGUNG DEUtSchLAND e. V. (EBD) 

22. ARBEItSKREIS DAtENSchUtZ UND ARBEItSREcht DER BUNDESVEREINIGUNG  
DER DEUtSchEN ARBEItGEBERVERBäNDE (BDA) 
Geschäftsführer rA Friedemann Berg 

23. GESPRächSKREIS ARBEItSREcht DER DER BUNDESVEREINIGUNG  
DER DEUtSchEN ARBEItGEBERVERBäNDE (BDA) 
Geschäftsführer rA Friedemann Berg 

24. cENtRALE mARKEtING-GESELLSchAFt DER  
DEUtSchEN AGRARWIRtSchAFt mBh I. L. (cmA) 
Gesellschaftervertretung: hauptgeschäftsführer rA Amin Werner 

25. ABSAtZFÖRDERUNGSFONDS DER DEUtSchEN LAND- UND  
ERNähRUNGSWIRtSchAFt ANStALt DES ÖFFENtLIchEN REchtS (ABSAtZFONDS) 
Mitglied im Verwaltungsrat: hauptgeschäftsführer rA Amin Werner (seit 2014) 
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Heino Scharfscheer 
betriebstechnik/informationsstelle  
für Unternehmensführung*
scharfscheer@baeckerhandwerk.de

RA Daniel Schneider 
referent für Lebensmittelrecht und 
gewerblichen rechtsschutz
schneider@baeckerhandwerk.de

Anna Markowski 
Geschäftsführerin finanzen
markowski@baeckerhandwerk.de

RA Dr. Friedemann Berg 
Geschäftsführer
berg@baeckerhandwerk.de
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Mathias Meinke 
betriebswirtschaft/informationsstelle  
für Unternehmensführung*
meinke@baeckerhandwerk.de

Doris Tetzlaff 
sekretariat/Ansprechpartnerin  
bei sonstigen fragen
tetzlaff@baeckerhandwerk.de

Nicole Fehsecke 
sekretariat hauptgeschäftsführung
fehsecke@baeckerhandwerk.de

Anna Schwarzkopf 
sekretariat Präsident
schwarzkopf@baeckerhandwerk.de

* Gefördert durch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages.
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Susanne Fauck 
Leiterin Zentrale Öffentlichkeitsarbeit  
& Werbegemeinschaft des Deutschen  
bäckerhandwerks e. V.
fauck@baeckerhandwerk.de

Martina Schiese 
Assistenz/sekretariat  
Werbegemeinschaft des Deutschen  
bäckerhandwerks e. V.
schiese@baeckerhandwerk.de
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Bäckerhandwerks e. V.
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